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Geschäftsbe reich des Bundeska nzlers und
des Bundeskanzle ramtes

1. Abgeordneter
Hans-Joachim
Otto
(Frankfurt)
(FDP)

Hat der Hauptstadtkulturfonds die ergangene
Zuwendungin Höhe von 100000Euro für die
geplante Ausstellung über die ¹Rote Armee
Fraktionª zurückgefordert, und wenn ja, ist
die Rückzahlungbereitserfolgt?

Antwort der Beauftragtender Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 16.September2003

Nein.

2. Abgeordneter
Hans-Joachim
Otto
(Frankfurt)
(FDP)

Wann findet die von Senator Dr. Thomas
Flierl in Aussicht gestellteSondersitzungdes
Hauptstadtkulturfonds zur erneuten Erörte-
rung der Ausstellungüber die ¹Rote Armee
Fraktionª statt?

Antwort der Beauftragtender Bundesregierung
für Kultur und Medien, Staatsministerin Dr. Christina Weiss
vom 16.September2003

Ein Termin für eineSondersitzungdesHauptstadtkulturfonds ist der-
zeit nochnicht abgestimmt.

Geschäftsbe reich des Auswärtigen Amts

3. Abgeordneter
Wolfgang
Börnsen
(Bönstrup)
(CDU/CSU)

Wie hochist die Anzahl der derzeitin denein-
zelnen Ländern Lateinamerikas einsitzenden
rechtskräftigverurteilten deutschenStaatsbür-
ger, und von welchendurchschnittlichen Kos-
ten geht die Bundesregierung bei derenRück-
führung in die Bundesrepublikaus?

Antwort desStaatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 9. September2003

Derzeit befindensichnachKenntnis desAuswärtigenAmts etwa170
deutscheStaatsbürger in Lateinamerika in Haft. Davon sindetwa100
rechtskräftigverurteilt oder habenRechtsmittelgegenihre Verurtei-
lung eingelegt.
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Die bereits Verurteilten verbüûen ihre Haft in folgenden Ländern
(Stand1. September2003):

Argentinien 2 Kuba 3
Bolivien 4 Mexico 4
Barbados 1 Nicaragua 1
Brasilien 23 Panama 4
Chile 4 Paraguay 2
CostaRica 8 Peru 12
DominikanischeRepublik 1 Trinidad und Tobago 2
Ecuador 7 Uruguay 1
Jamaika 1 Venezuela 15
Kolumbien 3

Da nicht jeder deutscheHäftling eineUnterrichtung der zuständigen
deutschenAuslandsvertretung über seine Verhaftung wünscht, und
deutscheDoppelstaaterim Land der Haftverbüûung sichnicht immer
alsDeutschezu erkennengeben,kann die tatsächlicheZahl deutscher
Häftlinge gröûerseinalsdie angegebenenZahlen.

Kosten für die Rückführung entstehen,sofernein ausder Haft entlas-
senerDeutschereinenAntrag auf Rückführungstellt und die von den
Auslandsvertretungen vorzunehmendeSubsidiaritätsprüfung ergibt,
dasswederder Betroffeneselbstnoch ihm nahestehendeanderePer-
sonen für die Kosten der Rückreise aufkommen können. Je nach
Land und demAngebotder FluglinienkosteteineHeimreisezwischen
500 und 1500 Euro. Der Empfängerder finanziellenHilfe ist gemäû
§5 Abs.5 Konsulargesetzzur Rückzahlungverpflichtet.

In einigenwenigenLändern der Region bestehendie rechtlichenVo-
raussetzungen dafür, dassder Verurteilte auf eigenenAntrag zur wei-
terenStrafvollstreckung nachDeutschlandüberstelltwerdenkann. In
diesenFällenträgt dasBundesland,in demdie Reststrafeverbüûtwer-
densoll,die Kostenfür denTransportund die notwendigepolizeiliche
Begleitung.Die Höhe dieserKosten ist dem AuswärtigenAmt nicht
bekannt.

4. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung Erkenntnisseüber
Menschenrechtsverletzungenan Christen im
Irak, und wenn ja, welche (Information des
EvangelischenPressedienstesvom 25.August
2003)?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 10.September2003

Von der schlechten Sicherheitslageim Irak und der ausufernden Ge-
waltkriminalität sind in der Tat auch Christen betroffen. Der deut-
schenBotschaftin BagdadliegenzwarErkenntnissedarübervor, dass
esauchgegenüberChristenzu alarmierendenZwischenfällengekom-
men ist, jedoch gibt es keine Hinweiseauf gezielteMenschenrechts-
verletzungengegenChristen.Auch Vertreter christlicherReligionsge-
meinschaftengehenbishernicht davon aus,die bekanntgewordenen
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Fälle seienaus Gründen der Religionszugehörigkeit verübt worden.
Die Bundesregierung beobachtetdie Entwicklungen im Irak weiterhin
sehrsorgfältig.

5. Abgeordneter
Eckart
von Klaeden
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt,dassWaffen
vom ägyptischenHoheitsgebietdurch Tunnel
zu palästinensischenTerrororganisationen im
Gazastreifengeschmuggelt werden,und wenn
ja, was unternimmt die Bundesregierung, um
auf die ägyptischeRegierungeinzuwirken,da-
mit diesedenWaffenschmuggelunterbindet?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 10.September2003

Der Bundesregierung ist bekannt, dasszwischen¾gyptenund dem
Gazastreifeneine Anzahl handgegrabener Tunnel existieren.Dabei
spieltder WaffenschmuggeleineuntergeordneteRolle.

Die israelische Seiteist in der VergangenheitselbstgegendieseTunnel
vorgegangen. In den Blickpunkt der Öffentlichkeit gelangtedie Exis-
tenzdieserTunnel in jüngsterZeit dadurch,dassdie Palästinensische
Autonomiebehörde EndeAugust2003erstmalsvier Tunnelauf paläs-
tinensischerSeite zuschüttenlieû. Nach offiziellen ägyptischenVer-
lautbarungenhat essichbei diesenvier Tunnelnum solchegehandelt,
die nochkeinenAusgangauf ägyptischerSeitegehabthaben.

Die Bundesregierunghat dasThemain zahlreichenGesprächenund
mit Nachdruckbei denzuständigenägyptischen Stellenangesprochen.
Die ägyptischeRegierunghat versichert,die Polizei habeAnweisung,
gegendie Verantwortlichenvorzugehen.

6. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Wie hoch belaufen sich die Kosten für die
Rückführung der neun deutschenGeiseln,die
im Februar2003in der algerischenWüsteent-
führt und am 18.August2003in der Republik
Mali freigelassenworden sind, soweit sie für
die Bundesrepublik Deutschland angefallen
sind, und gedenkt die Bundesrepublik
Deutschlanddie betroffenen Touristenan den
Kostenzu beteiligen?

Antwort desStaatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 15.September2003

Für die Rückführung der am 18.August 2003 in Mali freigelassenen
deutschenGeiseln sind nach heutigem Stand für die vom Bundes-
ministerium der Verteidigung im Zeitraum vom 13.August bis zum
22.August2003durchgeführten Flüge(Fluggeräte Airbus, Challenger
und Transall)Kostenin Höhe von 419422,60Euro angefallen.
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Eine Erstattungspflicht der Betroffenenbestimmt sich nach den an-
wendbarenRechtsvorschriften, insbesondere demKonsulargesetzund
demAuslandskostengesetz.

7. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Inwieweit wurden im Rahmen des Besuchs
von Bundeskanzler Gerhard Schröderin Prag
Aussagenvon Seitender tschechischenRegie-
rung getätigt,die ein Abrückenvon den¾uûe-
rungen des damaligen Ministerpräsidenten
Milos Zeman beinhalten, welche im März
2002 eine Absageder ReisedesBundeskanz-
lers zur Folge hatten, und wie begründetdie
Bundesregierung ihre Aussage:Was zu Miss-
verständnissen und gelegentlichunterschiedli-
chen Meinungengeführt habe,sei eine Sache
der Vergangenheit(Quelle:AP vom 5. Septem-
ber 2003)?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 17.September2003

Die Regierungder TschechischenRepublik hat in den vergangenen
Monaten wiederholt und ausdrücklichzu ausder Vergangenheit her-
rührendenFragenStellunggenommen,sodassMissverständnisse,die
in diesemZusammenhang durch ¾uûerungendesdamaligentschechi-
schenMinisterpräsidenten Milos Zeman Anfang des letzten Jahres
entstandenwaren,nun endgültigausgeräumtwerdenkonnten.Zuletzt
übernahmder tschechischeMinisterpräsidentVladimir ƒpidla für sein
Land die moralischeVerantwortung für Ereignisseund Tatenausder
unmittelbarenNachkriegszeitund erklärte in seinerRedeim österrei-
chischenGöttweigEndeJuni: ¹Wir bedauern,dassdiese.. . geschehen
sind, obwohl sie heute,genauwie der ihnen vorangegangene Krieg,
nicht mehr ungeschehengemachtwerdenkönnen.Im heutigenEuro-
pa darf esjedochfür derartigeKonfliktlösungenkeinenPlatzmehrge-
ben.ª

Bei seinem Besuch in Prag waren sich Bundeskanzler Gerhard
Schröder und der tschechischeMinisterpräsident Vladmir ƒpidla
einig, die deutsch-tschechischen Beziehungenkonstruktiv und zu-
kunftsgerichtetauf der Grundlageder Deutsch-TschechischenErklä-
rung von 1997weiterzuentwickeln.

8. Abgeordneter
Erwin
Marschewski
(Recklinghausen)
(CDU/CSU)

Wurden im RahmendesBesuchsvon Bundes-
kanzlerGerhard Schröderin Prag offene sich
ausder Vertreibungder Sudetendeutschener-
gebendeFragenmit der tschechischenSeiteer-
örtert, und falls ja, mit welchemErgebnis?
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Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus Scharioth
vom 17.September2003

Der BesuchBundeskanzlerGerhard Schrödersin Pragdienteder Er-
örterung aktueller internationaler und europäischerThemen sowie
dem Gesprächüber die Weiterentwicklung der deutsch-tschechischen
Beziehungen. In diesemZusammenhang habenauchausder Vergan-
genheit herrührendeFragen eine Rolle gespielt,wobei beide Seiten
sicheinig waren,dassdie Vergangenheitnicht verdrängtwerden,aber
auchdie Zukunft nicht dominierendürfe. In diesemSinnewarensich
beide Seiten einig, die bilateralen Beziehungenkonstruktiv und zu-
kunftsgerichtetauf der Grundlageder Deutsch-TschechischenErklä-
rung von 1997weiterzuentwickeln.

9. Abgeordneter
Kurt J.
Rossmanith
(CDU/CSU)

Wie lautet die politischeZielsetzungder Bun-
desregierung in Afghanistan?

Antwort desStaatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 16.September2003

Die Bundesregierung wirkt aktiv an der Afghanistan-Politik der inter-
nationalenGemeinschaftmit, die dazubeitragenwill, dassAfghanis-
tan nicht erneut zu einem ¹sicheren Hafenª für Terroristen werden
kann. Sie unterstützt Afghanistan in seinerAnstrengung, wieder zu
einem funktionierenden Staat zu werden, der für Sicherheit, wirt-
schaftlichesWachstumund dasWohl seinerBürger sorgenkann. Da-
bei bildet der Petersberg-Prozessden Rahmen und das strategische
Gesamtkonzept für den Wiederaufbau Afghanistansund damit auch
für die Afghanistanpolitik der Bundesregierung. Der Petersberg-Pro-
zessberuhtauf einemvom VN-SondergesandtenBrahimi zwischenal-
len bedeutendenpolitischen Gruppierungen Afghanistanserzielten
Konsens, der von der internationalen Gemeinschaft ausdrücklich
durch Beschlüssedes Sicherheitsratsder Vereinten Nationen unter-
stütztwird.

10. Abgeordneter
Kurt J.
Rossmanith
(CDU/CSU)

Wie verstehtdie Bundesregierung die nationa-
len Interessenals Grundlage für auûenpoliti-
schesHandelnin der Afghanistan-Frage?

Antwort desStaatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 16.September2003

Der internationaleTerrorismusrichtet sichgegenalle offenenund de-
mokratischen Gesellschaftenund stellt auch für Deutschlandeine di-
rekte Bedrohungdar. Die Abwehr dieserBedrohungliegt im nationa-
len Interesseund stehtdaheru.a.hinter der Entscheidungder Bundes-
regierung,dazu beizutragen, dassin Afghanistan die terroristischen
Netzwerkenachhaltigzerstört werdenund dasLand nicht wieder zu

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/1556± 5 ±



einem¹sicherenHafenª für Terroristenwerdenkann.Mit der Peters-
bergerKonferenzvon 2001hat sichDeutschlanddazubekannt.

11. Abgeordneter
Peter
Weiû
(Emmendingen)
(CDU/CSU)

Wird sich die Bundesregierung dafür einset-
zen, dass nach dem Zusammenschluss der
¹Revolutionären Streitkräfte Kolumbiensª
(FARC) mit dem ¹Nationalen Befreiungs-
heerª (ELN) (vgl. SPIEGEL ONLINE vom
25.August 2003)nunmehr auch die ELN auf
die Liste der terroristischen Organisationen
der EuropäischenUnion gesetztwird, nach-
dem die FARC bereitsam 18.August 2003in
die Liste aufgenommenwurde?

Antwort desStaatssekretärs Jürgen Chrobog
vom 17.September2003

Die Anforderungen an eine Listung terroristischer Organisationen
und Personenergebensich aus Artikel 1 Abs.4 des Gemeinsamen
Standpunktes2001/931/GASP.Die Liste wird im Konsensin vertrau-
lichenBeratungenerstellt.Bisherwurdeim Rahmendeseinschlägigen
EU-Verfahrensdie Listung verschiedener terroristischerOrganisatio-
nen und Personengeprüft. Welchedies im Einzelnensind, unterliegt
solangeder Vertraulichkeit, bis ein Konsensbeschluss überderenAuf-
nahmevorliegt.

Die Bundesregierung hat gemeinsammit denanderenMitgliedstaaten
der EU wiederholt in öffentlichen Erklärungen der EU-Präsident-
schaftdie Handlungender illegalenGewaltgruppenin Kolumbien (zu
denenauch die ELN gehört) verurteilt. Die Bundesregierung nimmt
an dengenanntenBeratungenim EU-Kreis aktiv teil und bestimmtih-
re Positionauf der GrundlageeinergenauenBeobachtungund Bewer-
tung der Lageentwicklung vor Ort.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums des Innern

12. Abgeordneter
Dietrich
Austermann
(CDU/CSU)

Welche neuenBehörden, Anstalten oder Ge-
sellschaftensindseit27.Oktober1998mit wel-
chen personellenund finanziellen Wirkungen
im Zuständigkeitsbereichder Bundesregierung
geschaffenworden (z. B. Gesellschaft für Ent-
wicklung, Beschaffung und Betrieb mbH,
Fiscus,Finanzagentur desBundesetc.)?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 5. September2003

Bei den nachfolgend aufgeführtenBehörden,Anstalten oder Gesell-
schaften handelt es sich nicht um Neugründungen im wörtlichen
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Sinne,sondernim Wesentlichenum Zusammenlegungenexistierender
Einrichtungen.Hierdurch wurdederenAnzahl im Ergebnisreduziert.

Im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums der Finanzen er-
folgte mit Wirkung zum 1. Mai 2002die Zusammenführung der drei
Bundesaufsichtsämter für den Wertpapierhandel, für das Versiche-
rungs-und für dasKreditwesenzu einer rechtsfähigenbundesunmit-
telbaren Anstalt des öffentlichen Rechts, der Bundesanstaltfür Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht(BaFin). Die BaFin finanziert sich nun-
mehr zu 100v.H. über ihren eigenen,vom Bundeshaushaltunabhän-
gigen Haushalt. Mit dem Haushalt 2003 wurden die Kapitel 0805
(Bundesaufsichtsamtfür dasVersicherungswesen),0806 (Bundesauf-
sichtsamtfür den Wertpapierhandel) und 0808 (Bundesaufsichtsamt
für das Kreditwesen), vollständig aufgelöst.Im Haushaltsjahr2001
sinddort Gesamtausgabenin Höhe von 57782T Euro angefallen.Ins-
gesamtsind1068Stellenim Bundeshaushaltentfallen.

Der Bundes-Pensions-Servicefür Postund Telekommunikation (BPS-
PT) bestehtseitdem1. Juli 2000alseingetragener Verein und ist ent-
standenaus der Verschmelzung der Post-Unterstützungskassen der
AktiengesellschaftenDeutscheTelekom,DeutschePostund Deutsche
Postbank.Der Bund hat eineEinlagevon 21Mio. DM (rd. 10,7Mio.
Euro) geleistetund trägt einenfestgelegtenBetrag(derzeit101T Euro)
zu den Verwaltungskosten bei. Dieser entsprichtca. 2% der Verwal-
tungskosten.PersonelleAuswirkungenauf den Bund hat die Schaf-
fung desBPS-PTnicht gehabt.

Die Modernisierung der Zollverwaltung wird schrittweiserealisiert.
Es wurden folgendeMaûnahmen bereitszum 1. Januar2002 umge-
setzt:

· Reduzierung der Hauptzollämter von 84auf 54,

· Reduzierung der Zollfahndungsämtervon 21 auf 8 und der Auûen-
stellenvon 31auf 24,

· Intensivierungder Bekämpfung der Schwarzarbeit durch erhöhten
Personaleinsatz.

Mit der Osterweiterung der EuropäischenUnion zum 1. Mai 2004
werdenvoraussichtlich

· die Zahl der Zollämtervon 388auf 277reduziertund

· der Grenzaufsichtsdienstan denGrenzenzu Polenund Tschechien
umgebaut(Errichtung von 15Mobilen Kontrollgruppen).

Durch die MaûnahmenkonntenHaushaltseinsparungenin Höhe von
ca.200Mio. Euro pro Jahrerzieltwerden.

Zum 1. April 2001 wurde die fiscusGmbH von der Finanzminister-
konferenzder Länder unter BeteiligungdesBundesim Rahmender
Reorganisation des Projekts FISCUS neu gegründet.Aufgabe der
fiscus GmbH ist es, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
technischenund organisatorischenAusgangslagenaller Länder bun-
deseinheitliche Softwarein die deutscheSteuerverwaltung zu bringen.
Die Entwicklung bundeseinheitlicher Software im Rahmendes Pro-
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jektsFISCUS stellt ein wechselseitigesMitwirken von Bund und Län-
dern zur gemeinsamenAufgabenerfüllung dar und schlieût insoweit
auchdie Möglichkeit der finanziellenBeteiligungein. Er erfüllt damit
auchdie Verpflichtungzu einemeinheitlichenGesetzesvollzug und da-
mit auchzu gesichertenHaushaltseinnahmenim Rahmeneinergleich-
mäûigenund automatisiertenSteuerfestsetzungund -erhebung.Das
Vorhaben dient darüber hinaus der einheitlichen Auûendarstellung
der deutschenSteuerverwaltung bis hin zur VerbesserungderenEuro-
patauglichkeit.

Die fiscusGmbH hat die AufgabendesbisherigenProjektsFISCUS
übernommen, bei dem die Länder arbeitsteiligunter Koordinierung
desBundeszusammenarbeiteten.Die vom Bund betriebeneKoordi-
nierungsstellefür das Projekt FISCUS wurde aufgelöst.Durch die
Maûnahmesind Personalkosten in Höhe von 1495T Euro entfallen.
Der Bund beteiligt sich am Budgetder fiscusGmbH (17956 T Euro
in 2002).Dabeihandeltessichum ein Engagementauf der Grundlage
des Artikels 108 Abs.4 Satz1 GG über das Zusammenwirken von
Bundund Ländernbeider Verwaltung von Steuern.

Die BundesrepublikDeutschlandFinanzagenturGmbH wurde 2000
gegründet,um dasSchuldenmanagementdesBundeseffektiver zu ge-
stalten, insbesondere um Zinskosteneinzusparen.Dies gelang erst-
mals mit Erfolg für das Jahr 2003,die Einsparungenbetragenrund
90Mio. Euro. Für die Gesellschaftwurden Mehrausgaben von ca.
15,4Mio. Euro veranschlagt,davon2002ca.5,4Mio. Euro für Perso-
nalgewinnungskosten.Das Personalwurde vom freien Markt ange-
worben und bestehthauptsächlichaus ehemaligenAngestelltenvon
Banken und Investmentfonds mit entsprechendenGehältern. Die
Mehrausgaben bestehendanebenausumfangreichenInvestitionenin
die IT-Technik.

Im Geschäftsbereich desBundesministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit sind zum 1. Januar2001dasBundesamtfür Wirtschaft und das
Bundesausfuhramt zum ¹Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA)ª zusammengelegt worden.Dadurch wurden30 Stellen
und 116T Euro eingespart.

Im Zuständigkeitsbereichdes Bundesministeriums für Verbraucher-
schutz,Ernährungund Landwirtschaft (BMVEL) sind mit Inkrafttre-
ten desGesetzeszur Neuorganisation desgesundheitlichen Verbrau-
cherschutzesund der Lebensmittelsicherheit vom 6. August 2002
(BGBl. I S.3082) (Neuorganisationsgesetz)zum 1. November 2002
zwei neue Einrichtungen errichtet worden: das Bundesamtfür Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) als selbständige
Bundesoberbehörde und das Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) als bundesunmittelbare rechtsfähigeAnstalt des öffentlichen
Rechts.Damit werdenim Interesseder Verbraucher dasSicherheits-
netz in der EuropäischenUnion gestärktund die wirtschaftlicheund
politischeUnabhängigkeit bei der Risikobewertung und die reibungs-
loseZusammenarbeitvon Bundund Länderngewährleistet.

Das Bundesinstitutfür gesundheitlichen Verbraucherschutzund Vete-
rinärmedizin (BgVV) wurde mit Inkrafttreten desNeuorganisations-
gesetzesaufgelöst. Im Vorfeld des Inkrafttretens des Neuorganisa-
tionsgesetzeswurden BVL und BfR kraft Errichtungserlass des
BMVEL vom 21.Dezember2001 mit Wirkung zum 1. Januar2002
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zunächstals nichtrechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts er-
richtet. Mit Inkrafttreten des Neuorganisationsgesetzeswurden die
nichtrechtsfähigen Anstalten jeweils in dasBVL bzw. dasBfR über-
führt.

Das BfR berät die Bundesregierung in ihrer Politik zum gesundheitli-
chenVerbraucherschutzwissenschaftlich und weistfrühzeitigauf Risi-
ken hin. Es arbeitet eng mit der zuständigeneuropäischenBehörde
(ELSB) zusammen.Die Ressourcenzum Aufbau desBfR stammen
zum überwiegendenTeil ausdem BgVV. Darüber hinauswurden für
dasBfR bisher31 Stellen(davon14 Dauerstellen) für zusätzlicheAuf-
gabenneu veranschlagt(Stand 2003). Im Haushaltsjahr2003 führt
dies zu einem Mehrbedarf von rund 1,6Mio. Euro (einschlieûlich
Sachmittelnund Ausgabenfür Investitionen). Dabei sind im Haus-
haltsjahr2003neuveranschlagteStellennur mit einemhalbenJahres-
bedarfberücksichtigt.

Im BVL werden Aufgaben des Riskomanagements aus dem Ge-
schäftsbereich des BMVEL gebündelt. Das BVL koordiniert die
Zusammenarbeit von Bund und Ländern und arbeitetmit dem Euro-
päischenLebensmittel-und Veterinäramt in Irland zusammen.Die
Ressourcenzum Aufbau desBVL stammenzum überwiegendenTeil
aus bestehendenEinrichtungen,hierbei gröûtenteilsaus dem BgVV
und der Biologischen Bundesanstaltfür Land-und Forstwirtschaft, zu
einemkleinen Teil ausder Bundesanstaltfür Landwirtschaftund Er-
nährung. Zur Wahrnehmung neuer Aufgaben wurden für das BVL
bisher 57 Stellen (davon 20 Dauerstellen) zusätzlich veranschlagt
(Stand2003).

EinschlieûlichdesMittelbedarfs für die Anmietung von Räumenso-
wie desBedarfsim investivenBereichergibt sichim Einzelplan10 für
dasHaushaltsjahr2003ein Mehrbedarf von rund 4,4Mio. Euro. Da-
bei sind die erstmalsim Haushaltsjahr2003 ausgebrachtenStellen
lediglichmit einemhalbenJahresbedarfeingerechnet.

Im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung (Be-
reich territoriale Wehrverwaltung und IT-Bereich)wurden zum 1. Ja-
nuar2002siebenWehrbereichsverwaltungenzu vier Wehrbereichsver-
waltungenmit drei Auûenstellenzusammengelegt. Damit verbunden
war eineRückführungvon 6209auf 5877Dienstposten(davonweite-
re 323Dienstpostenmit kw-Vermerkbis längstens2006).

Zum 1. Januar2002wurdedasVerpflegungsamt der Bundeswehr aus
vier Wehrbereichsverpflegungsämtern gegründet. Dadurch wurden
113,5 Dienstposten eingespart.Zum 1. April 2002 ist das zentrale
Bundesamt für Informationsmanagement und Informationstechnik
der Bundeswehr(IT-AmtBw) einschlieûlich seinesnachgeordnetenBe-
reichs(IT-ZentrumBw) eingerichtetworden.AbgebendeStellenwaren
der Rüstungsbereich (BWB), die TerritorialeWehrverwaltung und die
Teilstreitkräfte. Für dasIT-AmtBw einschlieûlichseinesnachgeordne-
ten Bereichswurden 2399 Dienstposten (518 militärischeund 1881
zivile Dienstposten)haushalterischneutralzur Verfügunggestellt.Die
oben genannten Dienstposteneinsparungendurch die Neueinrichtun-
genhabenkeineunmittelbarenfinanziellenAuswirkungen, zumaldie
Dienstposten mehrheitlich unbesetztwaren. Die Personalausgaben
werdenim Wesentlichen durch die voraussichtliche Ist-Besetzungbe-
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einflusst,dabeihabenEinrichtung bzw.Einsparungvon Dienstposten
nur mittelbareAuswirkungenauf dieseAufgaben.

Im RessortbereichdesBMVg wurdenvier Gesellschaftengegründet:

1. Im August 2000 erfolgte die Gründung der Gesellschaftfür Ent-
wicklung, Beschaffungund Betrieb mbH (g.e.b.b.). Personalbe-
standzum1. August2003:59Mitarbeiter.

2. Im Juni 2002wurde die BwFuhrparkServiceGmbH (BwFPS)als
Eigengesellschaft des Bundes gegründet.Anteilseigner sind mit
75,1% die g.e.b.b.und mit 24,9% die DeutscheBahn AG. Perso-
nalbestandzum1. August2003:774Mitarbeiter.

3. Im August 2002 wurde die LH BundeswehrBekleidungsGesell-
schaftmbH (LHBw) gegründetmit 25,1%Beteiligungder g.e.b.b.
als Anteilseignerfür den Bund. Die übrigen Anteile entfallen auf
die LH Bekleidungsgesellschaft(Konsortium aus Lion Apparel
Deutschlandund Hellmann LogisticsWorldwide).

4. Die im August 2002gegründeteTochtergesellschaft LH Dienstbe-
kleidungs-GesellschaftmbH (LHD) hat im März 2003 ihre Tätig-
keit aufgenommen.Personalbestandzum 1. August 2003:LHBw:
2521Mitarbeiter, LHD: 92Mitarbeiter.

Die positivenWirtschaftlichkeitseffekteder g.e.b.b.mbH für dasJahr
2002betragenfür die BereicheLHBw, BwFPSrd. 89Mio. Euro. Bei
der AufstellungdesHaushaltes2003wird testiert,dassder Ansatzfür
Betriebsstoffemit Blick auf die EinführungdesNeuenFlottenmanage-
mentes und der Veranschlagung aller im Zusammenhang mit der
BwFPS entstehendenAusgabenin einem zentralenBetriebstitelein-
malig um 18 Mio. Euro abgesenkt wurde. Als Gesamterlösder
g.e.b.b.ausdem Verkauf von 5 Liegenschaftenkommt ein Bruttover-
wertungserlösin Höhe von rd. 30Mio. Euro hinzu.

Im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und SozialeSicherungwurdendie Bundesausführungsbehörde für Un-
fallversicherung (BAfU) und die Ausführungsbehördefür Unfallversi-
cherungdesBundesministeriumsfür Verkehr,Bau-und Wohnungswe-
sen(AfU-BM VBW) zum1. Januar2003zu einergemeinsamen Selbst-
verwaltungskörperschaftdesöffentlichenRechts,der Unfallkassedes
Bundes,vereinigt.Unmittelbar nachder Zusammenlegung beiderBe-
hörden wurde eine Organisationsuntersuchung begonnen; die Perso-
nalbemessung wird in Kürze folgen. Es ist zu erwarten, dasssich
durch die ZusammenlegungauchPersonaleinsparungenergebenwer-
den. Konkrete Aussagendazu können erst nach Durchführung der
Personalbemessunggetroffenwerden.

Im ZuständigkeitsbereichdesBundesministeriums für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesenwurde2002die Bundesstellefür Seeunfallunter-
suchung(BSU) mit SeeamtKiel gegründet,hervorgegangen ausdem
Bundesoberseeamtund denSeeämtern.

Mit der Gründung kam die BundesrepublikDeutschlandmit der Ein-
führung des Seesicherheitsuntersuchungsgesetzesund der Schaffung
dieser Stelle vor allem seinenvölker- und gemeinschaftsrechtlichen
Verpflichtungennach und entsprachdamit einem dringendenNach-
holbedarf, indem esein Verfahren der Untersuchungschadens-oder
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gefahrverursachender Vorkommnisseauf Seenachdem internationa-
len Standardeinführte und die Seeunfalluntersuchungder Flugunfall-
untersuchunganpasste.Der zusätzlicheEffizienzgewinn gegenüber
dem bis zum 20.Juni 2002 geltendenUntersuchungssystem ist ins-
besonderein folgenden Punktenzu sehen:

± Konzentrierung der Seeunfalluntersuchungauf eine zentraleStelle
mit der Folge verbesserterUnfallursachenaufklärung und -auswer-
tung,

± Fortentwicklung des Untersuchungsverfahrens, einschlieûlich der
Anwendung modernerInstrumente und Techniken,

± Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischenBund und Län-
dernauf demGebietder Seesicherheit,

± Fortentwicklungder internationalenZusammenarbeit,

± Herausgabevon Sicherheitsempfehlungen, um Erkenntnissezur
VerhütungzukünftigerVorkommnisseund Unfälle zu gewinnen,

± Erstellungund Veröffentlichung von einheitlichenUntersuchungs-
berichtennachinternationalemStandardund

± Vertretungder Ergebnisse von Seeunfalluntersuchungengegenüber
nationalenund internationalenGremiender Öffentlichkeit.

Die Personalmehrkosten belaufen sich auf ca. 10000 Euro. Diese
resultierenin ersterLinie ausfachlich notwendigen¾nderungendes
Stellenplans.Zu denSachkostenkönnenkeineAussagengemachtwer-
den, da sie sowohl für dasehemaligeBOSeeAals auch für dasBSU
auf Grund der geringenGröûe dieserDienststellenzur haushaltstech-
nischenVereinfachung in denallgemeinenHaushaltdesBundesamtes
für Seeschifffahrt und Hydrographie eingestelltsind und somit nicht
gesondertausgewiesen werden.

Die Sonderstelledes BMVBW ¹Havariekommandoª (HK) wurde
2003alsgemeinsameEinrichtung desBundesund der Länder gegrün-
det; sie ist hervorgegangen ausunterschiedlichenBehördender Küs-
tenländerund der Bundesverwaltung.

Das Havariekommandowurde geschaffen,um im Falle einer schwer-
wiegendenHavarie (komplexeSchadenslage) einheitlicheund effekti-
ve Entscheidungsprozedurenzu schaffen,um den Eintritt schwerwie-
genderSchädenfür Menschen,die Meeresumwelt und die Küstenlän-
der zu vermeiden.Der durch die Schaffungdes Küstenkommandos
erzielteEffizienzgewinnist daherin der VermeidungmöglicherHava-
rieschädenzu sehen.Angesichtsder Individualität der jeweiligenHa-
varienkann der Umfang desSchadens,der bei einemÖl- oder Schad-
stoffunfall eintreten würde, nur schwerbeziffert werden. Auch der
Schadensumfangbei Havarienvon Fähren,wo einegroûeAnzahl von
Menschenzu retten ist, kann naturgemäûnicht spezifiziert werden.
Die Personalmehrkostenbetragenca. 600000 Euro. Sieergebensich
vor allemausder zur Wahrnehmung der sicherheitsrelevantenAufga-
ben erforderlichen Einstellungzusätzlicherfachkundiger Spezialisten.
Zu den finanziellen Auswirkungen der Gründung des HK auf die
SachkostenkönnennochkeineAngabengemachtwerden.
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Sowohlmit der Gründung desHavariekommandos alsauchder Bun-
desstelle für Seeunfalluntersuchung wurden Effizienzgewinne ge-
macht.Diesesind jedochnicht bezifferbar.

Im Rahmender Neuausrichtung der Verwertungsgesellschaftfür Ei-
senbahnimmobilien GmbH & Co. KG (VEI-KG) sinddie Vivico Real
Estate GmbH und die Vivico ManagementGmbH im November
2001 durch das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) zu 94,99% und
dasBMVBW zu 5,01% erworbenworden.DieseGesellschaften wur-
den im Jahr 2002zur Vivico Real EstateGmbH verschmolzen.Beim
Erwerb der Gesellschaftsanteile entstandenKosten in Höhe von 250
T Euro (BMVBW) und 4749500Euro (BEV).

Der Erwerb der Gesellschaftsanteilewar notwendiggeworden,um die
VerwertungsabsichtendesBundesund der DeutschenBahn AG bei
der Verwertungvon nicht bahnnotwendigen Liegenschaftenzu tren-
nen.DiesemKonzept hat der HaushaltsausschussdesDeutschenBun-
destagesam 26.Oktober 2000 zugestimmt.Weitere Kosten sind aus
demErwerb der Gesellschaftsanteilenicht entstanden.

Im Geschäftsbereich desBundesministeriums für wirtschaftlicheZu-
sammenarbeit und Entwicklung wurde die Internationale Weiterbil-
dung und Entwicklung GmbH (InWEnt) gegründet,zusammenge-
führt ausder Carl Duisberg Gesellschafte.V. (CDG) und der Deut-
schenStiftung für internationaleEntwicklung (DSE). Das der Fusion
zugrundeliegendeGutachtengehtvon einemEinsparpotential in Hö-
he von 2,5Mio. Euro bis 4 Mio. Euro aus.Bereits in 2002 konnten
durch Bewirtschaftungsmaûnahmenrd. 0,6Mio. Euro eingespartwer-
den. Im RahmendesgeltendenFinanzplanssind weitereEinsparun-
gen von rd. 3,3Mio. Euro vorgesehen.Bis zum Jahre 2009 werden
durch das vereinbarteEinsparkonzept Stelleneinsparungen in Höhe
von 71Stellenerbracht.

Im ZuständigkeitsbereichdesAuswärtigenAmts wurde am 25.April
2002dasBerliner Zentrum für internationaleFriedenseinsätze(ZIF)
als gemeinnützige GmbH gegründet,das sich um die Rekrutierung,
Ausbildungund Entsendungvon Personalfür internationaleFriedens-
missionenkümmert und die entsprechendenBemühungender Bun-
desregierung ressort-und abteilungsübergreifendbündelt. Gründung
und Unterhalt des ZIF werden durch Umschichtungim Einzelplan
des AA voll gegenfinanziert. Mehrausgaben entstehensomit nicht,
vielmehr können für die zivile Kriesenprävention vorhandeneHaus-
haltsmittel durch die ZIF-Gründung erheblich effizienter eingesetzt
werden.Aus diesenerhält dasZIF 2 Mio. Euro p.a. als institutionelle
Förderung.Im Gründungsjahr 2002(Gründung 25.April 2002)wur-
den 1659 T Euro verausgabt;der Personalkostenanteilbetrug 267 T
Euro. Gemäû Vorgabe des Bundesministeriums der Finanzen (im
Aufstellungsschreibenzum Haushalt)wurde im Gegenzugdie Förde-
rung einesanderenZuwendungsempfängerseingestellt. Mit dem ZIF
wird die Bundesregierung ihrer zunehmendenVerantwortungim Be-
reichder zivilenKrisenprävention gerecht.

Im Ressortbereichder Beauftragtender Bundesregierung für Kultur
und Medien wurde die Gesellschaft¹Kulturver anstaltungendesBun-
desin Berlin GmbHª (KBB) gegründet.EsentstandenMehrausgaben
in Höhe von 5 Mio. Euro. Diesesind jedochnicht auf die Fusion,son-
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dern auf zusätzlicheMittel ausdem Hauptstadtkulturvertrag zurück-
zuführen.

13. Abgeordneter
Dr. Michael
Fuchs
(CDU/CSU)

Ist seitdemBeschlusszum¹Eckpunktepapierª
vom 26.Februar2003bzw.seitdemBeschluss
zum ¹Gesamtkonzept zum systematischen Ab-
bauvon Bürokratieª vom 9. Juli 2003ein kon-
kretesProjekt durch die Bundesregierung zur
¹Initiative Bürokratieabbauª umgesetztwor-
den, und wenn nein, welchesder 54 Projekte
wird die Bundesregierung im Rahmender ¹In-
itiative Bürokratieabbauªin diesemJahr noch
umsetzen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Ute Vogt
vom 11.September2003

Von den 54 Projekten der ¹Initiative Bürokratieabbauªsind bereits
umgesetztworden:DasProjekt desBundesministeriumsder Finanzen
¹Anhebung der Buchführungsgrenzenfür Unternehmer und Standar-
disierungder Einnahmenüberschussrechnungª ist durch das¹Gesetz
zur Förderungvon Kleinunternehmenund zur Verbesserungder Un-
ternehmensfinanzierungª umgesetztworden.Die UmsetzungdesPro-
jektes ¹Neuregelung des Kriegsdienstverweigerungsrechtesª im Ge-
schäftsbereich desBundesministeriumsfür Familie, Senioren,Frauen
und Jugendist durch das ¹Gesetz zur Neuregelungdes Rechtsder
Kriegsdienstverweigerungª erfolgt. Die Aussetzungder Ausbilder-
Eignungsverordnung als Teilprojekt der ¹Reform der beruflichen
Bildung, Teil 2ª im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
Bildung und Wissenschaft ist durch die ¹Verordnung zur ¾nderung
der Ausbilder-Eignungsverordnungªvorgenommenworden.

Alle weiterenProjektebefindensich in der Umsetzung.In ihrer über-
wiegendenMehrheit haben die konkreten Bürokratieabbauprojekte
Rechtsänderungenzum Gegenstandoder beinhaltendiesealsTeilziel.
Zusätzlichzu deneingangsgenanntenabgeschlossenenProjektensind
vom Bundeskabinett 13Gesetzentwürfe in insgesamt11Projektender
¹Initiative Bürokratieabbauª beschlossenworden, die sich derzeit in
der parlamentarischen Beratungbefindenoder für die dasparlamenta-
rischeVerfahrenbereitseingeleitetist. Die Umsetzungaller Projekte
soll in der laufendenLegislaturperiodeabgeschlossenwerden.

14. Abgeordneter
Dr. Michael
Fuchs
(CDU/CSU)

Wann ist mit einer Umsetzungeines der 54
Projekte zu rechnen,die speziellfür Bürgerin-
nen und Bürger eine spürbareEntlastungvon
Bürokratiebedeutet?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Ute Vogt
vom 11.September2003

Auf die Antwort zu Frage14wird verwiesen.
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15. Abgeordneter
Dr. Egon
Jüttner
(CDU/CSU)

Wie ist der aktuelleStandder vom Bundesmi-
nisterium des Innern durchgeführten Förder-
maûnahmen für russlanddeutsche Existenz-
gründerinnen im Gebiet Novosibirsk, und wie
bewertet die Bundesregierung die bisherigen
Erfolge dieserMaûnahmen?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 4. September2003

Durch die Förderung von Existenzgründerinnen sollen die Einkom-
mens-und Beschäftigungsmöglichkeitenvon Russlanddeutschenund
ihrem Umfeld verbessertwerden.DieseMaûnahmeist Teil der durch
die Bundesregierung geleistetenHilfen für die deutscheMinderheit in
der RussischenFöderation. Maûnahmen der beruflichen Aus- und
Fortbildung gehörenzu den von der Bundesregierung im Jahre1999
mit dem Konzept ¹Aussiedlerpolitik 2000ª neu gesetztenAkzenten
und sindTeil der seinerzeitbegonnenenUmstrukturierungder Hilfen-
politik.

Die Ziele und Wege,die zahlreicheFrauen in dem Fördergebiet No-
vosibirskmit der Existenzgründung verfolgen,unterscheidensichhäu-
fig vom traditionell geprägtenUnternehmerbild. In der Regelsinddie
Gründerinnenmit wenigerEigenkapitalausgestattet,zeigenBrüchein
der Berufsbiographie, sind z.T. arbeitslosund oft allein erziehende
Mütter.

Im FördergebietNovosibirsk nahmenseit Ende 1999110 Frauen an
7 Existenzgründer-Kursenteil. Fernerwurdezusätzlichein sog.Ideen-
workshop (zur Vorstellung einzelnerProjektideen)durchgeführt,an
dem 43 TeilnehmerinnenausNovosibirsk, Tomsk und Omsk teilnah-
men.

Der Anteil russlanddeutscher Frauen bei den Kursen beträgt insge-
samtca.50%.Bei den Teilnehmerinnen,die ein Unternehmen erfolg-
reich gegründethaben,wird darüber hinaus in Zusammenarbeit mit
der EntwicklungsgesellschaftNovosibirsk versucht,arbeitsloseruss-
landdeutscheFrauenalsArbeitskräfte zu vermitteln.

Die Kurse wurdenanfänglichvon deutschenTrainerinnender ¹Frau-
enbetriebeFrankfurtª in Zusammenarbeit mit lokalen Co-Trainerin-
nen, inzwischenausKostengründennur noch von lokalen Trainerin-
nendurchgeführt.

Cirka 20% der Frauen habensich selbständiggemacht,die anderen
Frauen berichten,dasssie die erworbenenKenntnissezur Verbesse-
rung ihrer Arbeitsplatzsituation nutzenkonnten.Weiterekonntenden
Kurs nutzen,um ihre persönliche Entwicklung zielgerichtetergestal-
ten zu können.Um einebegleitendefachlicheBeratungnachdenKur-
senzu ermöglichen, wird derzeitam Russisch-DeutschenHausin No-
vosibirskein Businessclub aufgebaut.Dort könnendie Kursteilnehme-
rinnen sichregelmäûigtreffen und weiter fachlichberatenwerden.Im
BusinessclubsollenauchlokaleBeraterinnenausgebildet werden.

Zurzeit wird eine Befragung aller Frauen, die an den Kursen teilge-
nommen haben,im Hinblick auf die Ergebnisse(Erfolge/Probleme)
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der bishererfolgtenFörderungund die Konzipierung weitererBegleit-
maûnahmendurchgeführt.

Auch wenn die Ergebnisseder Befragungnoch nicht vorliegen, ist
doch bereitszum jetzigenZeitpunkt festzustellen,dassder gewählte
konzeptionelle Ansatz, d.h. die Beschäftigung mit den spezifischen
Problemen und Fragestellungen von weiblichen Existenzgründern,
positiv bewertetwerdenkann.

16. Abgeordneter
Eckart
von Klaeden
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt,dassdie Ter-
rororganisationenHisbollahund Hamasdurch
eigeneBüros in DeutschlandfinanzielleMittel
akquirieren und Unterstützung erhalten, und
wennja, wasunternimmt die Bundesregierung
dagegen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 5. September2003

Erkenntnisseüber eigeneBüros der ¹Hizb-Allahª und der HAMAS
im Sinneder konkretenFrageliegender Bundesregierungnicht vor.

Den in Aachenansässigen Spendenverein¹Al-Aqsa e.V.ª hat der Bun-
desministerdesInnern mit Verfügungvom 31.Juli 2002u.a. mit der
Begründungder finanziellen Unterstützung der HAMAS verboten.
Eine rechtskräftigeEntscheidungüber die vom ¹Al-Aqsa e.V.ª gegen
dasVereinsverboteingereichteKlage beim Bundesverwaltungsgericht
liegt bislangnochnicht vor.

17. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Wie würdesichunter Berücksichtigungdesam
13.August 2003vom Bundeskabinett im Rah-
men des Haushaltbegleitgesetzes 2004 be-
schlossenenEntwurfs für ein Bundessonder-
zahlungsgesetz(BSZG) dasBruttojahresgehalt
einesheute41 Jahrealten ledigenund kinder-
losenBundesbeamten in der Besoldungsgrup-
pe A 3 bzw. in A 11, A 12 und A 16 (jeweils
Westund Ost) im kommendenJahrgegenüber
2003 absolut und relativ verändern,und wie
entwickelt sich das Bruttoeinkommen ver-
gleichbarer Angestellter in den Vergütungs-
gruppenIXa, IVa, III und I (jeweilsBAT bzw.
BAT-O)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 5. September2003

Die Bruttojahresgehälter der Beamtinnen und Beamten verändern
sich nicht nur durch die von der Bundesregierung mit dem Entwurf
des Bundessonderzahlungsgesetzes (BSZG) beschlossene Neurege-
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lung der bisherigen Sonderzahlungen (Sonderzuwendung und
Urlaubsgeld), sondernin ersterLinie durch die allgemeinenBezügeer-
höhungenauf Grund desBundesbesoldungs-und Versorgungsanpas-
sungsgesetzes2003/2004.Durch die ÜbernahmedesTarifergebnisses
werden die Dienstbezügein drei Stufen um insgesamt4,4% in den
Jahren2003und 2004linear angehoben.Für eineGesamtbetrachtung
der Bezügeentwicklung sind punktuelleVergleichewenigaussagekräf-
tig, sondernhierfür müssenalle Maûnahmenin ihrer Gesamtwirkung
und der gesamteAnpassungszeitraum berücksichtigt werden.

Bei einersolchenGesamtbetrachtungwerdendie Bruttojahresgehälter
bei den aktiven Beamtinnenund Beamtenin 2005höher sein als im
Jahr 2002.Die Bezügeentwicklung einer Beamtin/einesBeamten(41
Jahre,ledig,kinderlos) stellt sichwie folgt dar:

Entwicklung der Bruttojahresgehälter (West)der Beamten(2002= 100)

2002 2003 2004 2005

Brutto Index Brutto Index Brutto Index Brutto Index

A 3 22047,83E 100 22539,17E 102,23 22087,01E 100,18 22219,72E 100,78

A 11 37671,06E 100 38484,44E 102,16 38019,22E 100,92 38284,22E 101,63

A 12 41272,73E 100 41917,01E 101,56 41674,09E 100,97 41969,34E 101,69

A 16 60833,39E 100 61696,71E 101,42 61524,28E 101,14 61984,19E 101,89

Für die Bezügeentwicklungder Beamtinnenund Beamtenin denneu-
enLändern ist zu berücksichtigen,dassin diesemZeitraumnebenden
linearen Bezügeverbesserungen auch der Bemessungssatznach der
ZweitenBesoldungs-Übergangsverordnung in zweiweiterenSchritten
auf 91% und ab 1. Januar 2004 auf 92,5% angehobenwird. Die
Bezügeentwicklung Ost wird vor allem dadurch begünstigt,dassdie
bisherunterschiedlichenBemessungsgröûen(2002:West 86,31%/Ost
64,73%) für die jährliche Sonderzuwendung mit dem Entwurf des
Bundessonderzahlungsgesetzeseinheitlichauf 60%(entspricht5%der
Jahresbezüge) festgelegtwerden.

Entwicklung der Bruttojahresgehälter (Ost)der Beamten(2002= 100)

2002 2003 2004 2005

Brutto Index Brutto Index Brutto Index Brutto Index

A 3 19471,70E 100 20132,45E 103,39 20430,43E 104,92 20553,25E 105,55

A 11 33364,51E 100 34470,89E 103,32 35167,74E 105,40 35412,93E 106,14

A 12 36551,63E 100 37539,57E 102,70 38548,48E 105,46 38821,61E 106,21

A 16 53860,98E 100 55240,52E 102,56 56909,99E 105,66 57335,42E 106,45

Die Bundesregierung hat am 30.Juni diesesJahresdie Tarifverträge
über eine Zuwendungund mit Wirkung vom 31.Juli 2003die Tarif-
verträgeüberein Urlaubsgeldgekündigt.Damit geltendie Tarifverträ-
genicht mehr für neueingestellteArbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer desBundes.Die Zuwendungfür dasJahr2003wird jedochüber-
tariflich auchdiesenArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gezahlt.
Siewerdendamit denBeamtinnenund BeamtensowiedenArbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern, die zum Kündigungszeitpunkt in
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einem Arbeitsverhältnis standenund für die die gekündigten Tarif-
verträgenachwirken,gleichgestellt.

Unter der Voraussetzung, dassdieseGleichbehandlung der nachdem
Kündigungszeitpunkt neu eingestelltenArbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmerauchfür die ZuwendungdesJahres2004gilt, ergebensich
die folgend dargestelltenBeträge.Bei Angestellten,derenArbeitsver-
hältnisbereitsvor der Kündigungder Tarifverträgebegründetworden
ist, gilt die gesetzlicheNachwirkung nach §4 Abs.5 TVG. Bis zum
Abschlussneuer Tarifverträge werden deshalbdas Urlaubsgeldund
die Zuwendungweitergewährt. Die Bundesregierung hat bereitserste
Gesprächemit denGewerkschaften hierzuaufgenommen, die weitere
Entwicklungbleibt denVerhandlungen vorbehalten.

Das Bruttojahresgehalt einer/einesAngestellten(41Jahre,ledig, kin-
derlos)würdesichgegenüber2002wie folgt verändern:

Entwicklung der Bruttojahresgehälter (West)der Angestellten(2002= 100)

2002 2003 2004 2005

Brutto Index Brutto Index Brutto Index Brutto Index

IXa 23072,36E 100 23714,29E 102,78 23252,88E 100,78 23277,24E 100,89

IVa 40300,61E 100 41382,51E 102,68 40907,83E 101,51 40990,57E 101,71

III 43537,61E 100 44449,65E 102,09 44210,42E 101,55 44304,12E 101,76

I 62903,17E 100 64140,88E 101,97 63968,39E 101,69 64127,57E 101,95

Entwicklung der Bruttojahresgehälter (Ost)der Angestellten(2002= 100)

2002 2003 2004 2005

Brutto Index Brutto Index Brutto Index Brutto Index

IXa 20380,31E 100 21185,60E 103,95 21508,92E 105,54 21531,51E 105,65

IVa 35695,00E 100 37071,28E 103,86 37839,78E 106,01 37916,30E 106,22

III 38559,64E 100 39813,28E 103,25 40894,70E 106,06 40981,37E 106,28

I 55697,90E 100 57438,10E 103,12 59170,79E 106,24 59318,03E 106,50

18. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

WelchenAnteil habendie AusgabendesBun-
des für Beihilfen im Krankheitsfall bezogen
auf die Bruttogehälterseinerbeihilfeberechtig-
ten Beamtenund Richter, und wie sieht die
entsprechende Relation (Arbeitgeberbeitrag
zur Krankenversicherung bezogen auf die
Bruttogehälter) für die ArbeitnehmerdesBun-
desaus?
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Antwort desStaatssekretärs Dr. Göttrik Wewer
vom 8. September2003

Vorbemerkung

Die isolierteBetrachtung der Beihilfe im Krankheitsfall für aktive Be-
amteund Richter sowieder Vergleichmit demArbeitgeberbeitragzur
gesetzlichenKrankenversicherung ergibt ein verzerrtesBild, weil in
der gesetzlichenKrankenversicherungdie Rentnermitversichertsind
und der Arbeitgeberbeitrag dadurchdeutlichhöherausfällt.Erforder-
lich ist daher eine Gesamtbetrachtung,welchedie Rentner und Ver-
sorgungsempfängereinbezieht.Ein Vergleichist nur zwischendenGe-
samtaufwendungen der Beihilfe (für aktive Beamteund Richter und
für Versorgungsempfänger) mit dem Arbeitgeberaufwand für die
Krankenversicherungder Arbeitnehmerund Rentnerzutreffend.

GesetzlicheKrankenversicherung

Der mittlere ArbeitgeberbeitragdesBundeszur gesetzlichenKranken-
versicherungbeträgtderzeit7,4%,hinzu kommen0,85%für die Pfle-
geversicherung. Auûerdemist zu berücksichtigen,dasssichdie ± pari-
tätischdurch die Arbeitgeber mitfinanzierte ± gesetzlicheRentenversi-
cherungan den Aufwendungen für die Kranken- und Pflegeversiche-
rung der Rentner beteiligt. Damit werdenca. 0,6Prozentpunktedes
Rentenversicherungsbeitragesder Arbeitgeber zur Finanzierung der
Kranken-und Pflegeversicherung der Rentneraufgewandt. Insgesamt
ergibt sichsomitein Arbeitgeberaufwandfür die Kranken-und Pflege-
versicherungder Arbeitnehmer und Rentner von rund 8,85% der
Bruttogehälter.

Beihilfe

Im Jahr2002betrugendie BeihilfeausgabendesBundeseinschlieûlich
der Pflegekosten für die aktivenBeamtenund Richter (ohneSoldaten
wegender freien Heilfürsorge, Bahn und Post) ca. 288,1Mio. Euro
und damit rund 5,8%der gesamtenBesoldungsausgaben.Die Beihilfe-
kosteneinschlieûlich der Pflegeleistungen der Pensionäreliegen pro
Kopf erheblichüberdenender aktivenBeschäftigten. Siebetrugenim
Jahr 2002für VersorgungsempfängerdesBundesausdem Kreis von
Beamten,Richtern und SoldatensowieVersorgungsempfängernnach
Artikel 131 des Grundgesetzesca. 763,3Mio. Euro und damit rund
13%der Versorgungsausgabenfür diesenPersonenkreis.

19. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Wie viele Ausbildungsplätze stelltender Bund
und die Unternehmen, an denender Bund be-
teiligt ist, in den letzten5 JahrenJugendlichen
zur Verfügung,und wasunternimmt die Bun-
desregierung kurz- und langfristig, um ausrei-
chendeigeneAusbildungsplätzein den Behör-
den des Bundesund in beteiligtenUnterneh-
menzu schaffen?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 10.September2003

Im dualen System der Berufsausbildung trägt die Wirtschaft die
Hauptverantwortung für die beruflicheAusbildungder Jugendlichen.
Siemussim eigenenInteresseauchin wirtschaftlichschwierigenZei-
ten ein ausreichendesAusbildungsplatzangebotzur Verfügungstellen.

Die Bundesregierung ist sich ihrer Verantwortung bewusst,im Rah-
men ihrer Möglichkeiten zur Schaffungvon Ausbildungsplätzen bei-
zutragen.Sie hat sich daher bereits im Jahr 1999 im Rahmen des
Bündnissesfür Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit ver-
pflichtet, dasAusbildungsplatzangebotder Bundesverwaltung in den
Berufen des dualen Systemsum über 6% und in den Folgejahren
ebenfallszumindestdem demografischbedingtenZusatzbedarfent-
sprechendzu erhöhen.DieseVerpflichtung ausdemAusbildungskon-
sensmit der Wirtschafthat die Bundesregierung erfüllt.

Im Jahr1999sind in der Bundesverwaltungmit 4942neuabgeschlos-
senenVerträgen 555 oder rund 12% Verträge mehr abgeschlossen
wordenalsim Jahr1998.

DieseZahl wurde im Jahr 2000um 122 (+2,5%) auf 5064 neueVer-
träge und im Jahr 2001 um 52 (+1,3%) auf 5116 neueVerträgeer-
höht.

Im Jahr 2002erfolgte eine weitereSteigerungum 42 (+ ca. 1%) auf
5158Verträge.

Im Hinblick auf die schwierigeSituation in 2003sind alle Behörden
und Einrichtungender unmittelbarenund mittelbarenBundesverwal-
tung gebetenworden,den in 2002erreichtenStandfür die nächsten
Jahrezumindestzu haltenbzw.soweit wie möglichzu erhöhen.

Für dasJahr 2003sind nunmehrfür den unmittelbarenBundesdienst
(Ministerien und nachgeordneter Geschäftsbereich) und für den mit-
telbaren Bundesdienst (u.a. Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte, Bundesanstaltfür Arbeit) insgesamt5349 Ausbildungsplätze
gemeldetworden. Damit konnte bereits jetzt das Vorjahresergebnis
um 191 Ausbildungsplätze überschrittenwerden. Die Gesamtbilanz
der Bundesregierung zeigtfolgendesErgebnis:

Insgesamtist die Zahl der Ausbildungsplätzein der Bundesverwaltung
von 1998bis2003von 4417auf 5349,d.h. um 21%gestiegen.

DiesepositiveBilanz konnteerreichtwerden,obwohl insbesondere in
der mittelbaren Bundesverwaltung strukturelle Veränderungen(wie
z.B. bei der DeutschenBundesbank)dazu geführt haben,dassder
Bedarf an Ausbildungsplätzen erheblichzurückgingund im Zeitraum
von 1998bis2003ein Personalrückgang in der unmittelbarenBundes-
verwaltungvon 6%zu verzeichnenwar.

Aufgrund der Erfahrungender vergangenenJahreist davonauszuge-
hen,dassdie Zahl der für 2003gemeldetenAusbildungsplätzedurch
die Anzahl der tatsächlichabgeschlossenenVerträgenochübertroffen
werdenwird.
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20. Abgeordneter
Dr. Max
Stadler
(FDP)

Wird die Bundesregierung vor der Entschei-
dung,ob die am31.Dezember2003auslaufen-
de Vorschrift über sog.verdachtsunabhängige
Kontrollen (§22 Abs.1a Bundesgrenzschutz-
gesetz(BGSG)) verlängertwird, einen Erfah-
rungsberichtüber die praktischeAnwendung
der 1998 neu eingeführten Norm vorlegen,
und wennja, für wannist dieserErfahrungsbe-
richt zu erwarten?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 10.September2003

Die Bundesregierunghat am 3. September2003 den Erfahrungsbe-
richt über die praktische Anwendungder Befugniszur Durchführung
sog. lageabhängigerKontrollen nach §22 Abs.1a BGSG dem Deut-
schenBundestagzugeleitet.

21. Abgeordnete
Katherina
Reiche
(CDU/CSU)

Wie viele neue Ausbildungsplätzestellt die
Bundesregierung im Herbst 2003aufgeschlüs-
selt nachBundesressortsund nachgeordnetem
Bereichzur Verfügung?

22. Abgeordnete
Katherina
Reiche
(CDU/CSU)

Wie haben sich diese Ausbildungszahlen im
VergleichzumHerbst2002entwickelt?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 15.September2003

Die Bundesregierung hatsich1999im RahmendesBündnissesfür Ar-
beit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit verpflichtet, das Ausbil-
dungsplatzangebot der Bundesverwaltung in den Berufen desdualen
Systemsum über6%und in denFolgejahrenebenfallszumindestdem
demografisch bedingtenZusatzbedarfentsprechend zu erhöhen.

Die Bundesregierung nimmt damit ihre Verantwortungwahr, im Rah-
men ihrer Möglichkeiten zur Schaffungvon Ausbildungsplätzen bei-
zutragen.Sie erfüllt ihre Verpflichtung ausdem Ausbildungskonsens
mit der Wirtschaft, die die Hauptverantwortung für die berufliche
Ausbildungder Jugendlichenträgt. Die Zahl der neuabgeschlossenen
Ausbildungsverträge in der Bundesverwaltung (einschlieûlichmittel-
barer Bundesdienst) ist in den Jahrenvon 1998bis 2003allein in den
BerufendesdualenSystemsum 21%gestiegen.

Die Zahlen für die einzelnenBundesressortssowieden nachgeordne-
tenBereichenund die Aufteilung auf die Jahre2002und 2003ergeben
sichausder nachfolgendenTabelle.
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Ein Vergleichder Zahl der im unmittelbaren Bundesdienstbestehen-
den Ausbildungsverhältnissemacht deutlich, dass sich die positive
Entwicklung der letztenJahreauchim Jahr 2003fortgesetzthat. Ob-
wohl die Zahlenwegender unterschiedlichen Stichtageder Erhebung
(2002:30. September; 2003:1. September)nur schwerzu vergleichen
sind, ist bereitsjetzt ein weitererAnstieggegenüberdemVorjahr fest-
zustellen.

Die Gesamtzahlvon insgesamt10438 Ausbildungsverhältnissenzum
Stichtag1. September 2003dürfte sichnachdenbisherigenErfahrun-
genbis zum Jahresendeweiter erhöhen,da vielfachVerträgenoch im
Monat September abgeschlossen werden. Die Vorjahreszahl von
10311Ausbildungsverhältnissenzum 30.September2002wird damit
deutlichübertroffenwerden.

Bei der Bewertungder AusbildungsleistungdesBundesist ergänzend
auf Folgendeshinzuweisen:

Die Zahlenbeziehensichnur auf die AusbildungnachdemBerufsbil-
dungsgesetz.Der öffentlicheDienst bietet darüberhinausHochschul-
absolventinnenund -absolventen,Abiturientinnen und Abiturenten
ebensowie jungenMenschenmit mittlerer Reife eineAusbildungzur
Beamtin oder zum Beamtenin Laufbahnendeshöheren,gehobenen
und mittleren Dienstesan. So bestehenim Jahr 2003 an der Fach-
hochschuledes Bundes für öffentliche Verwaltung, beim Bundes-
verwaltungsamtund anderenAusbildungseinrichtungen7207Anwär-
terinnen- und Anwärterverhältnisse.Hinzu kommt die Ausbildung
von weiteren 168 Beamtinnenund Beamtendes höheren Dienstes.
Die Anwärterinnen und Anwärter werden in aller Regel nach Ab-
schlussder Ausbildung von den entsprechendenBundesbehörden als
Beamteübernommen.

Nicht gesondertaufgeführt sind sonstige,kurzfristigere Ausbildungs-
leistungenwie z.B. Praktika. So werdenallein durch dasAuswärtige
Amt jährlich 600 Rechtsreferendare und 560 Praktikanten anderer
Studienrichtungenbetreut.Insgesamtträgt die Bundesregierung damit
über den Bereichder Ausbildung im dualenSystemhinausin erhebli-
chemUmfang dazubei, jungenMenschenberuflichePerspektivenzu
eröffnen.Sieentsprichtso ihrer Verantwortung, die Zukunftschancen
der nachwachsendenGenerationzu erhalten.

Ausbildungsverhältnisse nach BBIG

bestehendeAusbildungsverträge
(Stichtag30.September2002)

bestehendeAusbildungsverträge
(Stichtag1. September2003)

insgesamt

davon

insgesamt

davon

Kammer-
berufe

Berufedes
öffentl.

Dienstes

Kammer-
berufe

Berufedes
öffentl.

Dienstes

unmittelbarer Bundesdienst

Bundespräsidialamt 2 2 2 2

Bundeskanzleramt 9 5 4 9 5 4

Presse-und Informationsamtder Bundesregierung 9 1 8 11 1 10

Beauftragteder BRegfür Kultur und Medien

Geschäftsbereich 63 19 44

gesamt 61 18 43 63 19 44

AuswärtigesAmt 50 8 42 44 9 35
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Ausbildungsverhältnisse nach BBIG

bestehendeAusbildungsverträge
(Stichtag30.September2002)

bestehendeAusbildungsverträge
(Stichtag1. September2003)

insgesamt

davon

insgesamt

davon

Kammer-
berufe

Berufedes
öffentl.

Dienstes

Kammer-
berufe

Berufedes
öffentl.

Dienstes

BM der Justiz 12 12

Geschäftsbereich 22 22

gesamt 31 31 34 34

BM der Finanzen 18 18

Geschäftsbereich 41 27 14

gesamt 61 34 27 59 27 32

BM desInnern 27 4 23

Geschäftsbereich 700 260 440

gesamt 672 240 432 727 264 463

BM für Wirtschaftund Arbeit1) 58 4 54

Geschäftsbereich 367 270 97

gesamt 364 225 139 425 274 151

BM für Verbraucherschutz,Ernährungund Landw. 3 3

Geschäftsbereich2) 219 183 36

gesamt 219 178 41 222 183 39

BM für Verteidigung3)

Geschäftsbereich 5301 4729 572

gesamt 5366 4698 668 5301 4729 572

BM für Familie,Senioren,Frauenund Jugend 15 15

Geschäftsbereich 31 31

gesamt 45 45 46 46

BM für Gesundheitund SozialeSicherung1) 59 3 56

Geschäftsbereich 85 26 59

gesamt 148 32 116 144 29 115

BM für Verkehr,Bau-und Wohnungswesen 19 1 18

Geschäftsbereich 1072 555 517

gesamt 1036 467 569 1091 556 535

BM für Umwelt, Naturschutzu. Reaktorsicherheit 5 5

Geschäftsbereich 28 16 12

gesamt 33 16 17 33 16 17

BM für Bildung und Forschung 30 6 24

Geschäftsbereich4) 2170 2014 156

gesamt 2178 2029 149 2200 2020 180

BM für wirtschaftlicheZusammenarbeitund Entw. 2 2 4 4

Bundesrechnungshof 2 2

Geschäftsbereich

gesamt 4 2 2 2 2

Bundestagsverwaltung 21 18 3 21 17 4

SummeRessorts 339 54 285

SummeGeschäftsbereich5) 10099 8099 2000

SummeunmittelbarerBundesdienst 10 311 7 973 2 338 10 438 8 153 2 285

1) zusammengelegteRessorts
2) einschlieûlichBundesinstitutfür Risikobewertung
3) einschlieûlichSchaumburgerModell
4) einschlieûlichForschungseinrichtungen
5) für 2002erfolgtekeinegesonderteErhebung
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23. Abgeordnete
Katherina
Reiche
(CDU/CSU)

Wie vieleAuszubildendehabenin diesemJahr
ihre Ausbildung in den Bundesressorts ab-
geschlossenund erhalten einen unbefristeten
bzw.befristetenArbeitsvertrag?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Fritz Rudolf Körper
vom 15.September2003

Die Zahl der abgeschlossenenArbeitsverträgenach Abschlussder
Ausbildung wird von den einzelnenBundesressorts bzw. Behörden
desGeschäftsbereichsnicht erhoben.Die Bundesregierung geht von
demGrundsatzdesVorrangsder Ausbildungaus.

Dabei kommt es darauf an, möglichstvielen jungen Menscheneine
qualifizierteAusbildunganzubieten,um ihnen damit eineChanceauf
demArbeitsmarktzu eröffnen.

Dementsprechend bilden viele Bundesressortsund nachgeordnete
Behördenweit überBedarfaus.

Schon vor Abschlussdes Ausbildungsvertrages werden die Ausbil-
dungsplatzbewerber darauf hingewiesen, dasseine Übernahmenach
Abschlussder Ausbildung nur im Rahmen der besetzbarenStellen
möglich ist. Dies entspricht auchder Regelungim Manteltarifvertrag
für Auszubildende.Danach gilt die vorgeseheneÜbernahme in ein
Ausbildungsverhältnis für mindestens 12 Monate nicht, ¹wenn die
Verwaltungbzw.der BetriebüberBedarfausgebildethatª.

Alle Bundesbehördensind jedochauchim Interesseihrer Leistungsfä-
higkeit bemüht, Einstellungskorridore zu schaffenund entsprechend
den haushaltsmäûigen Möglichkeiten besondersqualifizierte Bewer-
ber zu übernehmen.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums der Justiz

24. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

Ist die Regierungder Ansicht,dassdie bisheri-
gen gesetzlichenRegelungenim Bereich des
Verbraucherschutzesbezogen auf realkredit-
finanzierte Steuersparimmobilien ausreichend
sind, insbesondereim Hinblick darauf, dass
die ¾nderungdes§358 Abs.3 Satz3 Bürger-
lichesGesetzbuch nur zukünftigeFälle erfasst,
nicht aberdie in der Vergangenheitgeschlosse-
nen mehreren hunderttausendVerträge (vgl.
zu denZahlenFrankfurter Allgemeine31.Au-
gust2003)?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 11.September2003

Die Bundesregierung ist der Ansicht, dassdie gesetzlichenRegelun-
gen zum Verbraucherschutz bei Immobiliarkrediten mit den euro-
päischenVerbraucherschutzrichtlinienim Einklang stehen.Mit dem
neuen§358Abs.3 BGB gehtdasdeutscheRechtsogardeutlichüber
die europarechtlichenVorgabenhinaus.Eine RückwirkungdieserRe-
gelungauf Altfälle konnte schonausverfassungsrechtlichenGründen
wegen des Rückwirkungsverbotsnicht angeordnetwerden und ist
aucheuroparechtlich nicht gefordert.

25. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

WelcheMaûnahmenplant die Regierung, um
die richtlinienkonforme Umsetzung der Richt-
linie 85/577/EWG des Rates betreffend Ver-
braucherschutz im Falle von auûerhalb von
Geschäftsräumen geschlossenenVerträgen zu
gewährleisten (vgl. LG Bochum,Az. 1 O 795/
02,Beschlussvom 29.Juli 2003)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 11.September2003

Die genannteRichtlinie ist im deutschenRecht richtlinienkonform
umgesetzt.

26. Abgeordnete
Monika
Brüning
(CDU/CSU)

Wie steht die Bundesregierung zur Frage der
Einbeziehungvon Hypothekarkrediten in die
Richtlinie des EuropäischenParlamentsund
desRateszur Harmonisierung der Rechts-und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
überdenKredit an Verbraucher(COM (2002)
443)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 11.September2003

Die Bundesregierung setztsichbei denVertragsverhandlungengrund-
sätzlich dafür ein, dass im Interessedes Verbraucherschutzesalle
grundpfandrechtlich abgesicherten Kredite dem Anwendungsbereich
der Richtlinie unterfallen.Gleichzeitigwendetsiesichgegenden vor-
gesehenenMaximalharmonisierungsgrundsatz.Sollte es jedochzu ei-
ner Maximalharmonisierung in diesem Bereich kommen, müssten
grundpfandrechtlich abgesicherteKredite vom Anwendungsbereich
ausgenommenwerden,um dem Gesetzgeber genügendRaum zu ge-
ben,ein hohesMaû an Verbraucherschutzüber die Richtlinie hinaus
zu belassenoderzu schaffen.
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27. Abgeordneter
Otto
Fricke
(FDP)

Sieht die Bundesregierung die gegenwärtige
Form desso genanntenNur-Notariatesdurch
die Überlegungen desEU-Binnenmarkt-Kom-
missarsFrederik Bolkestein, soweitdie Frage
von PAN-Europäischen Groûsozietäten be-
troffen ist, und des EU-Wettbewerbskommis-
sarsMario Monti, soweitmöglicherweiseeine
Überregulierung oder gar eine wettbewerbs-
feindlicheRegelungbesteht,gefährdet?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 17.September2003

Die Bundesregierung siehtderzeit keineGefährdungdeshauptberuf-
lichen Notariats (Nur-Notariats) in Deutschlanddurch die angespro-
chenenAktivitäten der EuropäischenKommission.

1. Im Juli 2002hat die Kommission einenBericht über Hindernisse
für einenBinnenmarktder Dienstleistungenvorgelegt. Der Bericht
ist Bestandteilder Dienstleistungsstrategiefür den Dienstleistungs-
sektor, die die Kommission als Reaktion auf eine Forderung des
EuropäischenRates von Lissabon im März 2000 verabschiedet
hat. In demBericht werden,ohneBezugauf einzelneMitgliedstaa-
ten, rechtlicheund tatsächlicheBeeinträchtigungen der Niederlas-
sungs-und Dienstleistungsfreiheit dargestellt, u.a. auch für die
Tätigkeit der Notare. Der Bericht macht keine Aussagendazu,
ob festgestellteeinzelneBeeinträchtigungengemeinschaftsrechtlich
zulässigsind.

Die Kommissionhat angekündigt, auf der BasisdesBerichtsin ei-
ner zweitenStufeder Dienstleistungsstrategieverschiedenelegisla-
tive und nichtlegislativeInitiativen ergreifenzu wollen. Erst wenn
solcheVorschlägevorliegen, kann beurteiltwerden,ob Auswirkun-
genauf dashauptberuflicheNotariat in Deutschlandmöglichsind.

2. Die Generaldirektion Wettbewerb der EuropäischenKomission
hat 2002ein Wiener Institut beauftragt,die Regulierungeinzelner
ausgewählter freier Berufeim europäischenBinnenmarktzu unter-
suchen.Die im Mai 2003 veröffentlichte Studie, die im Bereich
legalservicesauchdie RegelungdesNotarberufs in den Mitglied-
staatenuntersucht, vergibt für einzelneRegelungsbereiche ± u.a.
Zugang zum Beruf, Preisregelung,Werbung, interprofessionelle
Zusammenarbeit ± Regulierungsindizes.Für den Notarberuf in
Deutschlandhabendie Autoren der Studieeineninsgesamthohen
Regulierungsgradermittelt. Siestellendie Theseauf, dassweniger
intensiveRegulierungen, die in einzelnenMitgliedstaatenfunktio-
nierten,Vorbild für eineDeregulierungseinkönnten.

Die StudiedesInstituts wird derzeit durch die EuropäischeKom-
missionausgewertet.Die Vertretungender betroffenenBerufesind
beteiligt worden. Ob und welcheVorschlägedie Kommission un-
terbreitet, die Auswirkungenauf das hauptberufliche Notariat in
Deutschlandhabenkönnten,lässtsichderzeitnicht sagen.
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28. Abgeordneter
Otto
Fricke
(FDP)

Wie gedenktdie Bundesregierung auf dasinso-
weit eingeleiteteVertragsverletzungsverfahren
und das Mahnungsschreibenaus dem Jahre
2002zu reagieren?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 17.September2003

Die Kommissionder EuropäischenGemeinschaften fordert in einem
Vertragsverletzungsverfahren gegenDeutschlandgemäûArtikel 226
Abs.1 EG-Vertragdie AufhebungdesStaatsangehörigkeitsvorbehalts
für den Zugangzum Notaramt (§5 BNotO) und Absatz2 die Durch-
setzungder Niederlassungsfreiheit für notarielleTätigkeiten,nament-
lich die Umsetzungder Hochschuldiplom-Anerkennungsrichtlinie 89/
48/EWG. Auf ein Mahnschreibender Kommissionvom 8. November
2000hat die Bundesregierung mit Mitteilung vom 20.März 2001ge-
antwortet,auf ein ergänzendesAufforderungsschreibender Kommis-
sion vom 16.Juli 2002 mit Mitteilung vom 31.Oktober 2002. Die
Bundesregierung hat in ihren Mitteilungen die Auffassungvertreten,
dassdie Tätigkeit der Notare in Deutschlandunmittelbar und spezi-
fisch mit der Ausübungöffentlicher Gewalt verbundenist. Die Vor-
schriften desEG-Vertrages über die Niederlassungsfreiheit seienda-
her gemäûArtikel 45 EGV auf Notare in Deutschlandnicht anzuwen-
den.Es obliegeder souveränenEntscheidungDeutschlands, über das
Erfordernis der Staatsangehörigkeit für die AusübungdesBerufsdes
Notars in Deutschlandzu befinden. Die Richtlinie 89/48/EWG sei
auf Notare in Deutschlandnicht anzuwenden.

Die in der Frage27 angesprochenenÜberlegungen der Kommission
gebenkeine Veranlassung,die Haltung der Bundesregierung zu än-
dern.

29. Abgeordneter
Rainer
Funke
(FDP)

Wie habensich die Richterzahlenin den ein-
zelnen Gerichtszweigen seit dem 1. Januar
2002entwickelt?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 16.September2003

Die Entwicklung an den oberstenGerichtshöfen des Bundesergibt
sichausnachfolgenderÜbersicht:

Übersicht
über die Planstellen im richterlichen Dienst
an den obersten Gerichtshöfen des Bundes

Stand:1. Juli 2003

Gericht 1. 1. 2002 1. 1. 2003 Veränderungen

BGH 127 127

BVerwG 63 62 ±1
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Gericht 1. 1. 2002 1. 1. 2003 Veränderungen

BFH 61 61

BAG 34 34

BSG 44 42 ±2

Die Entwicklungder Richterzahlenin den einzelnenGerichtszweigen
seitdem1. Januar2002ergibt sichausdennachfolgendenStatistiken

Richterzahlen für die ordentliche Gerichtsbarkeit

Bundesland 31.12.2001 31.12.2002

Baden-Württemberg 1517,14 1510,08

Bayern 1985,50 1983,89

Berlin 1013,12 1017,03

Brandenburg 504,30 523,50

Bremen 148,50 144,90

Hamburg 524,62 591,07

Hessen 1216,82 1208,55

Mecklenburg-Vorpommern 351,30 355,40

Niedersachsen 1360,00 1356,55

Nordrhein-Westfalen 3505,64 3472,32

Rheinland-Pfalz 712,45 704,90

Saarland 206,10 201,00

Sachsen 763,27 760,37

Sachsen-Anhalt 450,30 438,14

Schleswig-Holstein 512,90 515,45

Thüringen 438,22 423,51

Richterzahlen für die Verwaltungsgerichtsbarkeit

Bundesland 31.12.2001 31.12.2002

Baden-Württemberg 204,90 197,65

Bayern 305,60 337,00

Berlin 135,25 127,75

Brandenburg 109,10 111,50

Bremen 26,84 25,42

Hamburg 75,41 79,41

Hessen 204,40 205,50

Mecklenburg-Vorpommern 47,55 49,95

Niedersachsen 183,10 181,90

Nordrhein-Westfalen 513,12 513,13
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Bundesland 31.12.2001 31.12.2002

Rheinland-Pfalz 100,10 99,25

Saarland 38,15 35,50

Sachsen 99,19 94,66

Sachsen-Anhalt 61,10 65,00

Schleswig-Holstein 64,60 65,00

Thüringen 65,22 63,97

Richterzahlen für die Finanzgerichtsbarkeit

Bundesland 31.12.2001 31.12.2002

Baden-Württemberg 50,00 51,00

Bayern 82,00 82,00

Berlin 30,00 29,00

Brandenburg 20,00 20,00

Bremen 7,00 5,00

Hamburg 22,00 20,50

Hessen 47,00 49,00

Mecklenburg-Vorpommern 6,60 7,60

Niedersachsen 57,00 58,00

Nordrhein-Westfalen 184,25 187,25

Rheinland-Pfalz 23,00 23,00

Saarland 6,00 6,00

Sachsen 21,00 20,00

Sachsen-Anhalt 12,00 14,00

Schleswig-Holstein 16,00 16,00

Thüringen 12,00 12,00

Richterzahlen für die Arbeitsgerichtsbarkeit

Bundesland 31.12.2001 31.12.2002

Baden-Württemberg 110,00 125,00

Bayern 118,78 132,00

Berlin 84,71 88,00

Brandenburg 50,97 62,00

Bremen 12,64 15,00

Hamburg 31,26 38,00

Hessen 81,16 84,00

Mecklenburg-Vorpommern 24,58 24,00

Niedersachsen 70,64 73,00
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Bundesland 31.12.2001 31.12.2002

Nordrhein-Westfalen 206,79 231,50

Rheinland-Pfalz 45,91 48,00

Saarland 11,66 13,00

Sachsen 67,69 65,20

Sachsen-Anhalt 54,66 52,50

Schleswig-Holstein 26,36 27,00

Thüringen 40,45 41,50

Richterzahlen für die Sozialgerichtsbarkeit

Bundesland 31.12.2001 31.12.2002

Baden-Württemberg 129,88 132,00

Bayern 161,62 173,00

Berlin 86,75 93,00

Brandenburg 39,92 43,00

Bremen 13,34 11,75

Hamburg 35,45 40,00

Hessen 85,82 76,00

Mecklenburg-Vorpommern 28,75 29,00

Niedersachsen 95,50 99,60

Nordrhein-Westfalen 234,60 251,00

Rheinland-Pfalz 58,85 60,50

Saarland 23,00 24,00

Sachsen 68,50 69,66

Sachsen-Anhalt 34,00 46,50

Schleswig-Holstein 40,46 43,00

Thüringen 35,00 39,66

30. Abgeordneter
Rainer
Funke
(FDP)

Wie viele Richter, die vor Inkrafttreten des
Zivilprozessreformgesetzesan Landgerichten
tätig waren, arbeiten nunmehr nur noch an
Amtsgerichten?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Alfred Hartenbach
vom 16.September2003

Mit Schreibenvom 14.März 2003 hat dasJustizministeriumBaden-
Württemberg unter den Landesjustizverwaltungeneine Umfrage zu
dem Thema ¹Auswirkungen der ZPO-Reform auf die Personalbe-
darfsberechnungund die Personalausstattung der Gerichteª veran-
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lasst.Die Landesjustizverwaltungenwurden um Mitteilung gebeten,
ob aufgrundder Auswirkungender ZPO-ReformbereitsPersonalzu
denAmtsgerichtenverlagertwordensei.In Baden-Württembergselbst
wurdenderartigeKonsequenzen bishernicht gezogen,da bisherkeine
verlässlichenErkenntnissezur tatsächlichen Auswirkung der Reform
in der gerichtlichenPraxisvorlägen.Das Bundesministeriumder Ju-
sitzwurdenachrichtlichbeteiligt.

Bremenund Hamburg habenauf die Umfrage (noch)nicht geantwor-
tet. Die übrigen Bundesländerhabenübereinstimmend dahin gehend
geantwortet,dass eine Personalverlagerung aufgrund der ZPO-Re-
form bislangnicht erfolgt ist. Näheresdazu,ob einesolchekünftig er-
wogenbzw. geprüft werdensoll, findet sich lediglich in der Antwort
Bayerns:Dort sollendie ¹Ergebnisse der Personalbedarfsberechnung
nachdem SystemPEBBSY,die hier im richterlichenBereichvoraus-
sichtlichAnfang/Mit te 2005vorliegenwerdenªabgewertetwerden.

Die Auswirkungen der ZPO-Reform sollen rechtstatsächlich unter-
suchtwerden.Dabei wird auchder Frage nachgegangen werden,in-
wieweit die Reform zu einer Entlastung/Mehrbelastungder Gerichte
geführt hat und personelleKapazitäten freigewordensind. Das For-
schungsprojektwurdein demBundesanzeigerNr. 119am 2. Juli 2003
ausgeschrieben. Essoll im Jahr2005abgeschlossensein.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums der Finanzen

31. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Für welche Arten von Maûnahmen wurden
bisherGelder ausdem Fluthilfefonds entnom-
men, und bestehtdie Möglichkeit, Gelder aus
diesemFonds auchin andereBereichezu len-
ken?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 10.September2003

Die Mittel des Fonds ¹Aufbauhilfeª werden zur Finanzierung von
Hilfen für Privathaushalteund Unternehmen, für Infrastrukturmaû-
nahmen insbesondere für Kommunen und den ländlichen Raum
sowiefür die Infrastruktur desBundeszugewiesen.

Zwischenden Fonds-Programmenkönnen bei begründeterBedarfs-
änderung auf Antrag der Länder Umschichtungen vorgenommen
werden.

32. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Wie erklärt die Bundesregierung die oftmals
langenFristen zwischendem ErlasseinesUr-
teilsdesBundesfinanzhofesund der Veröffent-
lichungim Bundessteuerblatt?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 18.September2003

In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangeneund rechtskräftig
gewordeneUrteile bindennur die amRechtsstreitBeteiligtenund ihre
Rechtsnachfolger (§110 Abs.1 der Finanzgerichtsordnung).Dies gilt
auch für Entscheidungen des Bundesfinanzhofs. Durch eine Veröf-
fentlichung von Urteilen bzw. BeschlüssendesBundesfinanzhofs im
Bundessteuerblatt Teil II ohne einen ¹Nichtanwendungserlassªwer-
den aber die Finanzämterangewiesen,dieseEntscheidungenauch in
vergleichbaren Fällen zu beachten,wasfür die meistender vom Bun-
desfinanzhofzur amtlichen Veröffentlichung bestimmten Entschei-
dungenzutrifft. VereinzelteVerzögerungen bei der Veröffentlichung
im Bundessteuerblatt beruhenauf der Notwendigkeit einervorherigen
Abstimmung mit den oberstenFinanzbehörden der Länder, bei der
auchWechselwirkungenmit anderenRegelungenvon Bedeutungsein
können.

33. Abgeordneter
Thomas
Kossendey
(CDU/CSU)

Welche Konsequenzen wird die Bundesregie-
rung aus dem Beschlussdes Finanzgerichts
Hamburg vom 9. April 2003, Az.: III 86/03,
ziehen,in demdiesePraxiskritisiert wird, weil
damit die Finanzverwaltung durch den Nicht-
anwendungserlass die Anwendung dieser Ur-
teileauf Parallelfälleverhindert?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Karl Diller
vom 18.September2003

Die aus dem Kostenbeschlussdes Finanzgerichts Hamburg vom
9. April 2003± Az.: III 86/03 ± zu ziehendenKonsequenzen werden
zurzeitmit denoberstenFinanzbehördender Ländererörtert.

34. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

Wie hoch beziffert die Bundesregierungdie
voraussichtlichen umsatzsteuerlichen Mehrein-
nahmendurch die AnwendungdesUrteils des
Bundesfinanzhofs vom 6. Juni 2002 (V R 43/
01) hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Be-
handlungvon Geschäftsführungs-und Vertre-
tungsleistungen eines Gesellschafters einer
Personengesellschaft über den Einzelfall hin-
aus?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 8. September2003

Eine Schätzungder umsatzsteuerlichen Mehreinnahmen ist mangels
geeigneterstatistischerDatennicht möglich.
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35. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

Wie hoch beziffert die Bundesregierung den
dadurch in der Finanzverwaltung voraussicht-
lich entstehendenMehraufwand?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 8. September2003

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse zu einem durch die
UmsetzungdesUrteils desBundesfinanzhofs (BFH) vom 6. Juni 2002
(V R 43/01)in der Finanzverwaltung entstehendenMehraufwand vor.

36. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung,die auf-
grund der geänderten Rechtsprechungdes
Bundesfinanzhofs umsatzsteuerbarenund um-
satzsteuerpflichtigen Gesellschafterleistungen
durch eineGesetzesänderung alsvon der Um-
satzsteuerbefreiteLeistungenzu definieren?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 8. September2003

Die Einführung einer Steuerbefreiung der von dem BFH-Urteil be-
troffenen Gesellschafterleistungenist nach den verbindlichen Vorga-
bender 6. EG-Richtlinie nicht zulässig.

37. Abgeordneter
Uwe
Schummer
(CDU/CSU)

Warum wurde im Gesetzzur Fortentwicklung
der ökologischenSteuerreform die Gleichstel-
lung von Erd- und Flüssiggasbeim Einsatzals
Energieträger in Verbrennungsmotorenbisher
nicht durchgesetzt,wohingegendie Bundesre-
gierungbeideGasartenfür den Verwendungs-
zweck Heizen insofern gleich behandelt, als
dasssiebeideGasartenfür den Verwendungs-
zweck Heizen mit einer gleichenSteuererhö-
hungvon 58%belegthat?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Dr. Barbara Hendricks
vom 16.September2003

Die gesetzlichbeschlosseneFristverlängerung der Mineralölsteuer-
begünstigungbis 2020 nur für Fahrzeugemit Erdgasantrieb erfolgte
nebenfiskalischeninsbesondereausfolgendenGründen:

Bei der Erarbeitungeiner¹VerkehrswirtschaftlichenEnergiestrategieª
(VES), in der Bundesressorts mit UnternehmenausAutomobil- und
Energiewirtschaft Zukunftsperspektiven erarbeitet haben, stand am
EndeeineKonzentration auf Erdgasund Wasserstoff;u.a. auch,weil
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Erdgaseine Synergiemit regenerativem Biogaszulässt.Die Europä-
ischeKommissionist in ihrem Weiûbuch¹Die europäischeVerkehrs-
politik bis 2010± Weichenstellungenfür die Zukunftª zu demselben
Ergebnisgekommen.Siehält bei gutenRahmenbedingungenin Euro-
pa bis zum Jahr 2020einenMarktanteil für Erdgasim Kraftstoffsek-
tor von immerhin10%für realisierbar.

Die Gesetzesänderung greift dieseEntwicklungauf, um der Industrie
klare Signaleund Investitionssicherheitfür Weichenstellungenbei der
Fahrzeugentwicklung, insbesondereauch im Bereich von Nutzfahr-
zeugen,für die nächstenJahrezu geben.Die Entwicklungeinesalter-
nativenund kostengünstigenAntriebskonzeptesalsSystemwettbewer-
ber zum Dieselantriebist nur über eine Konzentration auf die Erd-
oder Biogasfahrzeugtechnologie möglich.Damit könnenauchdie mit
Blick auf die Anforderungen der EuropäischenLuftqualitätsgrenzwer-
te für Partikel ab 1. Januar2005 dringlich erforderlichen Potenziale
genutztwerden.Das gilt gleichzeitig mittelfristig für die Nutzung des
CO2-Minderungspotenzialsdes kohlenstoffärmstenfossilen Energie-
trägersErdgasim Verkehrsbereich. DieseStrategieder Bundesregie-
rung wird eindrucksvolldurch eine aktuellewissenschaftliche ¹Well-
to-Wheel-Studieª einesrenomiertenunabhängigenInstitutsbestätigt.

Auch ausGründen der sparsamenRessourcen-Nutzungerscheintdie
rohstofflicheNutzungvon Butanund PropaneinerenergetischenNut-
zung deutlich vorzugswürdig. Der Verband des Flüssiggashandels
gehtselbstdavonaus,dassdie bei einer echtenMarkteinführung von
Flüssiggasals Kraftstoff notwendigen Mengen nur durch eine Um-
steuerungder bisher in der chemischen Industrie stofflich genutzten
Mengenverfügbargemachtwerdenkönnen.Die bestehendePerspek-
tive auchfür Flüssiggasals Kraftstoff bis 2009wird für die Verbrau-
cher allerdings nicht in Frage gestellt.Flüssiggaskonnte sich zwar
trotz seinersystembedingtenKostenvorteileund der Begünstigungseit
1995 nicht durchsetzen,aber im Lichte der EuropäischenAbgasge-
setzgebungkann eine Umrüstung von Altfahrzeugendurchausnoch
umweltpolitisch sinnvollsein.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums für Wirtschaft
und Arbeit

38. Abgeordneter
Ernst
Burgbacher
(FDP)

Welcheökonomischenund ökologischenSchä-
densindnachErkenntnisder Bundesregierung
im Jahr 2003 durch die von der Kultusminis-
terkonferenz im Jahr 1999 beschlosseneNeu-
ordnungder Ferientermineund die damit ver-
bundeneAbsenkungdesZeitkorridors für die
Sommerferienvon 91 auf nur noch 72 Tage
entstanden(FOCUS vom 8. September 2003,
Seite153und 154)?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 17.September2003

Über die ökonomischen und ökologischenSchädenim Jahr 2003auf-
grund der Neuregelung der Ferienordnung± der Zeitkorridor für die
Sommerferienwurdenicht auf 72,sondern75Tageabgesenkt ± liegen
der Bundesregierung keineErkenntnissevor.

39. Abgeordneter
Ernst
Burgbacher
(FDP)

Wie bewertet die Bundesregierung die Aus-
sagenim oben genanntenArtikel, dass sich
die Umsatzeinbuûenfür die Tourismusbranche
durchdie neueFerienordnung auf über1 Mrd.
Euro belaufen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 17.September2003

Die nach einemFOCUS-Artikel vom 8. September2003 dem Präsi-
dentendesBundesverbandesder DeutschenTourismuswirtschaft zu-
geschriebeneSchätzung,wonachsich die Umsatzeinbuûen durch die
neueFerienordnung auf über1 Mrd. Euro belaufen,kann nicht bestä-
tigt werden.

40. Abgeordneter
Ernst
Burgbacher
(FDP)

Erwartet die Bundesregierung für das Jahr
2004 ± auch dann geltennoch die verkürzten
Ferienzeiten ± eine ähnlich schwierige Ent-
wicklung für die Tourismusbranchewie in die-
semJahr?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 17.September2003

Die Bundesregierungist seiteinigenJahrenund wiederholtgegenüber
der Kultusministerkonferenz (KMK) mit der Bitte vorstellig gewor-
den,die Sommerferienregelungim Interesseder Tourismusbranchezu
ändern.Mit Beschlussder KMK vom 12.Juni 2003wurdesodannfür
die Jahre2005bis2010± nachAbstimmungmit der Wirtschaftsminis-
terkonferenz der Länder ± eineNeuregelungvorgenommen.Ab 2005
ergibt sich danachein Gesamtferienzeitraum von 84 Tagen,ab 2006
von 86 Tagenund im Jahr 2008von 87 Tagen.Für 2004erwartetdie
Bundesregierung, dasssich der Markt, soweit möglich, auf die ver-
kürztenFerienzeitennochbessereinstellt.

41. Abgeordneter
Ernst
Burgbacher
(FDP)

Welche Maûnahmen wird die Bundesregie-
rung ergreifen,um eineSchwächungder Tou-
rismusbranche durch die neueFerienordnung
im Jahr2004zu verhindern?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 17.September2003

Die Regelungder Ferientermineliegt in der alleinigenVerantwortung
der Bundesländer.Die Bundesregierunghat ihre Möglichkeiten zur
Einflussnahmeauf die Kultusministerkonferenzausgeschöpftund eine
wesentlicheBesserungab 2005erreichenkönnen.Ein Vorziehender
¾nderungauf 2004war nicht möglich.

42. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung denbisheri-
genErfolg desGesetzeszur Erleichterungder
Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und
Schwarzarbeit, dasam 1. August2002in Kraft
getretenist?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Gerd Andres
vom 11.September2003

GesicherteErkenntnisseüber die Auswirkungen desGesetzeszur Er-
leichterungder Bekämpfung der illegalenBeschäftigungund Schwarz-
arbeit liegennoch nicht vor. Für dasJahr 2003ist abernachden Er-
gebnissender Bekämpfungsmaûnahmendes ersten Halbjahres von
einer deutlichenErfolgssteigerung auszugehen.Werdendie betreffen-
denWerteauf dasJahrhochgerechnet, übersteigensiedie Jahreswerte
2002.Zu einemnicht bestimmbaren Teil ist diesauf die Rechtsände-
rungendurchdasgenannteGesetzzurückzuführen.

43. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

WelcheInstitutionen desBundesbetreibenei-
nen Datenabgleich mit welchenLandesbehör-
denmit demZiel der Verfolgungvon Schwarz-
arbeit, illegalerBeschäftigung oder Sozialhilfe-
betrug,und wie hat man sich diesenDatenab-
gleichvorzustellen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Gerd Andres
vom 11.September2003

Die Bekämpfungder illegalenBeschäftigungist Aufgabeder Bundes-
anstaltfür Arbeit und der Behördender Zollverwaltung. Ein automati-
sierter Datenabgleichmit Landesbehördenfür die in der Fragestel-
lung genanntenZiele erfolgt bei der Bundesanstaltfür Arbeit und den
Behördender Zollverwaltungnicht. Ein auf Daten der Gewerbeämter
zugreifendes Verfahren, das Gewerbemeldedaten mit Bezugszeiten
der Leistungsempfänger-DateiArbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfeab-
gleichensoll, ist im Aufbau begriffen.WerdendannnachEinrichtung
desVerfahrensZeiten der Überschneidung von Gewerbemeldedaten
mit ZeitendesLeistungsbezugsfestgestellt, wird dasjeweiligeArbeits-
amt hiervon unterrichtet. Bestätigt dessenÜberprüfung die miss-
bräuchlicheInanspruchnahmevon Leistungen, kommt eszur Verfol-
gungder Ordnungswidrigkeit bzw.Straftat.Darüber hinausinformie-
ren die Bundesanstalt für Arbeit und die Behördender Bundeszollver-
waltungdie jeweilszuständigeBehörde,wennsichbei der Durchfüh-
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rung der Aufgaben nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch
(SGBIII) Anhaltspunkte für VerstöûenachdemGesetzzur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit, der Steuergesetze, des Ausländergesetzes
oderdesBundessozialhilfegesetzesergeben.

Für die Durchführung desBundessozialhilfegesetzes(BSHG) sinddie
Sozialhilfeträgerin den Ländern zuständig.Die Bekämpfung desSo-
zialhilfemissbrauchsfällt nicht in denAufgabenbereich desBundes.

44. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

Inwieweit werdendie Kfz-¾mter bei Überprü-
fungenvon illegalBeschäftigten, bei denender
Verdachtauf Sozialhilfebetrug besteht,in den
Datenabgleich einbezogen, und falls nicht,
warumnicht?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Gerd Andres
vom 11.September2003

Den Sozialhilfeträgernist aufgrunddes§117BSHG und der Verord-
nungzur Durchführung des§117in Verbindungmit demStraûenver-
kehrsgesetzdie Möglichkeit eröffnet,die Kfz-Zulassungsbehördenbei
der Prüfung von Sozialhilfebetrugsfällenin einen Datenabgleich ein-
zubeziehen.Die Sozialhilfeträgerunterliegenvon Verfassungwegen
jedochnicht der Rechts-und Fachaufsicht desBundes.Für die Durch-
führung desBundessozialhilfegesetzes(BSHG) sind die Sozialhilfeträ-
ger in den Ländern zuständig.Der Bundesregierung liegen daher
keine Angaben dazu vor, in wie vielen Fällen von der Möglichkeit
Gebrauchgemachtwordenist.

45. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

Wie viele junge Frauen und Männer waren
Ende 2002 nach Abschlussihrer Ausbildung
in den neuen IT- und Medienberufen(Fach-
informatiker/Fachinformatikerin, IT-System-
kaufmann/kauffrau, Informatikkaufmann/
kauffrau, Mediengestalter/Mediengestalterin,
Fachangestellter/Fachangestellte für Medien-
und Informationsdienstebzw. Fachangestell-
ter/Fachangestelltefür Veranstaltungstechnik)
in einemfestenAnstellungsverhältnisbzw.wie
viele junge Frauen und junge Männer waren
nach Abschluss ihrer Ausbildung arbeitslos
aufgeschlüsselt nach den oben dargestellten
Berufen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Gerd Andres
vom 10.September2003

StatistischeDaten zur BeantwortungdieserFrageliegenzurzeit nicht
vor. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschungder Bundes-
anstaltfür Arbeit wird die erbetenenDatenaberim Rahmeneineslau-
fendenVorhabenszusätzlicherheben.Das Ergebniswird voraussicht-
lich in etwazweiMonatenvorliegenund Ihnen dannnübermittelt.
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46. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Trifft eszu, dassArbeitslosenhilfeempfängern
das Vermögen, das der Altersvorsorgedient,
auf die Arbeitslosenhilfe angerechnetwird und
von den Arbeitslosenhilfeempfängern z.B. er-
wartet wird, ihre Lebensversicherung zu ver-
werten(die tageszeitungvom 3. Juni 2003)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Gerd Andres
vom 10.September2003

Die Arbeitslosenhilfe ist eine± der Sozialhilfevergleichbare ± staatli-
cheFürsorgeleistung.Siewird ausSteuermitteln desBundesfinanziert
und nur gezahlt,wenn der ArbeitsloseseinenLebensunterhalt nicht
auseigenenMitteln und Kräften bestreitenkann,d.h. bedürftig ist.

Im Rahmender Bedürftigkeitsprüfung ist grundsätzlichdasgesamte
verwertbareVermögendes Arbeitslosenund seinesPartners zu be-
rücksichtigen,soweit der Wert desVermögensden Freibetrag über-
steigt.

Freibetrag ist ein Betrag in Höhe von 200 Euro je vollendetem
Lebensjahrdes Arbeitslosenund seinesPartners, höchstensjedoch
jeweils13000 Euro; für Personen,die vor dem 1. Januar1948gebo-
ren sind, gilt ein Freibetrag von 520 Euro pro vollendetemLebens-
jahr.

Die Regelungenzur Vermögensanrechnungbei der Arbeitslosenhilfe
gehenin Anlehnung an das Sozialhilferecht davon aus,dassder Le-
bensunterhalt im Alter in der Regel aus Quellen sichergestelltwird,
die unabhängig vom vorhandenenVermögensind(Renten-und Pensi-
onsansprüche)und dassder Arbeitslosedeshalbfür die Bestreitung
desLebensunterhaltsgeeignetesVermögengrundsätzlich bereitswäh-
rend der Arbeitslosigkeit einsetzenmuss,soweit es den Freibetrag
übersteigt.

Ein Privileg für Kapitallebensversicherungen gegenüberanderenAn-
lageformenbestehtnicht. Es wäre unter Gleichbehandlungsgesichts-
punktennicht zu rechtfertigen.

Ergänzendist daraufhinzuweisen,dassdasim RahmendesAltersver-
mögensgesetzesab 2002 geförderte Altersvorsorgevermögen ein-
schlieûlichseinerErträgeund der gefördertenlaufendenAltersvorsor-
gebeträgebei der Arbeitslosenhilfe grundsätzlich nicht als Vermögen
berücksichtigtwird. Der pauschaleVermögensfreibetragmindert sich
jedochin Höhe desnachgewiesenenAltersvorsorgevermögensdesAr-
beitslosenund seinesPartnersbis auf einen verbleibendenMindest-
freibetragin Höhe von jeweils4100Euro.

47. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Wie hat sichdie Zahl und die Dauer der Sper-
rungen von Leistungen für Arbeitslose durch
die Bundesanstaltfür Arbeit in den letzten
36 Monaten entwickelt, und trifft es zu, dass
die Bundesanstalt für Arbeit Einsparungen
durch den stärkerenEinsatz von Sperrungen
erzielenwill?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Gerd Andres
vom 10.September2003

Zur Entwicklung der Zahl der Sperrzeitenin den letzten Jahrenhat
die Bundesanstalt für Arbeit folgendeDatenübermittelt:

Zahl der Sperrzeiten

Im Jahr2000 307701

Im Jahr2001 308976

Im Jahr2002 315607

Im Jahr2003(JanuarbisJuli) 229637

Die Dauer der Sperrzeitenist gesetzlichbestimmt(§144 desDritten
BuchesSozialgesetzbuch).Die Regelungenzur Sperrzeitdauer wurden
zuletzt mit dem Ersten Gesetzfür moderneDienstleistungen am Ar-
beitsmarkt geändert.Danach wurde die Dauer der Sperrzeit wegen
Arbeitsablehnung oder wegenAblehnung einer beruflichen Einglie-
derungsmaûnahme vom 1. Januar 2003 an von grundsätzlich zwölf
Wochenauf

· drei Wochenbei erstmaligerArbeitsablehnungund

· sechsWochenbei der zweitenArbeitsablehnung

reduziert. Erst bei einem dritten versicherungswidrigen Verhalten
beträgt die Dauer der Sperrzeit wegenArbeitsablehnung oder we-
gen Ablehnung einer beruflichen Eingliederungsmaûnahmezwölf
Wochen.

Die Bundesanstalt ist eine selbstverwaltete Körperschaft desöffentli-
chen Rechts.Sie unterliegt nicht der Fachaufsichtder Bundesregie-
rung.Über die Art und Weiseder Ausführungder gesetzlichenVorga-
ben im Bereichder Arbeitslosenversicherungentscheidetdie Bundes-
anstaltdaherin eigenerZuständigkeit.Nach Angabeder Zentraleder
Bundesanstaltfür Arbeit gibt es keine Vorgabe,durch den Einsatz
von SperrzeitenEinsparungenzu erzielen.Allerdings gibt esverschie-
dene Aktivitäten der Arbeitsämter, etwa im Rahmen der Vermitt-
lungsoffensive,die eine stärkere Aktivierung von Arbeitslosenvor-
sehen.Diese bewerberorientierten Aktivitäten beinhaltenauch eine
Erhöhungder Kontaktdichte zu denArbeitslosen,eineIntensivierung
desVermittlungsprozesses,einenkonsequentenNachweisvon Eigen-
bemühungen und die Teilnahmean Eingliederungsmaûnahmenent-
sprechendden individuellen ErfordernissendesArbeitslosen.Soweit
dabeigesetzlicheVerpflichtungen verletztwerdenund diesemit Sank-
tionsmechanismen bewehrt sind, müssendie Arbeitsämter auch die
entsprechendenleistungsrechtlichenKonsequenzen ziehen.

Die Bundesregierung begrüûtdieseAnstrengungender Bundesanstalt
für Arbeit,

· eine möglichst umgehende Vermittlung der Arbeitsuchenden in
neueBeschäftigungenzu erreichen,
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· Arbeitsloseim Sinnedes¹Fördern und Fordernsª stärkerzu akti-
vierenund

· die Versichertengemeinschaftvor der unrechtmäûigenInanspruch-
nahmevon Leistungen zu schützen.

48. Abgeordnete
Dr. Gesine
Lötzsch
(fraktionslos)

Wie hat sich die Zahl der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer seit 2002 entwickelt, die
eine von der Bundesanstaltfür Arbeit finan-
zierteberuflicheWeiterbildungbekommenha-
ben (Aufgliederung nach Frauen, älteren Ar-
beitslosen,Langzeitarbeitslosenund Schwerbe-
hinderten)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Gerd Andres
vom 10.September2003

Im Zeitraum Januar bis Juli 2003 sind 135615 Personenneu in
SGBIII-geförderte Weiterbildungen eingetreten, darunter 61313
Frauen.

Im entsprechendenZeitraum des Vorjahres belief sich die Zahl der
Neueintritteauf 288486,darunter134784Frauen.

Die Neueintritte in denZeiträumen von Januarbis Juli 2002und von
Januarbis Juli 2003verteilensichauf die in der FragegenanntenPer-
sonengruppen wie folgt:

Zeitraum Frauen ¾ltere
Arbeitnehmer

(abdem
50.Lebensjahr)

Langzeit-
arbeitslose

Schwer-
behinderte

JanuarbisJuli 2002 134784 28158 72987 9363

JanuarbisJuli 2003 61313 9956 29053 2621

49. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Welche gesetzgeberischen Maûnahmen hält
die Bundesregierungnach dem Urteil desEu-
ropäischenGerichtshofes(EuGH) vom 9. Sep-
tember 2003 hinsichtlich der Bereitschafts-
dienstevon ¾rzten in Krankenhäusern (Az.:
C-151/02)aktuell und künftig für erforderlich,
nachdemder ParlamentarischeStaatssekretär
beim Bundesminister für Wirtschaft und Ar-
beit, Gerd Andres, mir auf meine schriftliche
Frage49 in Bundestagsdrucksache15/610am
7. März 2003 mitgeteilt hatte, dassnach Vor-
liegeneinesentsprechendenUrteils desEuGH
die Bundesregierung entscheiden wird, ob und
ggf. wie dasArbeitszeitgesetzgeändert werden
muss?
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Antwort desStaatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 16.September2003

Der EuropäischeGerichtshof(EuGH) hat am 9. September 2003ent-
schieden,dassBereitschaftsdienst insgesamt als Arbeitszeit im Sinne
der EG-Arbeitszeitrichtlinie anzusehenist. Das Urteil berührt nicht
nur Krankenhäuser, sondernauchandereBranchen,in denenesver-
gleichbareArbeitszeitorganisationengibt. Damit die Akteure vor Ort
soschnellwie möglichRechtssicherheiterhalten,hat der Bundesminis-
ter für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement, sich dafür einge-
setzt, dassdie Koalitionsfraktionen die erforderlichen ¾nderungen
desArbeitszeitgesetzesin dasparlamentarischeVerfahrenzumGesetz
zu ReformenamArbeitsmarkt einbringen.

Die von den Koalitionsfraktionen vorgeschlagene Neuregelungwird
von der Bundesregierung begrüût. Neben den ¾nderungenentspre-
chendden VorgabendesEuGH bietet sieSpielräumefür einepraxis-
gerechte Arbeitszeitgestaltung mit Arbeitsbereitschaft und Bereit-
schaftsdienst.Auf dieser Basis können die Betroffenen tragfähige
Lösungenerarbeiten.

Mit der ¾nderungdesArbeitszeitgesetzeswerdendie Regelungenfür
die Arbeitszeitbei Arbeitsbereitschaftund Bereitschaftsdienstneu ge-
ordnet. Die DienstewerdeninsgesamtalsArbeitszeitgewertet.Starr-
heiten werden dadurch vermieden,dassbei diesenDienstformen in
einem abgestuftenModell auf tarifvertraglicher Grundlage oder auf
Grund einesTarifvertragsin einer Betriebsvereinbarung längereAr-
beitszeitenvereinbartwerdenkönnen.

Auf der erstenStufedarf die Arbeitszeitauf tarifvertraglicher Grund-
lage über zehn Stundenje Werktag hinausmit Zeitausgleichverlän-
gert werden; die Tarifvertragsparteien können den Ausgleichszeit-
raum auf bis zu zwölf Monate ausweiten.ErscheintdenTarifvertrags-
parteien eine interessengerechte Arbeitszeitgestaltung auf dieser
Grundlagenicht möglich, können sie auf einer zweitenStufe verein-
baren, die Arbeitszeit auch ohne Zeitausgleichüber acht Stundenje
Werktaghinauszu verlängern.Dabei mussausdrücklichsichergestellt
werden,dassdie Gesundheitder Arbeitnehmernicht gefährdetwird.
Der Beschäftigte muss einer Arbeitszeitverlängerung ohne Zeitaus-
gleichschriftlich zustimmen. Beschäftigten,die nicht einwilligenoder
ihre Einwilligung widerrufen,darf darauskein Nachteilentstehen.

Mit der Einbindung der Tarifvertragsparteienbleibt die Neuregelung
in der Verantwortungsstruktur desArbeitszeitgesetzes,die sich in der
Praxisseit langembewährthat. Auch bisher können verlängerteAr-
beitszeitenbei Bereitschaftsdienst und Arbeitsbereitschaft nur in ei-
nemTarifvertragoderauf Grund einesTarifvertrags in einerBetriebs-
vereinbarungzugelassenwerden. Nicht tarifgebundene Arbeitgeber
können die tarifvertraglichen Regelungenübernehmen.Auûerdem
können die Aufsichtsbehörden Ausnahmenin Bereichenzulassen,in
denen Regelungendurch Tarifvertrag üblicherweisenicht getroffen
werden.
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50. Abgeordneter
Dr. Hermann
Scheer
(SPD)

Wie groû sind die nach §8 Abs.1 Satz5 und
Abs.2 Satz2 desGesetzesfür die Erhaltung,
die Modernisierung und den Ausbau der
Kraft-Wärme-Kopplung vom 19.März 2002
für das Jahr 2002 gemeldetenKraft-Wärme-
Kopplung (KWK)-Strommengen, die in das
Netz der öffentlichen Versorgungeingespeist
wurden (bitte die KWK-Strommengengemäû
§8 Abs.1 und Abs.2 KWKG getrenntange-
ben)?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs RezzoSchlauch
vom 9. September2003

Dem BAFA wurdenfür denZeitraum1. April 2002bis31.Dezember
2002von den KWK-Anlagenbetreiberngemäû§8 Abs.1 und Abs.2
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz insgesamtfolgende in das Netz der
allgemeinenVersorgungeingespeisteStrommengengemeldet:

Nach§8 Abs.1 Satz5
eingespeisteStrommengen:29530151MWh,
nach§8 Abs.2 Satz2
eingespeisteStrommengen:1146966MWh.

Bei diesenMengenangaben handeltessichum vorläufigeZahlen.

51. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Wie weit sinddie von der Bundesregierungan-
gekündigtenMaûnahmen in Reaktion auf die
vom Bundesrechnungshof im Bericht vom
26.November 2002 über die bei der Bundes-
anstaltfür Arbeit festgestelltenMissständeum-
gesetzt,und durch welche Vorgaben, Richt-
linien, Ausführungsbestimmungen,Haushalts-
ansätzeoder andereMaûnahmensteuertoder
beeinflusstdie Bundesregierung die vom Bun-
desrechnungshof angemahnten Verbesserun-
gen.

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Gerd Andres
vom 10.September2003

Die AnregungendesBundesrechnungshofes(BRH) finden vor allem
in einer nachhaltigenVerstärkung der vermittlerischen Aktivitäten
durch die Bundesanstalt für Arbeit (BA) ihren Niederschlag. So hat
die BA beispielsweisein ihrer Geschäftsanweisung vom 30.April
2003 (Nr. 55/2003) darauf klargestellt, dass Basis einer effizienten
Vermittlung auchein aktueller,aussagekräftiger Bewerberbestand ist,
und die Arbeitsämterangewiesen,diesensystematischzu aktualisieren
und zu aktivieren.Dazu ist jedesArbeitsamtverpflichtet worden,auf
der Grundlage eines vorgegebenenRahmenkonzeptes ein eigenes
Amtskonzept zu entwickeln, das einen ständigen,zeitlich nicht be-
grenztenProzessbeschreibt.Inhalt der Amtskonzeptesind insbeson-
dere Maûnahmenzur Intensivierung der Eigenbemühungen der Ar-
beitslosen,zur Erhöhung der Kontaktdichte und Überprüfung der
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Verfügbarkeit. Über die erzieltenErgebnissehabendie Arbeitsämter
monatlichzu berichten.

Die BA weist in ihrem Monatsbericht vom Monat Juli 2003 darauf
hin, dass sich mit 670000 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit
63400Personenmehralsim Vorjahresmonatabgemeldethaben.Aus-
schlaggebendseiendafür wesentlichmehr so genannteAbgänge in
sonstigeNichterwerbstätigkeit, womit AbgängewegenNichterneue-
rung der Meldung, fehlenderMitwirkung sowieÜbergangin denvor-
ruhestandsähnlichen StatuseinesLeistungsempfängersgemäû§428
SGBIII, aber auchwegenKrankheit gemeintsind. BesondersNicht-
leistungsempfängerziehensich± zumindestvorübergehend± von der
Arbeitsvermittlung zurück.Belegdafür ist, dassdie Leistungsempfän-
gerquotevon Mai 2002bisMai 2003von 78,6auf 81,5%gestiegenist.
Die BA siehtin diesenZahlenein Ergebnisihrer verstärktenvermittle-
rischenBetreuungsaktivitäten.

Die Bundesregierung hat die Anregung des Bundesrechnungshofes
aufgegriffenzu überprüfen,ob die Gewährungvon Kindergeld und
Sozialhilfesowiedie Anerkennungvon Rentenanrechnungszeitenwei-
terhin von der Arbeitslosmeldung abhängig gemacht werden soll.
Hierzu liegt u.a. ein Bericht an den Haushaltsausschussvor (Vorlage
desBundesministeriumsder FinanzenNr. 52/03vom 14.Mai 2003).

Durch dasZweite Gesetzfür moderneDienstleistungen am Arbeits-
markt wurde u.a. geregelt,dasssich Jugendlichebeim Arbeitsamt
nicht mehr arbeitslos meldenmüssen,um den Anspruch auf Kinder-
geldzu erhalten.Esreicht nun die Meldungals¹arbeitsuchendª.

Die Frage, ob sich Sozialhilfebeziehernur beim Arbeitsamt melden,
um diesezu erhalten,wird mit der Zusammenlegung von Arbeitslo-
sen-und Sozialhilfein der Grundsicherung für Arbeitsuchende gegen-
standslos,der mit dem Entwurf des Vierten Gesetzesfür moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vorgesehenist, der gegenwärtig
parlamentarischberatenwird.

Rentenanrechnungszeitenhaben im Einzelfall erheblichematerielle
Bedeutung.Siesind insbesonderewichtig,damit der Invaliditätsschutz
aufrecht erhaltenbleibt. Weiterhin sind dieseZeiten von Bedeutung
für den Anspruchauf eineAltersrentewegenArbeitslosigkeit, für die
Erfüllung der 35-jährigenWartezeit und bei der Rentenhöhedurch
die BewertungandererBeitragszeitenwie Schul-und Zurechnungszei-
ten. Diese Zeiten können daher nicht einfach ersatzlosabgeschafft
werden.

52. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

Sind in diesem Jahr bereits Mittel aus dem
Etat des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit für die Forschungsförderung von
Technologievorhaben der zivilen Luftfahrt-
industrie (Einzelplan 09 Kapitel 0902 Titel-
gruppe 09 Titel 68394) abgerufen worden,
und wennja, von wem?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 17.September2003

Im Jahr2003wurdenbereitsfinanzielleMittel ausKapitel 0902 Titel-
gruppe 09 Titel 68394 abgerufenund gezahlt.Die Empfänger sind
bzw.werdensein:

AerodataAktiengesellschaft

Airbus DeutschlandGmbH

aircabinGmbH

ApparatebauGautingGesellschaftmit beschränkterHaftung

Bundesanstaltfür Materialforschungund -prüfung(BAM)

DeutschesZentrum für Luft- und Raumfahrte.V. (DLR)

Diehl Avionik SystemeGmbH

Diehl Luftfahrt Elektronik

Dräger AerospaceGmbH

EADS DeutschlandGmbH

ESW-EXTEL SystemsWedelGesellschaftfür Ausrüstung mbH

Euro TelematikAG

EurocopterDeutschlandGesellschaftmit beschränkterHaftung

Goodrich Control SystemsGmbH

Hüttinger Elektronik GmbH + Co. KG

IMA Materialforschungund AnwendungstechnikGmbH

Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mit beschränkterHaftung

Liebherr-AerospaceLindenbergGmbH

LufthansaTechnikAG

MAN TechnologieAktiengesellschaft

MTU Aero EnginesGmbH

Nord-Micro AG & Co. OHG

Rolls-RoyceDeutschlandLtd & Co. KG

SmithsHeimannGmbH

YXLON InternationalX-RayGmbH 22,10%

ZF Luftfahrt technikGmbH

53. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

In welcherHöhe und zu welchemZweck wur-
dendieseMittel abgerufen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 17.September2003

Bis zum 12.September 2003 wurden finanzielle Mittel in Höhe von
11,2Mio. Euro ausgezahlt. Diese Mittel wurden entsprechend dem
Antrag der Koalitionsfraktionen vom 22.Februar1999im Deutschen
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Bundestag(Bundestagsdrucksache14/395)zur ¹Förderung der Luft-
fahrttechnologieª u.a. für die TechnologieuntersuchungenzumMega-
liner (3,3Mio. Euro) und Flugzeug der nächsten Generation
(3,5Mio. Euro), die Forschungs-und Entwicklungsarbeitenzu lärm-
und schadstoffarmen Antrieben (1,2Mio. Euro) sowiezum Allwetter-
Rettungshubschrauber(1,7Mio. Euro) und für Sicherheitssystemezur
Gepäckkontrolle (0,3Mio. Euro) eingesetzt.

54. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

Sind aus diesem Titel schon Mittel für die
Leichter-als-Luft-Technologien geflossen,und
wennja, in welchemJahr?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 17.September2003

Aus diesemTitel sindnochkeineMittel für die Leichter-als-Luft-Tech-
nologie geflossen,da weder im laufendennoch den beidenvorange-
gangenenLuftfahrtforschungsprogrammen entsprechende Förderan-
trägeeingereichtwordensind.

55. Abgeordneter
Jürgen
Türk
(FDP)

An wen und für welcheVorhaben sind letzt-
genannteMittel geflossen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Dr. Ditmar Staffelt
vom 17.September2003

SieheAntwort auf die Frage54.

56. Abgeordneter
Willi
Zylajew
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung,
dassdurch die geplanteTabaksteuererhöhung
die finanziellen Einbuûen der Automatenge-
sellschaften,welcheZigarettenautomaten auf-
stellen, und die durch die Preis- und Tabak-
steuererhöhungim Jahr2001,die Tabaksteuer-
erhöhung zur Terrorismusbekämpfung und
die verabschiedeten ¾nderungendes Jugend-
schutzgesetzes, welchesAutomatenneuaufstel-
lungen und -nachrüstungen erforderlich ma-
chen,bereitserheblichfinanziell belastetwur-
den,sogravierendsind,dassArbeits-und Aus-
bildungsplätze in erheblichemUmfang gefähr-
det sind?
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Antwort desStaatssekretärs Dr. Alfred Tacke
vom 16.September2003

Die Bundesregierung kann derzeit nicht genauquantifizieren,inwie-
weit die geplanteErhöhungder Tabaksteuerzu einemRückgangvon
Arbeits- und Ausbildungsplätzen bei den Automatenaufstellern und
Tabakwarengroûhändlernführenwird.

Die letzte Tabaksteuererhöhung hat zu einem Umsatzrückgang
geführt, der aber nicht so relevant ist, dasser als alleinauslösender
Faktor für eine Gefährdung von Arbeits- und Ausbildungsplätzenin
erheblichemUmfang bewertetwerdenkönnte.

Die Nachrüstung der Zigarettenautomaten im Rahmen der letzten
¾nderungdesJugendschutzgesetzesbringt Kosten für die Aufsteller
mit sich,die aberim Hinblick auf dasdamit verfolgtevorrangigeZiel,
nämlichdenZigarettenkonsumvon Jugendlichenzu verhindern,nicht
zu vermeidenwaren.

Den Automatenaufstellern ist seinerzeitzur Umrüstung ihrer Geräte
eine Übergangsfrist eingeräumtworden,um die über eine Geldkarte
¹jugendsicherª zu machen;die Benutzungder Geldkarte bringt im
Übrigen anderweitigauchVorteile für denAufsteller.

Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums für
Verbrauchersc hutz, Ernährung und Landwirts chaft

57. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Wie beurteiltdie Bundesregierung die Notwen-
digkeit der grünen Gentechnik zur Fortent-
wicklungnachwachsenderRohstoffe?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Matthias Berninger
vom 12.September2003

Bisher spieltedie Grüne Gentechnik bei der Entwicklung der nach-
wachsendenRohstoffenur eineuntergeordneteRolle. Die klassischen
Methoden der Pflanzenzucht sind bisher von weitaus gröûerer Be-
deutung.Esgibt in DeutschlandForschungsarbeitenzur GrünenGen-
technik, auch für eine Anwendung im Bereich der nachwachsenden
Rohstoffe.DieseForschungsarbeitensind bislangüber dasVersuchs-
stadium noch nicht hinausgekommen.Grundsätzlich unterliegt der
Einsatzder GrünenGentechnikim Bereichder nachwachsendenRoh-
stoffe den gleichenKriterien wie anderegentechnischveränderteOr-
ganismenund mussfür jedenEinzelfallgesondertbeurteiltwerden.
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58. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Wurden von den durch die Verordnung des
Bundesministeriums für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft über Ausnah-
men von der Verordnung (EG) Nr. 999/2001
desEuropäischenParlamentsund Ratesvom
22.Mai 2001mit Vorschriftenzur Verhütung,
Kontrolle und Tilgung bestimmter spongifor-
mer Enzephalopathien (EG-TSE-Ausnahme-
verordnung) vom 17.Juli 2002 betroffenen
BetriebenSchadenersatzansprüchegeltendge-
macht, und wenn ja, werden die Schadener-
satzforderungender von der EG-TSE-Ausnah-
meverordnung betroffenenBetriebedurch die
Bundesregierung befriedigtwerden?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 16.September2003

Es wurden Schadensersatzansprüchevon betroffenen Unternehmen
gegenüberder Bundesregierung geltend gemacht.Die Bundesregie-
rung siehtjedochkeineAnhaltspunkte dafür, dassim Zusammenhang
mit demErlassder EG-TSE-Ausnahmeverordnung Amtspflichten ver-
letzt wurden, die das Vorliegen von Schadensersatzansprüchenbe-
gründenkönnten.Vielmehrwurdemit der EG-TSE-Ausnahmeverord-
nung die EG-rechtliche Ermächtigung,Vorschriften über die Gewin-
nung von Backenfleischoder ZungenausRinder-,Schaf-und Ziegen-
köpfen in Zerlegungsbetriebenzu erlassen,genutztund die notwendi-
gerechtlicheGrundlagefür die Fortführung dieserbisherschondurch
die betreffendenBetriebewahrgenommenenTätigkeitengeschaffen.

59. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Sind in diesemZusammenhang bereits Scha-
denersatzprozessegegendie Bundesregierung
anhängig?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 16.September2003

In diesemZusammenhang sind keine Schadensersatzprozessegegen
die Bundesregierung anhängig.

60. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Sieht die Bundesregierung in der Aussagedes
Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundes-
ministerium für Verbraucherschutz, Ernäh-
rung und Landwirtschaft, Dr. Gerald Thal-
heim, in der ARD-Sendung ¹plusminusª vom
29.Juli 2003, das LPG-Altschuldengesetzsei
¹ein Angebot in demSinne,wer einenTeil der
Altschulden sofort begleicht, dem wird die
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Restschulderlassen,um dasmal so zu formu-
lierenª, die Wettbewerbs-und Chancengleich-
heit der unterschiedlichen Unternehmensfor-
men in der Landwirtschaft, insbesonderezu
den neuverschuldeten Wieder- und Neuein-
richtern noch gewahrt, und wenn ja, wie be-
gründetdie Bundesregierung ihre Auffassung?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 8. September2003

Ziel des Gesetzeszur ¾nderungder Regelungenüber Altschulden
landwirtschaftlicher Unternehmen(LwAltSchG) ist die beschleunigte
Ablösungder AltschuldenlandwirtschaftlicherUnternehmen entspre-
chend ihrer betriebsindividuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
Hierzu sollen die bestehendenRegelungenzur Bedienungder Alt-
schuldenangepasstund ein einheitlichesAblöseverfahren festgelegt
werden.Den Altschuldnern wird die Möglichkeit eingeräumt,durch
Zahlung eines betriebsindividuell bestimmten Ablösebetrages die
Rangrücktrittsvereinbarung (RRV) vorzeitig zu beenden. Dieser
bemisstsich nach der Ertragslage,den Vermögensverhältnissenund
der Liquidität desUnternehmens.

Die Ablöseregelungen entfalten keine zusätzlichenSubventionswir-
kungengegenübereiner Fortführung der geändertenRRV, denn §7
des LwAltSchG bestimmt, dassder Ablösebetragdem Barwert der
künftigen Zahlungenauf die RRV bis zur vollständigenRückzahlung
der landwirtschaftlichen Altschulden entsprechensoll. Zudem sind
deutliche Verschärfung der bestehendenRückzahlungsregelungen
(Verbreiterung der Bemessungsgrundlageund Erhöhung des jährli-
chen Abführungssatzes)vorgesehen,die auch in die Ablöseregelung
hineinwirken.

Insofern wird dasLwAltSchG die Wettbewerbs-und Chancengleich-
heit zwischenLPG-Nachfolgeunternehmenund den neu-und wieder-
eingerichteten landwirtschaftlichen Betrieben wahren. Das
LwAltSchG stellt nach Auffassungder Bundesregierung eine ausge-
wogeneAusgestaltung der Altschuldenproblematik dar, die zur Fort-
führung des Konsolidierungsprozessesder ostdeutschen Landwirt-
schaftnicht im Widerspruchsteht.

61. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Warum will die Bundesregierung, wie schon
in den Jahren 1991/1992,weitere Milliarden
Euro denLPG-Nachfolgern erlassen,wo diese
dochbereitsnachder Wendewirtschaftlichbe-
deutende,industriemäûigproduzierende Anla-
gen und Gebäudekomplexe der Tier- und
Pflanzenproduktion aus DDR-Zeit (durch-
schnittlicher Wert in Millionenhöhe je LPG)
unentgeltlichin Besitzgenommen hatten,diese
nicht als Eigenkapital der LPG ausweisen
mussten, also ¹bilanziell entlastetª und mit
¹Besserungsscheinenª bzw. ¹Rangrücktritts-
vereinbarungenª versehenprivilegiert ausge-
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stattetwurden,die den früheren LPG-Mi tglie-
dern und denWiedereinrichtern in der Vermö-
gensauseinandersetzung mit der LPG nicht
zur Verfügungstandenund stehen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 8. September2003

Die Bundesregierung hat Anfang der 90er Jahredie Anpassung der
ehemaligenLandwirtschaftlichenProduktionsgenossenschaften(LPG)
an die marktwirtschaftlichen Verhältnissemit folgendenMaûnahmen
unterstützt:

Zum einenübernahmdie Treuhandanstaltauf der Grundlagevon Ar-
tikel 25 Abs.3 desEinigungsvertragesAltschulden,die für die Finan-
zierung nicht mehr werthaltiger Investitionen eingesetztwurden, in
Höhe von rd. 0,7Mrd. Euro. DieseSummereichtenicht aus,um die
als entschuldungsfähig anerkanntenAltschuldenzu bedienen.Da die
Unternehmen ansonsten überschuldet oder der Fortbestand der
Unternehmennicht gesichertwar und den Unternehmendurch die
zuständigenBehörden der Länder die Sanierungsfähigkeit bestätigt
wurde, wurde über Altschulden in Höhe von rd. 2 Mrd. Euro zivil-
rechtliche Rangrücktrittsvereinbarungen (RRV) zwischen den alt-
kreditführendenBanken und den landwirtschaftlichen Unternehmen
gemäû §16 Abs.3 D-Markbilanzgesetz (DMBilG) abgeschlossen
(bilanzielleEntlastung).

Bei der bilanziellenEntlastunghandeltessichnicht um eineEntschul-
dung oder einenErlassvon Verbindlichkeiten,sondernum eineStun-
dung desKapitaldiensteszu üblichenKonditionen. Auch die im Ge-
setzvorgeseheneAblöseregelung ist keineEntschuldungsregelung.Sie
räumt denUnternehmenlediglichdie Möglichkeit ein, gegenZahlung
desBarwertsder zukünftigenZahlungenauf die RRV biszur vollstän-
digenRückzahlungder landwirtschaftlichenAltschuldendie Kreditbe-
ziehungzu beenden.

Die Vermögensauseinandersetzungennach dem Landwirtschaftsan-
passungsgesetz (LwAnpG) sind in Kenntnis der von der Bundesregie-
rung seinerzeitgetroffenenAltschuldenregelungendurchgeführt wor-
den. Der wirtschaftliche Wert der bilanziellenEntlastungsowie der
Treuhandentschuldungnach§16 Abs.3 und 4 DMBilG war allen an
der VermögensauseinandersetzungBeteiligtenbekannt oder zugäng-
lich. Der so entstandeneWert der Altschuldenregelungenwird durch
dasvorliegendeGesetzwegender in den§§2 bis 5 desGesetzentwur-
fes vorgesehenenVerschärfungen der RRV verringert. Diese Ver-
schärfungenwirken sichauchauf die vorgeseheneAblöseregelungent-
sprechendaus.Die seinerzeitigenGrundlagender Vermögensausein-
andersetzungwerdendurch den Gesetzentwurf alsonicht zu Unguns-
ten der ausgeschiedenen Mitglieder verändert.Eine Nachabfindung
ausgeschiedener Mitglieder ist somit nicht zu begründen;sie ist nach
demLwAnpG ausgeschlossen.
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62. Abgeordneter
Jochen-Konrad
Fromme
(CDU/CSU)

Wie und in welcherHöhe will die Bundesregie-
rung die angelaufenenZinsenauf die Altschul-
den für die zurückliegenden 13 Jahre berech-
nen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 8. September2003

Die Altschuldenlandwirtschaftlicher Unternehmen in denneuenLän-
dern beliefensich zum 1. Juli 1990 auf rd. 3,9Mrd. Euro. Hiervon
wurdenauf der Grundlagevon §16 Abs.3 DMBilG ca.2 Mrd. Euro
bilanziell entlastet.Die Höhe der Verzinsungder landwirtschaftlichen
Altschuldenist in den RRV geregelt.Danachentsprichtder Zinssatz
dem EURIBOR (European Interbank Offered Rate); Zinseszinsen
werdennicht erhoben.Die RRV bestimmenauch,dassdie seit dem
1. Juli 1990 auf die landwirtschaftlichen Altschulden aufgelaufenen
bzw. künftig noch auflaufendenZinsen ebenfallsvom Rangrücktritt
erfasstsindbzw.werden.

Die aufgelaufenen und noch auflaufendenZinsengeltenals landwirt-
schaftlicheAltschuldenim SinnedesLwAltSchG (vgl. §1) und fallen
somit in dessenRegelungsbereich.Informationen über die Höhe der
aufgelaufenenZinsenliegendenaltkreditführendenBankenvor.

63. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Ist es zutreffend, dassmit Beginn der so ge-
nanntenAgrarwendeund dendamit verbunde-
nen Gründungen des Bundesamtesfür Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit
(BVL) und desBundesinstitutes für Risikobe-
wertung (BfR) mit Hilfe so genannterAllge-
meinverfügungen immer häufiger Waren aus
anderenEU-Staaten auf die heimischenObst-
und Gemüsethekengelangen,derenPflanzen-
schutzmittelgehalte deutscheGrenzwertedeut-
lich überschreiten (FOCUS 36/2003, S.40,
1. September 2003)?

64. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Sieht die Bundesregierung eine zunehmende
Gesundheits- und Verbrauchergefährdung
durch eine erhöhte Anzahl genehmigter Son-
dererlaubnissefür Obst-und Gemüseimporte,
deren Pflanzenschutzmittelgehalte deutsche
Grenzwerteüberschreiten?

65. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

Wie bewertet die Bundesregierungden Hin-
weis der nordrhein-westfälischen Landwirt-
schaftsministerin, Bärbel Höhn, im oben ge-
nanntenArtikel, dassdiesePraxiseinenSchutz
aushöhle,denwir bisherhatten?
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66. Abgeordnete
Dr. Christel
Happach-Kasan
(FDP)

WelcheMaûnahmen zum Schutzder Verbrau-
cher wird die Bundesregierungergreifen± so-
fern die Bundesregierung mit der nordrhein-
westfälischenLandwirtschaftsministerin über-
einstimmt,dasseineAushöhlungdesVerbrau-
cherschutzesin diesemZusammenhang statt-
finde ±, um dieserEntwicklungentgegenzuwir-
ken?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 12.September2003

In Deutschlanderfolgt die Ableitung von Rückstands-Höchstmengen
für Pflanzenschutzmittel für die jeweiligenAnwendungsgebiete(Indi-
kationen) entwederim Rahmeneiner Zulassungoder durch Festset-
zungvon EU-Höchstmengen.Grundsätzlich gilt: Liegt für die betref-
fendeIndikation kein Zulassungsantragin Deutschlandvor oder wur-
de hierfür in der EU keine Harmonisierung angestrebt,wird in
der nationalen Rückstands-Höchstmengenverordnung (RHmV) eine
allgemeine Höchstmengein Höhe der Bestimmungsgrenze (meist
0,01mg/kg Lebensmittel)festgesetzt.

Zur GewährleistungdesfreienWarenverkehrs in der Gemeinschaftist
1992 der §47a in das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz
(LMBG) eingefügt worden.Nach§47aLMBG ist die Einfuhr von Er-
zeugnissen,die in einem Mitgliedstaat der EuropäischenGemein-
schaftrechtmäûighergestelltund rechtmäûigin denVerkehrgebracht
werdenoder die auseinemDrittland stammenund sichin einemMit-
gliedstaatder EuropäischenGemeinschaft rechtmäûigim Verkehr be-
finden, zu gestatten,auch wenn dieseErzeugnisse,z.B. im Hinblick
auf denRückstandsgehalt von Pflanzenschutzmitteln, nicht den in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften entsprechen,
soweit nicht zwingendeGründe des Gesundheitsschutzes entgegen-
stehen.Voraussetzungist jedoch, dassdie Verkehrsfähigkeit dieser
Erzeugnissein die BundesrepublikDeutschland zuvor durch eine
Allgemeinverfügung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL) im Bundesanzeigerbekannt gemacht
wordenist.

Eine Allgemeinverfügungwird allerdingsnur dannerlassen,wenndie
Erzeugnisseunter Berücksichtigung der Ergebnisseder internationa-
len wissenschaftlichen Forschungund der Ernährungsgewohnheiten
im Inland keine Gefahr für die Gesundheitder Verbraucherdarstel-
len. Dieseswird jeweilsvom Bundesinstitutfür Risikobewertung ge-
prüft.

Um Beanstandungendurch die zuständigenBehördender Lebensmit-
telüberwachung vorzubeugen, werdenvon der betroffenenWirtschaft
zunehmendAnträge auf Allgemeinverfügungengestellt.Dies betrach-
tet die Bundesregierung alsIndiz für nochnicht ausreichendharmoni-
sierteVorschriften zumPflanzenschutz in der EuropäischenUnion.

Auch vor diesemHintergrund begrüûtund unterstütztdie Bundesre-
gierung die ZielsetzungdesVorschlagesder EuropäischenKommis-
sion für eine¹Verordnung desEuropäischenParlamentsund desRa-
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tesüber Höchstwertefür Pestizidrückständein Erzeugnissenpflanzli-
chenund tierischenUrsprungsª sämtlicheRückstands-Höchstmengen
für Pflanzenschutzmittel in der EuropäischenUnion zu harmonisie-
ren.

Von groûerBedeutungist in diesemZusammenhang auchdie Harmo-
nisierungder Verfügbarkeitvon Pflanzenschutzmitteln in der Europä-
ischenUnion. Dabei setzt sich die Bundesregierung besondersauch
dafür ein, dassdas in Deutschlandgeltendehohe Schutzniveaufür
Mensch, Tier und NaturhaushaltEU-weit durchgesetztwird. Auch
auf Drängen der Bundesregierung wurde das EU-Altwirkstoffpro-
gramm erheblichbeschleunigt. Die zuständigeEuropäischeKommis-
sion hat hierzu einen Zeitplan vorgelegt, der einen endgültigenAb-
schlussder Arbeiten bis 2008 vorsieht.Die in diesemJahr für rund
430 nicht in die Positivlisteder EU aufgenommeneWirkstoffe fällige
EU-weiteRücknahme aller Zulassungenfür Pflanzenschutzmittel mit
diesenWirkstoffen wird allerdingsbereitsjetzt einenerheblichenBei-
trag zur Harmonisierung leisten.

Bis zum Abschlussdieser Harmonisierung ist allerdings damit zu
rechnen,dassweiterhin Anträge nach§47aLMBG zum Erlasseiner
Allgemeinverfügunggestelltwerden.

Vor dem Hintergrund des dargestellten Sachverhalts halte ich es je-
doch nicht für angemessenvon einerzunehmendenGesundheits-und
Verbrauchergefährdungzu sprechen.

67. Abgeordnete
Ursula
Heinen
(CDU/CSU)

In welchemfinanziellen Ausmaû und in wel-
cherForm unterstütztdie Bundesregierung die
Länder bei der Durchführung der Lebensmit-
telkontrolle allgemeinund in besonderenFäl-
len wie zum BeispieleinerschriftlichenAnwei-
sungzur verstärktenoder lückenlosenKontrol-
le von bestimmten Importen ausEU-Ländern
oderDrittländern,sokürzlich geschehenin Be-
zug auf ErdbeerenausSpanienund Marokko
und Gemüsepaprikaausder Türkei?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 4. September2003

Die Bundesländer sind für die Durchführung der lebensmittelrechtli-
chenVorschriften, namentlichdie Überwachung und derenFinanzie-
rung,zuständig.Gleichwohlist die EffizienzdesVollzugeseineAufga-
be, der sich Bund und Länder gemeinsamstellen.Bund-Länder-Aus-
schüssedienen der Herbeiführung einheitlicher Vorgehensweisen in
den Ländern durch die Vorbereitung von allgemeinenVerwaltungs-
vorschriften.Diese Gremien sind beim Bundesamtfür Verbraucher-
schutzund Lebensmittelsicherheit (BVL) zentralangesiedelt.

DasBVL ist auchnationaleKontaktstellefür dasEuropäischeSchnell-
warnsystemund stellt den Informationsflusszwischendem Bund und
den Ländern sicher.Darüber hinauskoordiniert das Bundesamt die
Inspektionsbesucheder EuropäischenKommissionund weitererSach-
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verständigerhinsichtlichder Einhaltungder gemeinschaftlichenÜber-
wachungsvorschriften durch die Länder. Das BVL übernimmt ferner
Aufgaben auf nationaler Ebeneim Krisenmanagementund fungiert
alsnationaleKontaktstelle zur Koordinierung und Unterstützungder
Tätigkeitender Untersuchungsämterder Bundesländer bei Kontroll-
maûnahmenvon Tieren und tierischenErzeugnissenauf Rückstände.
Darüber hinauswird die Aufbereitung,Dokumentation und Bericht-
erstattung von Daten aus der amtlichen Lebensmittelüberwachung
und demLebensmittel-Monitoring vom Bundesamtwahrgenommen.

Weiterhin unterstütztdasBundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) durch die Bundesfor-
schungsanstaltenim Geschäftsbereich des Ministeriums die Länder
bei der Bearbeitungaktueller Fragestellungen im Rahmen der amt-
lichenLebensmittelüberwachung.

Solltendie stichprobenhaftenÜberprüfungender Länder oder sonsti-
ge Anhaltspunkte, wie z.B. Meldungen aus dem Schnellwarnsystem
der Gemeinschaft,ergeben,dassbestimmteLebensmittel ausanderen
Mitgliedstaatenoder Drittländern nicht den lebensmittelrechtlichen
Bestimmungenentsprechen,informiert dasBMVEL die Länder und
bittet diese,der entsprechenden Problematik besondereBeachtungzu
widmen.Im Bedarfsfallund nachRücksprachemit denLändern leitet
dasBMVEL eineVorführpflicht nach§48 desLebensmittel-und Be-
darfsgegenständegesetzesin die Wege,wodurchLieferungenauffällig
gewordenerErzeugnisseausDrittstaatendurch denZoll einer lücken-
losenKontrol le durch die Überwachungsbehördender Länder zuge-
führt werden.Auch hier kommt dem BVL als Koordinierungsstelle
eine wichtige Funktion für die Sammlung,Strukturierung und Aus-
wertung der Überwachungsdaten ausden Ländern und dem europä-
ischenSchnellwarnsystemals Entscheidungshilfe für die Beurteilung
von Sonderimportmaûnahmenzu.

68. Abgeordnete
Ursula
Heinen
(CDU/CSU)

In welcher Form trägt die Bundesregierung
zur Aus- und Fortbildung von Lebensmittel-
kontrolleuren und Lebensmittelimporteuren
bei, um derenKenntnisseund Fähigkeitenbei
der Lebensmittelkontrolle zu erhöhen,und wie
beurteilt sie derenBefähigungzur Lebensmit-
telkontrolle im Vergleichzu denin §8 desEnt-
wurfs der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
über Grundsätzezur Durchführung der amt-
lichen Überwachung nach lebensmittelrecht-
lichenund weinrechtlichenVorschriften(AVV
Rahmen-Überwachung= AVVRüb) vorgese-
henen wissenschaftlich ausgebildeten verant-
wortlichenPersonen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 4. September2003

Seit dem Inkrafttreten der Lebensmittelkontrolleur-Verordnung vom
16.Juni 1977bestehteinebundeseinheitliche Regelungüber die fach-
lichen Anforderungen, die an Personenzu stellensind, die ohnewis-
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senschaftlicheAusbildung in der ÜberwachungdesVerkehrsmit Er-
zeugnissenim SinnedesLebensmittel-und Bedarfsgegenständegeset-
zestätig werden(Lebensmittelkontrolleure).

In der Zwischenzeithatte es für die amtliche Lebensmittelüberwa-
chungin DeutschlandtiefgreifendeVeränderungen gegeben,die sich
auf die Weiterentwicklung der Lebensmitteltechnologie,den zuneh-
mend weltweitenHandel mit Lebensmittelnund die Vollendungdes
Binnenmarktesin der EuropäischenUnion zurückführenlassen.Dem
mussteauch bei der Ausbildung der Lebensmittelkontrolleure Rech-
nung getragenwerden.Aus diesemGrund wurde die Lebensmittel-
kontrolleur-Verordnung vom 16.Juni 1977 durch die Lebensmittel-
kontrolleur-Verordnung vom 17.August 2001 abgelöst.Die Neufas-
sungpasstsowohldie Ausbildungalsauchdie Beschreibungder Auf-
gabenund Tätigkeitender Lebensmittelkontrolleuredenin denletzten
JahrenerheblichgestiegenenAnforderungenan.

Ein eventuellerAnpassungs-und ¾nderungsbedarfder Lebensmittel-
kontrolleur-Verordnung wird in Abhängigkeit neuer Entwicklungen
und Erkenntnissevon der Bundesregierung geprüft.

Die Lebensmittelüberwachungvor Ort wird in der Hauptsachevon
Lebensmittelkontrolleuren durchgeführt. §8 des Entwurfs der AVV
Rahmen-Überwachungstellt lediglich klar, dassfür die Auswahl der
Betriebeund der Planprobenwissenschaftlich ausgebildetePersonen
verantwortlichseinsollen,um zu einer optimierten, risikoorientierten
Kontrolle zu gelangen.Das heiût, dassdie Verantwortung, nicht aber
die alleinigeDurchführung von Überwachungsaufgabenbeim wissen-
schaftlich ausgebildeten Personal liegt. Ein Groûteil der Durchfüh-
rungsaufgaben der Lebensmittelüberwachung wird auch zukünftig
durchdie Lebensmittelkontrolleurewahrgenommen.

69. Abgeordnete
Uda Carmen Freia
Heller
(CDU/CSU)

Ist eszutreffend,dassdie Bundesregierung im
Entwurf zur 23.Verordnung zur ¾nderung
der Futtermittelverordnungauchdie klassische
Reinigungvon GetreidealsEntgiftungsverfah-
ren anspricht?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 17.September2003

Im Entwurf einer 23.Verordnungzur ¾nderungder Futtermittelver-
ordnung,der denWirtschaftsverbändenund denLändern mit Datum
2. Juli 2003für die Anhörung am 17.Juli 2003zugeschicktwurde, ist
der Begriff ¹Entgiftungª alsrechtstechnischer Klammerbegriff für alle
geeignetenBehandlungenzur Verminderung, Entfernungoder Inakti-
vierungunerwünschter Stoffeverwendetworden.In demim Ergebnis
der Anhörung der Wirtschaftund der Länder überarbeitetenEntwurf,
der demnächstdem Bundesratzur Beratung zugeleitetwerden soll,
wird dieserBegriff nicht mehr verwendet.Stattdessenwird für die Be-
handlungenzur Verminderungoder Entfernungeinesunerwünschten
Stoffesder Begriff ¹Reinigungª und für Behandlungen zur Inaktivie-
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rung einesunerwünschten Stoffesder Begriff ¹Entgiftungª als rechts-
technischerBegriff verwendet.

70. Abgeordnete
Uda Carmen Freia
Heller
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt,von welchen
Giftstoffen dasGetreidebeim klassischen Rei-
nigungsvorgangbefreit werdensoll?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Dr. Gerald Thalheim
vom 17.September2003

In Bezugauf getreiderelevanteStoffe,die gelegentlicheineReinigung
erforderlich machen,sind insbesondereMutterkorn oder giftige Un-
krautsamenoder -saatenzu nennen.Darüber hinausist auchdie müh-
lentechnische EntfernungäuûererSchichtendesGetreidesdurch die-
senBegriff erfasst.Diese äuûerenSchichtendesGetreidesenthalten
gelegentlichhöhereGehaltean unerwünschten Stoffen, wie z.B. Di-
oxin, bestimmtePflanzenschutzmittelrückständeoder Schwermetalle
im Vergleich zum restlichenKorn. Untersuchungen hierzu wurden
kürzlich im Rahmen einesVerbundforschungsvorhabensverschiede-
ner Bundesforschungsanstaltendurchgeführt. Die Veröffentlichung
dieserErgebnisse ist in Vorbereitung.

71. Abgeordnete
Marlene
Mortler
(CDU/CSU)

Welche Schlüssezieht die Bundesregierung
aus der 1989 in Kraft getretenen¾nderung
der Jodverordnung in Bezugauf die Verwen-
dungvon Jod in Lebensmitteln?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Matthias Berninger
vom 12.September2003

Die BundesrepublikDeutschlandgilt laut Klassifizierungder Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) als Jodmangelgebiet. Mit der 1989 in
Kraft getretenen Verordnungzur ¾nderungder Vorschriften über jo-
diertesSpeisesalzwurde der bis dahin auf den privaten Bereichund
diätetischeLebensmittel beschränkteEinsatzvon jodiertemSpeisesalz
(Jodsalz) erweitert und auch für die industrielle Produktion von
Lebensmittelnund zur gewerblichenHerstellung von Mahlzeiten in
Gaststättenund Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegungzuge-
lassen.Ziel der Verordnung war es,durch den breiterenEinsatzvon
Jodsalzdie bestehendeJodmangelsituationder Bevölkerungder Bun-
desrepublikDeutschlandzu verbessernund die damit einhergehenden
gesundheitlichen FolgendesJodmangelszu vermeiden. Der Jodzusatz
ist auf maximal25mg Jod pro 1 g Speisesalzbeschränkt. AnderenLe-
bensmittelndesallgemeinenVerzehrsauûerSpeisesalzdürfen Jodver-
bindungennicht direkt zugesetztwerden.

DieseMaûnahmehat zu einerZunahmedesGebrauchsvon jodiertem
Speisesalzgeführt und in der Folgedavonzu einerdeutlichenVerbes-
serung der Jodversorgung der deutschenBevölkerung.Dies wurde
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durch ein 1996durchgeführtesJodmonitoringim Auftrag desBundes-
ministeriums für Gesundheitbestätigt. In Untersuchungen bis zum
Jahr 2000zeigtesich, dassaufgrund der Jodanreicherung etwa 70%
der in regionalenStudienUntersuchten eine normaleJodversorgung
aufwiesen, 30% dagegen weiterhin einen milden bis moderaten
Jodmangelhatten.Die Entwicklung zur besserenJodversorgung der
Bevölkerungwird von der Bundesregierungpositiv bewertet.Die von
der WHO empfohleneJod-Mindestzufuhr (180 bis 200mg/Tag) wird
jedoch im Durchschnitt immer noch nicht erreicht. Daher wird eine
Verwendungvon Jodsalzin gröûeremUmfang, begleitetdurch Auf-
klärungsmaûnahmender Verbraucher und der Lebensmittelindustrie,
auchweiterhinfür sinnvollund notwendig gehalten.

72. Abgeordnete
Marlene
Mortler
(CDU/CSU)

Wie viele Bundesbürger leiden nach Erkennt-
nis der Bundesregierung an durch Jod hervor-
gerufenenKrankheiten?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Matthias Berninger
vom 12.September2003

Krankheiten aufgrund einer zu hohen Jodversorgungwerden laut
AngabendesBundesinstituts für Risikobewertung und der Deutschen
Gesellschaftfür Ernährung durch die über die Nahrung zugeführten
Jodmengen nicht hervorgerufen. Personen mit Jodmangelstruma
(Kropf) können,ebensowie Personenmit einer(genetischen)Disposi-
tion zu Autoimmunerkrankungender Schilddrüse, bei akuter Erhö-
hung der Jodzufuhr,z.B. durch jodhaltigeMedikamenteoder Rönt-
genkontrastmittel, mit einer Überfunktion der Schilddrüsereagieren.
Durch die in diesen Mitteln enthaltenen Jodverbindungen (nicht
durch Jod selber)könnenauûerdemin sehrseltenenFällenÜberemp-
findlichkeitsreaktionen(Allergien) auftreten,die in ihrer Ausprägung
jedochebenfallsdosisabhängig sind.

Konkrete Zahlen zu durch Jod hervorgerufenen Krankheiten liegen
der Bundesregierung nicht vor, zumalin der BundesrepublikDeutsch-
land keineumfassendeMorbiditätsstatistik geführt wird. Im Rahmen
der GesundheitsberichterstattungdesBundeswird zurzeit ein Bericht
zu Schilddrüsenkrankheitenerarbeitet.SoweitErkenntnisseüber das
zahlenmäûigeVorkommen von durch Jod hervorgerufene Krankhei-
ten der Schilddrüsevorliegen,werdendiesedarin Eingangfinden.

73. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung sicherstellen,dass
± mangelseinheimischer Naturdärme± für das
Metzgereihandwerk importierte Naturdärme
(fast ausschlieûlich aus südamerikanischen
Ländern)BSE-freisind?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Matthias Berninger
vom 10.September2003

Die Anforderungen bei der Einfuhr von ErzeugnissentierischenUr-
sprungszum Schutzder Einschleppungvon BSE sind durch die Be-
stimmungender Verordnung (EG) Nr. 999/2001des Europäischen
Parlamentsund desRatesmit Vorschriftenzur Verhütung,Kontrolle
und Tilgung bestimmter transmissiblerspongiformer Enzephalopa-
thien gemeinschaftsweit festgelegtworden.Danachmussu.a. bei aus
Drittländern stammendenNaturdärmenin der erforderlichen Genuss-
tauglichkeitsbescheinigung erklärt werden, dass das eingeführte
Erzeugnis kein spezifiziertes Risikomaterial (SRM) im Sinne der
genanntenVerordnung enthältodernicht aussolchemMaterial herge-
stellt worden ist. Dadurch wird u.a. die Einfuhr solcherspezifizierter
Risikomaterialien wie Rinderdärme ausgeschlossen. Diese Anforde-
rung wird nicht bei Ländern gestellt,bei denen das Auftreten von
BSEalsunwahrscheinlich beurteiltwordenist. Dies trifft nachder der-
zeit geltendenFassungder Verordnung z.B. für Argentinien, Brasi-
lien, Chile,Paraguayund Uruguayzu.

Nach den in DeutschlandgeltendenveterinärrechtlichenBestimmun-
gen obliegt es den Grenzkontrollstellen der Länder, die Einhaltung
der genanntenEinfuhranforderungenzumSchutzvor BSEzu kontrol-
lieren.

74. Abgeordneter
Max
Straubinger
(CDU/CSU)

Beabsichtigt die Bundesregierung die Rege-
lung, dassDärme von BSE-freigetestetenTie-
ren als Risikomaterial entsorgt werden müs-
sen,weiterhinaufrechtzuerhalten?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Matthias Berninger
vom 10.September2003

Die Vorschriftenzum Schutzder Verbraucherinnen und Verbraucher
vor BSEbeinhaltenmehrereMaûnahmen,die jeweilsalleinenicht aus-
reichen,um ein entsprechendesSchutzniveausicherzustellen.Erst ein
abgestimmterMaûnahmenkatalog, der gemeinschaftsrechtlich in we-
sentlichen Teilen auf den Bestimmungen der Verordnung (EG)
Nr. 999/2001desEuropäischenParlamentsund desRatesbasiert,er-
möglicht den gröûtmöglichen Schutz des Verbrauchers. Zu diesen
Maûnahmengehören± nebenanderen± die Durchführung von BSE-
Testsund unabhängig vom ErgebnisdieserTests,die obligatorische
Entfernung der Tierkörperteile und Organe,in denender BSE-Erre-
germit gröûterWahrscheinlichkeit vorhandenseinkönnte,auchwenn
durch die derzeitigverfügbarenBSE-Testskeine Infektion erkennbar
wäre.

Die Bundesregierung sieht keine wissenschaftliche Rechtfertigung,
von dieserStrategiedesSchutzesder Verbraucherinnen und Verbrau-
cherabzuweichen.
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Geschäftsbe reich des Bundesm inisteriums der Verteidigung

75. Abgeordneter
Jürgen
Klimke
(CDU/CSU)

Aus welchen Gründen wird der Zerstörer
¹Lütjensª nicht als Museumsschiff erhalten,
und mit welchenKosten wäre der Erhalt des
ZerstörersalsMuseumsschiff verbunden?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 10.September2003

Der Erwerb des Zerstörersals Museumsschiff wäre mit Kosten für
den Kauf (zirka 250000 Euro), die Demilitarisierung des Schiffes
(Höhe der Kosten je nachAufwand), dasSchleppenzum Liegeplatz,
die Liegegebühren, die Energieversorgung(zirka 8000Euro) und die
Materialerhaltung verbundengewesen.

Über den vorgesehenenVerwendungszweckhatte ich Sie bereitsmit
meinemSchreibenvom 13.August2003informiert.

76. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

Hat Bundeskanzler Gerhard Schröder auf-
grund der ihm anlässlichseinesBesuchesder
Bayreuther Festspiele am 18.August 2003
vom Bayreuther Oberbürgermeister Dr. Die-
ter Mronz überreichtenDenkschrift über die
gegenwärtigdringendstenProblemeder Stadt
Bayreuth(vgl. Nordbayer.Kurier vom 19.Au-
gust 2003) eine Überprüfung der Auflösungs-
entscheidunghinsichtlich des Truppenstand-
ortes Bayreuth veranlasst,und wenn ja, mit
welchemErgebnis?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 12.September2003

Mit der HerausgabedesRessortkonzepts Stationierungder Bundes-
wehrvom 16.Februar2001wurdeim Rahmender Neustrukturierung
der Bundeswehr einegrundlegendeEntscheidungzur künftigenStatio-
nierunggetroffen.

Der Vorschlag,dasIV./LwAusRgt 1 (derzeitam StandortSchönewal-
de/Flugplatz Holzdorf, Brandenburg) in Bayreuth zu stationieren,
wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt geprüft und verworfen.
WiederholteÜberprüfungenführten zu keinenneuenBewertungen.

Eine VerlegungdesKraftfahrausbildungszentrumsausVeitshöchheim
wurde ebensogeprüft wie die Zustationierung einer Fachschulausbil-
dungskompanie. Für beide Vorschläge wurden weder militärische
noch wirtschaftliche Vorteile gesehen,die hinreichendwären,um von
den bisherigenPlanungenzu Gunsten von Bayreuth abzuweichen.
Die Vorschlägewurden als nicht zweckmäûigund unwirtschaftlich
verworfen.
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Bundesminister Dr. Peter Struck erläuterte Oberbürgermeister
Dr. Dieter Mronz mit Schreibenvom 20.Februar 2003dasErgebnis
der Überprüfung der bereits Anfang des Jahreseingebrachten Vor-
schlägefür denErhalt der MarkgrafenkaserneamStandortBayreuth.

77. Abgeordneter
Dr. Gerd
Müller
(CDU/CSU)

Welche neuen Gutachten und Berechnungen
zur Umsetzung der Verlegungsentscheidung
der Schulefür Feldjägerund Stabsdienstevon
Sonthofennach Hannover liegender Bundes-
regierungvor?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 11.September2003

Es liegenkeineErkenntnissevor, die neueGutachtenund Berechnun-
generforderten.

78. Abgeordneter
Dr. Gerd
Müller
(CDU/CSU)

Welche Herrichtungs- und Investitionskosten
bei der Umsetzung der Verlegungsentschei-
dung werden für den Standort Hannover ge-
genüberdemStandortSonthofenangesetzt?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 11.September2003

Den Kosten für den StandortHannover in Höhe von ca. 41,35Mio.
Euro stehenKostenvon ca.44Mio. Euro für denStandortSonthofen
gegenüber.

79. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Trifft eszu,dassdasBundesamtfür Wehrtech-
nik und -beschaffung (BWB) die Dezentralisie-
rung der Organisations- und Personalkompe-
tenz in die Abteilungen und Dienststellen±
wie im vom ehemaligenBundesminister der
Verteidigung, Rudolf Scharping, gebilligten
Erlass zur Neuorganisation des BWB festge-
legt ± nicht umgesetzthat, sondernweiterhin
an der zentralenSteuerungder Aufgabenfest-
hält, und wennja, warum?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 10.September2003

Es ist unzutreffend, dassdie Dezentralisierung der Organisationskom-
petenzin die Abteilungen und Dienststellen nicht vom BWB umge-
setztwurde.Die Organisationskompetenzist in der derzeitigenÜber-
gangsstruktur noch dadurcheingeschränkt, dassder Leitungsstab des
BWB Organisationsverfügungen mitzeichnenmuss.DiesesVorgehen
wurde vom Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) zunächst
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gebilligt, um Erfahrungenzu möglichenProblemenzu sammelnund
dasErreichen der vorgegebenenPersonalreduzierungensicherzustel-
len. Im Anschlusssoll entschieden werden,ob die Mitzeichnungent-
behrlichist.

Es trifft zu,dassdie Dezentralisierung der Personalkompetenzbislang
nicht umgesetztwurde.Der örtlichePersonalratsowieder Gesamtper-
sonalratbeimBWB habendieserMaûnahmenicht zugestimmt.Siebe-
mängeln,dassinsbesonderewährend des Übergangesauf die Ziel-
struktur eine Vielzahl von beteiligungspflichtigen Maûnahmen erfor-
derlich seien,für die die Personalvertretung laut Bundespersonalver-
tretungsgesetzAnspruch auf einen zentralenAnsprechpartnerhabe.
Dieswird derzeitgeprüft.

80. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Trifft es zu, dassder PräsidentdesBWB mit
den örtlichen Personalvertretungenvereinbart
hat, dassTeamleiter ± wie bisherfür Referats-
leiter vorgeschrieben± mindestensder BesGr
A 15 angehören müssen,so dassMitarbeitern
im Spitzenamt des gehobenenDienstes, des
Eingangsamtes und des1. Beförderungsamtes
des höherenDienstesnicht die Funktion des
Teamleitersübernehmendürfen, und wenn ja,
warum?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 10.September2003

Es ist unzutreffend,dassder PräsidentdesBWB eineAbsprachemit
dem Personalratgetroffen hat, wonach Teamleiterdienstpostennur
von AngehörigendeshöherenDiensteswahrgenommenwerdenkön-
nen, die mindestensder Besoldungsgruppe A 15 angehören. Dem
BWB ist die Organisationskompetenzfür Dienstpostenbis einschlieû-
lich der BesoldungsgruppeA 15 übertragen.InnerhalbdieserKompe-
tenz wurden dem BWB keine Vorgabenzur Bewertungder Teamlei-
terdienstposten gemacht.Die Bewertungsfestlegungenmüssensichan
denKriterien der besoldungsrechtlichenVorgabenund andenQualifi-
kationserfordernissen für den jeweiligen Dienstposten orientieren.
Das BMVg geht davon aus,dassbeim kontinuierlichen Wechselvon
der jetzigenÜbergangsstruktur auf die Zielstruktur Teamleiterdienst-
postenauch unterhalbder Ebeneder BesoldungsgruppeA 15 ausge-
brachtwerden.

81. Abgeordneter
Günther Friedrich
Nolting
(FDP)

Werden Ende desJahres2003die für die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Bundeswehrbedeutsa-
men 94 Dienstposten für hauptamtliche Ju-
gendoffizierenur zu gut 60%besetztsein,und
wenn ja, was wird getan,um qualitativ hoch-
wertigesPersonalfür die Tätigkeit zu gewin-
nen?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 10.September2003

Von deninsgesamt94Dienstpostenfür hauptamtliche Jugendoffiziere
sind derzeit 78 (83%) besetzt.Bis zum 1. Januar 2004 werden 82
Dienstpostenbesetztsein.Der Besetzungsgradliegt dannbei 87%.Im
Vergleich dazu liegt der Besetzungsgradder mit Besoldungsgruppe
A 11 bewerteten Dienstpostenim Gesamtbereichder Streitkräfte bei
durchschnittlich 78%.DieserBesetzungsgradist unter anderembeein-
flusst durch haushaltsbedingte Mindereinstellungen von Offizier-
anwärtern in den Jahren1993 bis 1996,die in vielen Bereichender
Bundeswehr,so auch bei den hauptamtlichenJugendoffizieren, erst
überdie Zeitachseaufgefangenwerdenkönnen.

Die Jugendoffiziere der Bundeswehrgeltenseit vielen Jahrenals be-
sonderskompetenteund sympatiegewinnendePartner im sicherheits-
politischenDialog mit Jugendlichen.Sie sind damit wichtige Träger
der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr,vor allem im schulischen
Bereich. Um der herausragendenBedeutungdieser Aufgabe Rech-
nung zu tragen, wurden im Zuge der ¹Erneuerung der Bundeswehr
von Grund aufª alle Jugendoffizierdienstpostenmit der Besoldungs-
gruppeA 11 unterlegt.Das Personalamt der Bundeswehrist angewie-
sen, diese Dienstpostenin erster Priorität zu besetzen, ohne dabei
jedochauf dasgefordertespezifischeFähigkeits- und Leistungsprofil
zu verzichten.

Die Auswahl für die Besetzungder Dienstpostenfür hauptamtliche
Jugendoffiziere erfolgt grundsätzlichausdem Kreis der geeignetsten
nebenamtlichenJugendoffiziere,die ander Akademiefür Information
und Kommunikation in Strausbergausgebildetwerden.Die Einpla-
nungerfolgt dabeinachdemPrinzip der Freiwilligkeit, weil dasTätig-
keitsprofil und die Glaubwürdigkeit im Dialog mit der Öffentlichkeit
dieszwingenderfordern.

Zur Verbesserung des Bewerberaufkommenswird künftig eine ver-
dichtete und zielgruppenorientierte Information über die Aufgaben
desJugendoffiziersbereitswährendder Studienzeit und in der sichan-
schlieûendenVerwendungals Leutnant/Oberleutnant, meistauf Zug-
führerebene,erfolgen.Durch Erhöhungder Zahl der Einsteuerungen
in denLehrgangfür nebenamtlicheJugendoffizieresowieeinegezielte
und möglichst vollständige Ausschöpfungder nach Abschlussdes
Lehrgangsan einerVerwendung alshauptamtlicherJugendoffizier in-
teressiertenund alsgeeignetempfohlenenOffiziere soll die Stellenbe-
setzungssituation mittelfristig nochverbessertwerden.

Damit sichdie Verwendung alsJugendoffiziernicht nachteiligauf die
weitereWerdegangsgestaltungauswirkt,sollenJugendoffiziere bereits
frühzeitig, noch vor Erfüllung der Mindestdienstzeit für die Beförde-
rung zum Hauptmann, auf die mit A 11 bewertetenJugendoffizier-
dienstpostenversetztwerden und die Verwendungsdauer für beson-
ders leistungsstarke Offiziere von bisherdrei auf zwei Jahremit dem
Ziel einer unmittelbarenFolgeverwendung als Einheitsführer verrin-
gertwerden.
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82. Abgeordneter
Dr. Andreas
Pinkwart
(FDP)

Trifft es zu, dass beim Kreiswehrersatzamt
(KWEA) Bonn Musterungsrückstände von
rund 4500 Wehrpflichtigen bestehen, und
wenn ja, wie haben sich diesein den letzten
fünf Jahrenentwickelt?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 12.September2003

Mit Stand1. September 2003sindim ArbeitsbestanddesKreiswehrer-
satzamtesBonn insgesamt5596Wehrpflichtige erfasst,die zur Muste-
rung heranstehen. Für dasJahr 2003wird erwartet,dassrund 5000
Musterungendurchgeführtwerden.Auswertungenüber die Entwick-
lung der Arbeitsbeständein denletzten5 Jahrenliegennicht vor.

83. Abgeordneter
Dr. Andreas
Pinkwart
(FDP)

Welche Auswirkungen haben evtl. Muste-
rungsrückstände auf die Wehrgerechtigkeit
und den beruflichenWeg der betroffenenjun-
genMänner?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 12.September2003

Die vorgenanntenArbeitsbestände habenkeineAuswirkungenauf die
Wehrgerechtigkeit, da auf der Zeitachsedie Musterung aller Wehr-
pflichtigen gesichertist. Der Musterungszeitpunkt orientiert sich für
alle Wehrpflichtigenan den Verfügbarkeitszeitpunkten(Ausbildungs-
ende).Eine ± wie früher übliche ± jahrgangsweise Musterung findet
nicht mehr statt.Die beruflichenund persönlichenBelangeder Wehr-
pflichtigenwerdendaherberücksichtigt.

84. Abgeordneter
Dr. Andreas
Pinkwart
(FDP)

Was wurde ggf. seitensdesKWEA Bonn ge-
tan, um diesen Zustand zu verändern, und
hatte die Wehrbereichsverwaltung davon
Kenntnis?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 12.September2003

Die Musterungssituationim Kreiswehrersatzamt Bonn ist der Wehr-
bereichsverwaltung West bekannt.Die in den Jahren2001und 2002
durch Krankheit und Abordnungenim Bereichdes¾rztlichen Diens-
tes desKreiswehrersatzamtesBonn entstandenenVakanzenkonnten
kurzfristig nicht ausgeglichenwerden.Ab demJahr 2003ist der ¾rzt-
licheDienstwiederplanmäûigbesetzt.

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/1556± 61±



85. Abgeordneter
Dr. Andreas
Pinkwart
(FDP)

Wie hoch ist der Anteil der Abiturienten an
der Gesamtzahlder erfasstenund an der Ge-
samtzahlder gemustertenjungenMänner, und
werdendiesebevorzugtzur Musterungheran-
gezogen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 12.September2003

Der bundesweiteAnteil der Abiturienten an den im Jahr 2002gemus-
terten Wehrpflichtigenlag bei rund 31%und entsprichtinsoweitdem
Anteil an den Erfassten.Auf dasKreiswehrersatzamtBonn bezogene
Angabenliegennicht vor. Die Musterungder Abiturienten erfolgt bis
zum Ablauf desJahres,dasdem Schulentlassjahr vorausgeht. Damit
ist sichergestellt,dassdieserPersonenkreisnoch im Jahr desSchulab-
schlusseszumWehr-oderZivildienstherangezogenwird.

86. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(Saalstadt)
(CDU/CSU)

In welche Objektkategorien unterteilen sich
die 3500in denObjektschutzkarteiender terri-
torialen Kommandobehörden geführten Ob-
jekte der zivilen Infrastruktur mit militärischer
Bedeutung,und mit wie viel hauptamtlichem
PersonalwerdendieseKarteien geführt?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 12.September2003

Die Einstufung der Objekteder zivilen Infrastruktur mit militärischer
Bedeutung(ZM-Objekte) erfolgt gemäûNATO-Kriter ien in folgende
3 Kategorien:

Kategorie1 (Schlüsselobjekte)
Objekte,derenAusfall oder schwereBeschädigung eineBeeinträchti-
gung des Verteidigungspotenzials zur Folge haben könnten, weil
gleichwertigerErsatzfehlt.

Kategorie2
Objekte, deren Güter oder Funktionen keine Einstufung in Katego-
rie 1 rechtfertigen,derenBedeutungjedocheinenSchutzerforderlich
machen.

Kategorie3
Objekte,derenGüter oderFunktionenin ihrer Bedeutungim Frieden
nicht oder nur schwerbewertetwerdenkönnen,eine Erfassungaber
erforderlichmachen.

Mit der Führung der Objektschutzkarteien sind in den vier Wehr-
bereichskommandos(WBK) und 28 Verteidigungsbezirkskommandos
(VBK, einschl.Standortkommando Berlin) abhängigvom jeweiligen
Arbeitsaufkommeninsgesamtca.60Personenbefasst.
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87. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(Saalstadt)
(CDU/CSU)

Wie viel militärischesPersonalwelcherTrup-
penteile hat die Bundesregierung im Bedarfs-
falle zum Schutz der von ihr in den Objekt-
schutzkarteiender territorialen Kommando-
behördengeführtenObjekte der zivilen Infra-
struktur mit militärischer Bedeutungvorgese-
hen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 12.September2003

Im Frieden werdengesondertemilitärische Kräfte zum Schutzziviler
Objektevon militärischer Bedeutungnicht vorgehalten.Der Schutzzi-
viler Objektevor terroristischenund asymmetrischen Bedrohungenist
gemäûGrundgesetzeineAufgabeder Polizei.Für denbisherzugrun-
degelegtenFall der herkömmlichenLandes-und Bündnisverteidigung
sind in der derzeitigenStruktur noch ca. 25000 V-Dienstposten in
47nichtaktiven Heimatschutzbataillonen ausgeplant,unter anderem
für AufgabendesObjektschutzes.

88. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(Saalstadt)
(CDU/CSU)

Welche Werbemittel hat die bundeseigene
Gesellschaftfür Entwicklung, Betrieb und Be-
schaffung(G.E.B.B.) seit ihrer Gründung be-
schafft,und welcheFinanzmittelwurdendafür
aufgewendet?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 10.September2003

Bei Werbemitteln ist zu unterscheidenzwischenWerbegeschenken,
geringwertigenArtikeln mit Werbecharakter zur Verteilung bei Mes-
senund anderenöffentlichenVeranstaltungensowieBüroverbrauchs-
material mit Firmenaufdruck. Die Gesellschaftfür Entwicklung, Be-
trieb und Beschaffung(g.e.b.b.)hat für Werbemittel seit ihrer Grün-
dungim August2002Finanzmittelin folgenderHöhe aufgewendet:

Werbegeschenke im engeren Sinne hat die g.e.b.b. für insgesamt
4654,57Euro beschafftund auseigenenProvisionserlösenfinanziert.
Ihre Weitergabebedarfder Zustimmung desGeschäftsführers. Mitar-
beiternist zudemder kostendeckendeErwerb dieserWerbegeschenke
möglich;die dabeizu erwartendeNachfragewird mit ca. 50%veran-
schlagt.Entsprechend beläuft sich der Nettoaufwand für Werbege-
schenkeauf rd. 2300Euro.

Bei den geringwertigenArtikeln (Mützen, Schlüsselbänder etc.) für
MessenoderandereöffentlicheVeranstaltungenhat die g.e.b.b.bisher
insgesamt4623,67Euro aufgewendet.

Für Büroverbrauchsmaterialienmit g.e.b.b.-Logo± vor allemSchreib-
blöckeund Kugelschreiber±, die im Rahmender professionellenVor-
bereitungvon Besprechungen/Veranstaltungen bereitgestelltwerden,
hat die g.e.b.b.insgesamt9871,18Euro aufgewendet.
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89. Abgeordnete
Anita
Schäfer
(Saalstadt)
(CDU/CSU)

Welche Objekte der zivilen Infrastruktur mit
militärischer Bedeutung im Landkreis Süd-
westpfalzwerdenin den Objektschutzkarteien
der territorialen Kommandobehördengeführt,
und auf welchemBearbeitungsstand befinden
sichdieseUnterlagen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs Walter Kolbow
vom 10.September2003

Im LandkreisSüdwestpfalzwerdenderzeit15 Objekteder zivilen In-
frastruktur mit militärischer Bedeutung(ZM-Objekte) geführt. Dies
sind ein Flugplatz, ein Bahnhof, eine Eisenbahnbrücke,zwei Auto-
bahnbrücken,drei Straûenbrücken und siebenTunnel. Alle Objekte
sindder Kategorie3 (Objekte,derenGüter oderFunktion in ihrer Be-
deutungim Frieden nicht oder nur schwerbewertetwerdenkönnen,
eine Erfassungaber erforderlich machen) zugeordnet und wurden
letztmaligim November2002überprüft und bewertet.

90. Abgeordneter
Thomas
Silberhorn
(CDU/CSU)

In welcherHöhe stehendie vom Parlamentari-
schenStaatssekretärbeim Bundesminister der
Verteidigung,Walter Kolbow, in der per Tele-
fax vom 13.August 2003 übermittelten Ant-
wort auf meine schriftliche Frage 73 in Bun-
destagsdrucksache 15/1513 zugesagten Mittel
ausder Gemeinschaftsaufgabe¹Verbesserung
der regionalenWirtschaftsstrukturª zur Bewäl-
tigungder Konversionzur Verfügung,und wie
lange ist hinsichtlich der angekündigten Strei-
chungdieserMittel noch mit einer Förderung
zu rechnen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 17.September2003

Im Jahr 2003 stehenden neuenBundesländern im Rahmender Ge-
meinschaftsaufgabe ¹Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
turª Barmittel in Höhe von 801,5Mio. Euro und ein Bewilligungsrah-
men für Verpflichtungsermächtigungenin Höhe von 700Mio. Euro
zur Verfügung.

Den altenBundesländernstehenim Jahr 2003Barmittel in Höhe von
132,992Mio. Euro und ein Bewilligungsrahmenfür Verpflichtungser-
mächtigungen in Höhe von 135,231Mio. Euro zur Verfügung.

Inwieweit mit diesenMitteln Vorhaben im Zusammenhang mit der
Bewältigung von Konversionsfolgen gefördert werden, entscheiden
die Länder.

Ab dem Jahr 2004 sollen den alten Bundesländernim Rahmender
Gemeinschaftsaufgabe ¹Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
strukturª Haushaltsmittel nur nochzur Erfüllung von Verpflichtungen
ausdenVorjahrenzur Verfügunggestelltwerden.
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91. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Wie wird sich aus Sicht der Bundesregierung
in den kommenden10 Jahren der Auftrags-
eingang durch Bestellungenvon Seiten der
Bundeswehrbei in Deutschlandbeheimateten
Rüstungsbetrieben entwickeln, insbesondere
vor dem Hintergrund der von Seitender Bun-
desregierung geplanten¾nderungendes Au-
ûenwirtschaftsgesetzesmit einem beabsichtig-
ten Vetorechtder deutschenBundesregierung
gegeneinenVerkauf von deutschenRüstungs-
firmen anausländischeUnternehmen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 12.September2003

Die Gewährleistung der Sicherheit der BundesrepublikDeutschland,
einschlieûlichder militärischen Sicherheitsvorsorge, gehört zu den
KernaufgabendesStaates.Die uneingeschränkteund unkontrollierte
VeräuûerungRüstungsgüterproduzierender Unternehmen bzw. von
Anteilen daran, birgt die Gefahr, dass die Bundesregierung ihrer
Pflicht zur Sicherheitsvorsorge nicht bzw. nicht in vollem Umfang
nachkommen kann. Mit der geplanten ¾nderung des Auûenwirt-
schaftsgesetzeswird die im §7 des AWG enthaltenegesetzlicheEr-
mächtigungzur Beschränkungvon Rechtsgeschäften und Handlungen
im Auûenwirtschaftsverkehrerweitert. Die geplanteNeufassungsoll
einen Eingriff erlauben,wenn wesentlicheSicherheitsinteressender
Bundesrepublik Deutschlandgefährdetsind.

Die geplanteGesetzesänderunghat keineAuswirkungenauf die Auf-
tragsplanungen der Bundeswehr.Der Auftragseingangbei in Deutsch-
land beheimatetenRüstungsbetriebendurch Bestellungen von Seiten
der Bundeswehr ist auch künftig vom konkreten Bedarf der Streit-
kräfte und denzur VerfügungstehendenHaushaltsmittelnabhängig.

92. Abgeordneter
Johannes
Singhammer
(CDU/CSU)

Welche Perspektivenwerden sich in diesem
Zusammenhang dabei für einen Münchener
Turbinentriebwerkshersteller ergeben, insbe-
sonderebei Investitionsplanungender Bundes-
wehrbeziehungsweise der Nato?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 12.September2003

Die vorstehendenallgemeinenFeststellungenzur Auftragsplanung
geltenauch für die PerspektiveneineseinzelnenUnternehmens, wie
die desvon Ihnen erwähntenMünchenerTurbinentriebwerksherstel-
lers.Als weitereEinflussgröûe ist hier zusätzlichder Wettbewerbmit
konkurrierenden Unternehmen bei Vergabender Bundeswehrund
der NATO zu berücksichtigen.Vorhersagenüberdie langfristigeAuf-
tragsentwicklung bei Einzelunternehmensinddeshalbnicht möglich.
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93. Abgeordneter
Thomas
Strobl
(Heilbronn)
(CDU/CSU)

Wie hoch belaufensich insgesamtdie Kosten
für das Umlackieren der Flugzeugflotte der
Bundesregierung (nicht mehr ¹Luftwaffe ª),
und unter welchemHaushaltstitelist dasGeld
dafür verbucht?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 17.September2003

Die Kosten in Höhe von 179800 Euro incl. MwSt je Luftfahrzeug
sindausdemoriginärenMaterialerhaltungstitelLfz Bw (Kapitel 1419
Titel 55301)zu erwirtschaften.

94. Abgeordneter
Thomas
Strobl
(Heilbronn)
(CDU/CSU)

Auf wessenVeranlassungund mit welcherBe-
gründung ist diese Umlackierung vorgenom-
menworden?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
HansGeorg Wagner
vom 17.September2003

Luftfahrzeugeder Flugbereitschaft BMVg, die für den Transport des
Bundespräsidenten und Mitgliedern der Bundesregierung eingesetzt
werden,sind seitder Gründung diesesVerbandesmit demSchriftzug
¹Luftwaffeª gekennzeichnet. Die für repräsentative Zweckegenutzten
FlugzeugeandererNationentragenhingegenüblicherweiseeinenAuf-
druck, der der Kennzeichnung¹Bundesrepublik Deutschlandª ent-
spricht. Da es politisch richtig ist, dassdie Luftfahrzeugemit denen
dasStaatsoberhaupt, der Regierungschef und Mitglieder der Bundes-
regierungfliegen, wie die Flugzeugealler anderenNationen, mit ei-
nemrepräsentativen Schriftzugversehensind,war eineUmlackierung
zu veranlassen.

SowurdeEndeletztenJahreseineBewertungder Möglichkeiteneiner
¾nderungder BeschriftungsowieeineunverbindlicheSchätzungmög-
licher Umrüstkostenangewiesen.Im Interesseeiner raschenund wirt-
schaftlichenUmsetzungwurdeentschieden, die Neubeschriftungwäh-
rend der nächstengeplantenLiegezeit bei der Industrie ± der so
genannten60-Monatskontrolle± durchführenzu lassen.

Die Firma LufhansaTechnik AG (LHT) wurde durch dasBWB be-
auftragt,die Lackierungder Airbus-Luftfahrzeugevorzunehmen.Das
ersteLuftfahrzeugist nachAbschlussdieserMaûnahmebereitswieder
im Einsatz, das zweite Luftfahrzeug wird im kommendenJahr um-
lackiert.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

95. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

In wie vielen Fällen und in welcherHöhe ha-
ben die Bundesländergemäûdem Gesetzzur
Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrü-
chen in besonderenFällen seit Inkrafttreten
diesesGesetzesKosten für Schwangerschafts-
abbrüchegetragen(bitte aufgeschlüsselt nach
Ländern)?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 10.September2003

Die Angabenzu den in den einzelnenBundesländernabgerechneten
Fällenund denentstandenenKostengemäûdemGesetzzur Hilfe für
Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchenin besonderen Fällen seit
Inkrafttreten desGesetzesam 1. Januar1996 ist der nachfolgenden
Tabellezu entnehmen.Die Daten entsprechenden aktuellenLänder-
angabenund dendort vorliegendenZahlen.

Land Gesamtkostenerstattung nach § 4 des
Gesetzes zur Hilfe für Frauen bei

Schwangerschaftsabbrüchen in
besonderen Fällen

Zahl der Fälle

Baden-Württemberg
1/1996bis12/2002 27288750,55Euro 100854

Bayern
1/1996bis12/2001 19994000,00Euro 59423

Berlin
1/1996bis12/2002 23917992,00Euro 72143

Brandenburg
1/1996bis8/2003 9853551,00Euro 31880

Bremen
1/1996bis12/2002 2735528,70Euro 10597

Hamburg
1/1996bis12/2002 8300598,00Euro 311501)

Hessen
1/1996bis21.August2003 21100256,00Euro 63287

Mecklenburg-Vorpommern
1/1996bis12/2002 7437109,00Euro 23195

Niedersachsen
1/1996bis12/2002 19279071,00Euro 62285

1) Seit 2002werdendie Abrechnungsfälle(Achtung: insofernAbweichungenvon der Bundesstatistikmit konkret gezähltenSchwan-
gerschaftsabbrüchenmöglich)getrenntnachGynäkologenund Anästhesistengezählt.Dadurch ist sichergestellt,dassjederAbbruch
nur einmalin der Statistikerscheint(ausschlaggebendsinddie gynäkologischenLeistungen).Dies stellt im Vergleichzu denVorjah-
ren eineverbesserteTransparenzdar, allerdingsist die Datenlageaus2002nicht mehr vergleichbarmit denVorjahren,da dasSin-
kender Fallzahlenmit der geändertenSystematikin Verbindungsteht.
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Land Gesamtkostenerstattung nach § 4 des
Gesetzes zur Hilfe für Frauen bei

Schwangerschaftsabbrüchen in
besonderen Fällen

Zahl der Fälle

Nordrhein-Westfalen
1/1996bis12/2002 55788018,84Euro 170279

Rheinland-Pfalz
1/1996bis19.August2003 9515037,00Euro 359612)

Saarland
1/1996bis31.August2003 1919593,00Euro 7468

Sachsen
1/1996bis8/2003 15541363,70Euro

10/1997bis8/2003
415803)

Sachsen-Anhalt
1/1996bis6/2003 10339459,00Euro 36129

Schleswig-Holstein
1/1996bis29.August2003 9485134,81Euro 35398

Thüringen
1/1996bis7/2003 8036890,00Euro 29318

2) Die FallzahlenenthaltenauchFälle von FrauenausanderenBundesländern;in diesenFällen der UnzuständigkeitdesLandesfor-
dert die zuständigeLandesbehördedie Kostenerstattungbei demzuständigenBundeslandan.

3) Die Fallzahlenwurdenin der erstenZeit nicht festgehalten.Vom SächsischenLandesamtwurdenjedochab demIV. Quartal 1997
bisAugust2003insgesamt41580Fälleerfasst.DasLandesamtteilte mit, dassessichpro Jahrum ca.7000Fällehandelt.

96. Abgeordneter
Hubert
Hüppe
(CDU/CSU)

WelcheBehördensind gemäûdem Gesetzzur
Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrü-
chen in besonderenFällen in den jeweiligen
Ländernzuständig?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Christel Riemann-Hanewinckel
vom 10.September2003

FolgendeBehördensind in den jeweiligenBundesländerngemäûdem
Gesetzzur Hilfe für Frauenbei Schwangerschaftsabbrüchenin beson-
derenFällenzuständig:

Land Fachlich zuständige Behörde Erstattungsbehörde

Baden-Württemberg Sozialministerium Baden-Württemberg LandesversorgungsamtBaden-
Württemberg

Bayern BayerischesStaatsministeriumfür
Arbeit und Sozialordnung,Familie und
Frauen

BayerischesLandesamt für Versor-
gungund Familienförderung,Auûen-
stelleBayreuth

Berlin Senatsverwaltungfür Gesundheit,
Sozialesund Verbraucherschutz

BezirksamtPankow

Brandenburg Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheitund Frauen

Landesamtfür Sozialesund Versor-
gung

Bremen Der Senatorfür Arbeit, Frauen,
Gesundheit,Jugendund Soziales

Senatorfür Arbeit, Frauen,Gesund-
heit, Jugendund Soziales
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Land Fachlich zuständige Behörde Erstattungsbehörde

Hamburg Behördefür Sozialesund Familie Behördefür Sozialesund Familie ±
Amt für Sozialesund Integration

Hessen HessischesSozialministerium HessischesAmt für Versorgungund
Soziales

Mecklenburg-
Vorpommern

Sozialministerium Mecklenburg-
Vorpommern

VersorgungsamtNeubrandenburg

Niedersachsen NiedersächsischesMinisterium für
Soziales,Frauen,Familie und Gesund-
heit

NiedersächsischesLandesamtfür
ZentraleSozialeAufgaben

Nordrhein-Westfalen Ministerium für Gesundheit,Soziales,
Frauenund Familie

VersorgungsamtDortmund

Rheinland-Pfalz Ministerium für Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit

Landesamtfür Soziales,Jugendund
Versorgung

Saarland Ministerium für Frauen,Arbeit,
Gesundheitund Soziales

Landesamtfür Jugend,Sozialesund
Versorgung

Sachsen SächsischesStaatsministerium für
Soziales

SächsischesLandesamtfür Familie
und Soziales

Sachsen-Anhalt Ministerium für Arbeit, Frauen,
Gesundheitund Soziales

Landesamtfür Versorgung und
Soziales

Schleswig-Holstein Ministerium für Soziales,Gesundheit
und Verbraucherschutz

Ministerium für Soziales,Gesundheit
und Verbraucherschutz

Thüringen Ministerium für Soziales,Familie und
Gesundheit

ThüringerLandesamt für Sozialesund
Familie

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung

97. Abgeordneter
Peter
Bleser
(CDU/CSU)

In welcherHöhe wurden die Bundesmittelfür
die landwirtschaftlichen Krankenversicherun-
genseit Oktober 1998gekürzt,und wie haben
sich die Zuschüssezur Bundesknappschaftim
gleichenZeitraum entwickelt (jeweils absolut
und relativ)?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 17.September2003

Die Zuschüssean die Trägerder Krankenversicherungder Landwirte
wurden seit Oktober 1998 im Jahr 2000einmalig um 250 Mio. DM
mit Rücksichtauf die Vermögenssituationder Trägergekürzt.

Die Bundesknappschaft als Träger der knappschaftlichen Kranken-
versicherungerhält ± wie alle anderenallgemeinenKrankenkassen
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auch± keineZuschüssedesBundes.Die Mittel für die Krankenversi-
cherungwerdengemäû§220SGBV durchBeiträgeund sonstigeEin-
nahmenaufgebracht.Die Beiträgesind so zu bemessen,dasssie zu-
sammenmit den sonstigenEinnahmen die im Haushaltsplanvorgese-
henen Ausgabenund die vorgeschriebeneAuffüllung der Rücklage
decken.

98. Abgeordneter
Dr. HansGeorg
Faust
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung über unerwünschteReaktionenbzw. To-
desfällenach Schutzimpfungen vor, und wel-
cheMaûnahmenwurden ergriffen, um immer
zeitnah klären zu lassen,ob jene lediglich in
einem zeitlichen oder in einem ursächlichen
Zusammenhang mit der durchgeführten
Schutzimpfung stehen?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 5. September2003

Dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) als zuständigeBundesoberbehörde
liegendie MeldungenüberNebenwirkungen von Impfstoffen vor. Zu-
sammenfassungen zu den Nebenwirkungsprofilen wurden vom PEI
mehrfachim ¹Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesund-
heitsschutzªveröffentlicht.

Der Gesetzgeber hat mit der gesetzlichgeregeltenMeldeverpflichtung
für ¾rzteim Infektionsschutzgesetz(IfSG) der besonderenBedeutung
der Sicherheitvon Impfstoffen Rechnunggetragen. Die Verpflichtung
zur Meldung des Verdachts einer über das übliche Ausmaû einer
Impfreaktion hinausgehendengesundheitlichen Schädigung wurde in
dasIfSG aufgenommen,um die zur Klärung desFallesnotwendigen
Untersuchungen und Abwehrmaûnahmenunverzüglich einleiten zu
können. Die Meldungen sollen Grundlage für belastbareAussagen
über Häufigkeit und Ursachevon Impfkomplikationen sein. Ferner
werden die anonymisierten Daten im Rahmen der Beurteilung der
Sicherheitder Impfstoffe durchdasPEI genutzt.

Das PEI erhält darüber hinaus Meldungen über Verdachtsfällevon
Nebenwirkungen gemäû§29 Abs.1 Arzneimittelgesetz (AMG) vom
pharmazeutischenUnternehmer. Mit der Arzneimittelkommissionder
deutschen¾rzteschaftund der Arzneimittelkommissionder deutschen
Apotheker tauschtdasPEI Daten aus.Meldungen, die nachStandes-
recht beidenKommissionenmitgeteilt werden,erhält dasPEI in ano-
nymisierter Form. Im PEI werden die Einzelfallmeldungen recher-
chiert und medizinischbewertet.Die Daten werdensodannin einer
Datenbankerfasst.Ein regerAustauschbestehtmit der Arzneimittel-
kommissionder deutschen¾rzteschaft.

Ein besonderesProblem bei der Bewertungvon Meldungenvon To-
desfällennach Impfungen im Säuglingsalterist das Phänomendes
¹Plötzlichen Kindstodes(SIDS)ª. In anderenLändern durchgeführte
Studienmit unterschiedlichenImpfstoffen konntebislangkein Zusam-
menhang zwischen SIDS und Impfungen gezeigt werden. Diese
Erkenntnis über den Zusammenhang zwischenImpfung und SIDS
schlieût jedoch nicht die Analyse jeder einzelnen Meldung eines
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Todesfallesnach Impfung bzgl. eines möglichen kausalenZusam-
menhangsmit der Impfung durchdasPEI aus.

99. Abgeordneter
Dr. HansGeorg
Faust
(CDU/CSU)

Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
sind im Paul-Ehrlich-Institut als zuständiger
Bundesbehörde im BereichArzneimittelsicher-
heit und Nebenwirkungen für die Aus-und Be-
wertung von unerwünschten Reaktionenbzw.
Todesfällennach Schutzimpfungentätig, und
ist die Bundesregierung der Auffassung,dass
mit demvorhandenenPersonaleineumfassen-
de Arbeits- und Reaktionsfähigkeit des Insti-
tutsgewährleistet ist?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 5. September2003

Insgesamtsind im PEI 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Be-
reich Arzneimittelsicherheit und Nebenwirkungen für die Aus- und
Bearbeitungvon unerwünschten Reaktionenbzw. Todesfällennach
Schutzimpfungentätig. 32 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter ausden
Fachabteilungen ¹Bakteriologieª und ¹Virologieª konzentrierensich
vorwiegendauf Zulassungund Chargenprüfung sowie die Beurtei-
lung von möglichenQualitätsproblemen, währendsich 10 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Abteilung ¹Sicherheit von Arzneimit-
teln und Medizinproduktenª vorwiegend um klinischeAspekteder
Arzneimittelsicherheitkümmern.

DiesePersonalausstattung und Organisation habenbishernicht nur
die Arbeits- und Reaktionsfähigkeit des Instituts bei Arzneimittel-
risiken gewährleistet, sonderndarüberhinauseineVorreiterrolle bei
Produktenermöglicht,die zentralüberdie europäischeArzneimittel-
behörde(z.B. Hexavac, Infanrix Hexa)oder über dasVerfahrender
gegenseitigenAnerkennung(z.B. TicoVac)zugelassenwurden.

100. Abgeordneter
Dr. HansGeorg
Faust
(CDU/CSU)

Durch welche Vorgaben wird sichergestellt,
dassdie ¾rzteschaftzeitnahüber die für eine
sachgerechteAufklärung des Impflings bzw.
bei Kindern für einesachgerechte Aufklärung
der Erziehungsberechtigtenerforderlichen Da-
ten über Komplikationen von Impfstoffen in-
formiert wird?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 5. September2003

Sowohldie Gebrauchsinformation (¹Packungsbeilageª)alsauchdie
Fachinformation jedes Arzneimittels und damit auch jedes Impf-
stoffs enthalteneine Aufzählung der zum jeweiligenZeitpunkt be-
kanntenunerwünschten Arzneimittelwirkungen.Als Teil der Zulas-
sungsunterlagenwerdensowohldie Gebrauchs-alsauchdie Fachin-
formation währenddesnationalenZulassungsverfahrensauf Richtig-

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/1556± 71±



keit und Vollständigkeitvon der Zulassungsbehörde, bei Impfstoffen
also vom PEI, überprüft (§25 Arzneimittelgesetz (AMG) i. V. m.
§22 Abs.1 Nr. 8 und Abs.7 AMG i. V. m. §28 Abs.2 Nr. 2, Nr. 2a
und Nr. 3 AMG). Bei zentralen,von der EuropäischenArzneimittel-
agentur (EMEA) in London durchgeführten Verfahren wird eine
SPC(Summaryof Product Characteristics = Gebrauchsinformation)
erstellt,die alsGrundlagefür die nationalenGebrauchs-und Fachin-
formationen dient. Insoweit bilden diesenach Auffassungdes PEI
die wesentlicheGrundlage für die sachgerechteAufklärung über
Impfkomplikationen.

Soweitnach der ZulassungneueunerwünschteArzneimittelwirkun-
genbekanntwerden,sindsiein die Gebrauchs-und Fachinformation
aufzunehmen, esseidenn,sie sind so gravierendenAusmaûes,dass
dasArzneimittel fortan alsbedenklichanzusehenist. In diesemFall
würdenweitergehende Maûnahmen(sieheunten)notwendig.Soweit
der Zulassungsinhaber die Ergänzungder Gebrauchs-und Fachin-
formation nicht eigenverantwortlichdurchführt, kann siedurch Auf-
lage nach §28 Abs.2 Nr. 3 AMG von der Zulassungsbehörde ver-
pflichtend gemachtwerden.Weiterhin kann die Zulassungsbehörde,
soweit dies erforderlich ist, durch Auflage gegenüberdem Zulas-
sungsinhaber bestimmen, in welcherForm er die ¾nderungin der
Fachinformation allen oder bestimmtenFachkreisenzugänglichzu
machenhat (§11aAbs.2 Satz2 AMG). Dies kann z.B. die Aussen-
dung eines Rote-Hand-Briefes oder eine Veröffentlichung in der
Fachpressesein.

Bei zentral zugelassenen Arzneimitteln werden bisher unbekannte
unerwünschteArzneimittelwirkungen in der Pharmakovigilanz-Ar-
beitsgruppedesArzneispezialitätenausschusses(CPMP) der EMEA
bewertet.Falls keineweitergehenden Maûnahmenzu ergreifensind,
kann auch eine ¾nderung der SPC bewirkt werden (Verordnung
EWG Nr. 2309/93).

Nach §62 AMG hat dasPEI MeldungenüberunerwünschteArznei-
mittelwirkungen bzw. Meldungenüber Impfkomplikationen zu sam-
meln und zu bewerten.Führt die Bewertungnicht zu einerMaûnah-
me, z.B. weil die unerwünschteArzneimittelwirkung bereits in der
Gebrauchsinformation aufgeführt ist, folgt auch keine unmittelbare
Information der Fach-oder allgemeinenÖffentlichkeit. Das PEI be-
müht sich jedoch um summarischeDarstellungen der Nebenwir-
kungsprofilein der Fachpresse.So wurde die Auswertung der Mel-
dungen von Verdachtsfällenauf Impfkomplikationen, die im Jahr
2001auftraten,im darauffolgendenJahrveröffentlicht(s.Frage98).
Die Auswertungder Verdachtsfälleausdem Jahr 2002ist in Vorbe-
reitung.

Esbestehtnach§69 Abs.4 AMG auchdie Befugniszur öffentlichen
Warnungoder zur Warnungder Fachkreise.Ein Einwirken desPEI
auf den pharmazeutischen Unternehmer, die Fachkreise entspre-
chendzu informieren, ist hier von Bedeutungund wurdeauchschon
erfolgreichpraktiziert.

Weitreichende Maûnahmenbefugnissezur Gewährleistungder Arz-
neimittelsicherheit habennach§69 AMG im Übrigen auchdie Lan-
desbehörden.Bei gemäûder VerordnungEWG Nr. 2309/93± zen-
tral und nicht vom PEI ± zugelassenenArzneimitteln hat die Bundes-
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oberbehördeim Falle festgestellterVerstöûegegenarzneimittelrecht-
liche Vorschriften nach §69 Abs.1a AMG den Ausschussfür Arz-
neispezialitäten zu unterrichten. Das weitereVerfahren richtet sich
dannnachder genanntenVerordnung.Die ZulassungdesArzneimit-
tels betreffende Maûnahmen werden hier grundsätzlich von der
EMEA, nicht denBehördender Mitgliedstaaten, getroffen.Ein Mit-
gliedstaatkann aber, sofern eine Maûnahme zum Schutz der Ge-
sundheit dringend erforderlich ist, die Verwendungeinesvon der
EMEA zugelassenenArzneimittels in seinemHoheitsgebietausset-
zen.Er hat die Kommissionund die anderenMitgliedstaatenspäte-
stensam nächstenArbeitstagüber die Gründe dieserMaûnahmezu
unterrichten, das entsprechende Verfahren nach der Verordnung
EWG Nr. 2309/93wird sodanneingeleitet.

Beim Robert Koch-Institut ist die StändigeImpfkommission (STI-
KO) eingerichtet. Diese gibt Empfehlungenzur Durchführung von
Schutzimpfungenab. SieentwickeltauchKriterien zur Abgrenzung
einer üblichenImpfreaktion und einer über dasüblicheAusmaûei-
ner Impfreaktion hinausgehendengesundheitlichen Schädigung.Das
PEI nimmt mit beratenderStimmean den Sitzungender Impfkom-
missionteil.

101. Abgeordneter
Dr. HansGeorg
Faust
(CDU/CSU)

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung über Todesfällevon Säuglingen,die im
zeitlichen Zusammenhang mit der Verabrei-
chung einesvor knapp drei Jahrenzugelasse-
nen Sechsfachimpfstoffs für Säuglingeaufge-
tretensind,vor (bitte aufgelistetnachDeutsch-
land,Österreichund Italien), und welcheMaû-
nahmen hat die Bundesregierung eingeleitet,
damit dieseTodesfälleaufgeklärtund die ¾rz-
teschafthierüberzeitnahinformiert wurde?

Antwort desStaatssekretärs Dr. Klaus TheoSchröder
vom 5. September2003

Dem PEI wurdenseitder Zulassungbiszum15.Juni 2003insgesamt
sechzehnTodesfälle berichtet, die in einem zeitlichen Zusammen-
hangmit der Gabe eineshexavalenten Impfstoffes nach dessenZu-
lassungaufgetretensind. Der Abstand von der Impfung variierte
zwischen4 Stunden und 38 Tagen. Die Meldungen stammenaus
Deutschland(13), Österreich(1) und Südafrika (2). Vierzehn Mel-
dungen erfolgten spontan,zwei Meldungen im Rahmen klinischer
Studien.Fünf Fälle,bei denender Tod desImpflings innerhalbeines
Tagesnachder Impfung eintrat und bei denenauf Grund desAlters
desKindes und/oder desmakroskopischenHirnbefundes nicht un-
mittelbar die Diagnose¹Plötzlicher Kindstodª gestelltwurde, wur-
den alsein Signalaufgefasst,daseineintensiveBefassungauf natio-
naler und europäischerEbene auslöste.Der CPMP konnte weder
ein spezifischesSyndrom noch einen pathognomonischen Befund
identifizieren,der eineunerwünschte Wirkung der Impfung darstel-
len könnte. Er kam daherzu dem Schluss,dasssich eine¾nderung
der bisherigenNutzen-Risiko-Bewertungnicht ergibt. Die Diskussi-
on dieserfünf Fälle in der Fachpresseund in denMedien führte den-
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noch zu einer Verunsicherungvon ¾rzten und Eltern in Deutsch-
land.

Im Einzelnenhat die zuständigeBundesoberbehörde, das PEI, fol-
gendeMaûnahmeneingeleitet:

± PEI informiert die EuropäischeArzneimittelagentur EMEA in
London über die Todesfälleund bittet um eingehendeUntersu-
chungeinesmöglicherweisekausalenZusammenhangssowieeine
erneuteRisiko-Nutzen-Abwägungfür die Anwendungvon hexava-
lentenImpfstoffen,

± Expertengespräch bei der EMEA zu hexavalenten Impfstoffen,
Teilnehmer: unabhängige europäische,auch deutscheExperten
(Pädiater, Neuropädiater, Pathologen,Gerichtsmediziner),PEI,

± BeschlussdesCPMP, dassSechsfachimpfstoffeweiterhin empfoh-
lenwerden,

± Information auf der Homepage des PEI über den EMEA-Be-
schluss,

± Information der Länder im Rahmeneiner Stufenplan-Routinesit-
zung,

± Information des UAW-Ausschussesder Arzneimittelkommission
der deutschen¾rzteschaft(UAW: Unerwünschte Arzneimittelwir-
kung),

± Zeitschrift ¹Kinder- und Jugendarztª veröffentlicht den Artikel:
¹Todesfälle in zeitlichemZusammenhangmit Sechsfachimpfungª
von Autoren desPEI,

± Information der Länderministerien sowie der Arzneimittelkom-
missionder deutschen¾rzteschaftund der Apothekerüberdie Pu-
blikation desPEI auf der Homepage,

± Einstellen der Publikation ¹Todesfälle in zeitlichem Zusammen-
hangmit Sechsfachimpfstoffª vom 1. Juli 2003in den DocCheck-
Bereichder HomepagedesPEI,

± Beauftragung externer Experten (Universität München) mit der
ErstellungeinesepidemiologischenGutachtenszur Frage der zu-
fälligen Assoziationvon SIDS im erstenund zweitenLebensjahr
mit Sechsfachimpfungen in engemzeitlichenAbstand durch das
PEI. (Ergebnisbericht wird im Oktober2003erwartet).

102. Abgeordneter
Axel E.
Fischer
(Karlsruhe-Land)
(CDU/CSU)

Kann die Bundesregierung Ergebnisseeiner
aktuellenVerbraucheranalyse der VerlageAxel
Springer und Bauer bestätigen,wonach der
Anteil der Haushalte,deren frei verfügbares
Einkommen unter 100Euro im Monat liegt,
innerhalb der letztenzwei Jahrevon 37% auf
43% gestiegen ist (Bild vom 9. September
2003,S.2), und welcheMaûnahmenwird die
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Bundesregierung ergreifen, um den finanziel-
len Spielraumder Bevölkerungzukünftig wie-
der zu erweitern?

Antwort desStaatssekretärs Heinrich Tiemann
vom 16.September2003

Die zitierte Verbraucheranalyse 2003 ist eine private Marktfor-
schungsstudie,die nach Angaben der Auftraggeber als Grundlage
zur Durchführung der Werbekampagnenvon Unternehmenkonzi-
piert ist. Dabei wird ermittelt, ob nach Bestreitungder Kosten für
die Lebenshaltung, die je nach individueller Entscheidungbei gege-
benemEinkommenmehr oder wenigeraufwändigseinkann, Mittel
verbleiben,die zum Erwerb von ¹Markenwareª zur freien Verfü-
gungstehen.

Die Bundesregierungstützt sich dagegenzur Einschätzung der Ein-
kommensentwicklung auf Ergebnisseder amtlichenStatistikund be-
trachtetdasgesamteNettoeinkommen,dasdenHaushaltenfür Kon-
sum und Ersparniszur Verfügungsteht.Die Ergebnisseder Studie
könnenvon ihr alsowederbestätigtnochverworfenwerden.

Die Bundesregierung verbessertdie Einkommenssituation der Haus-
halte seit 1998 nachhaltig mit massivenSteuerentlastungen und
mehrfachenErhöhungen des Kindergelds. Im Zentrum steht die
Steuerreform2000,derendritte Stufe auf 2004vorgezogenwerden
soll. Per Saldoentlastenalle Reformmaûnahmen die Wirtschaft und
die privaten Haushalteim Jahr 2004,verglichenmit 1998,um über
50Mrd. Euro.

Mit der Einführung einesKinderzuschlagesim RahmendesVierten
Gesetzesfür moderneDienstleistungen am Arbeitsmarkt wird ver-
hindert, dassFamilien allein wegenihrer Kinder auf Arbeitslosen-
geldII oder Sozialgeldangewiesensind. Der Kinderzuschlag unter-
stützt Eltern, ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeitselbstzu
verdienen.

Ein neuerSteuerfreibetragin Höhe von 1300 Euro pro Jahr soll ab
2004haushaltsbedingteMehrbelastungendauerhaftberücksichtigen,
die tatsächlichAlleinerziehende gegenüberPaarfamilienhaben.

103. Abgeordnete
Gerlinde
Kaupa
(CDU/CSU)

Wie viele Patienten werden in Deutschland
nach Kenntnis der Bundesregierung mit wel-
chen psychopharmakologischen Wirkstoffen
behandelt?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 12.September2003

Zur Anzahl der in Deutschlandmit Psychopharmakabehandelten
Patienten liegen der Bundesregierung keine Angaben vor. Jedoch
lassensichdem ¹Arzneiverordnungs-Report2002ª, der dasGesche-
henbei dengesetzlichenKrankenkassenwiedergibt,die verordneten
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definiertenTagesdosen(DDD) verschiedenerPsychopharmakaent-
nehmen.Danachwurdenim Jahr 2001475Millionen DDD Antide-
pressiva,237Millionen DDD Neuroleptikaund 178Millionen Tran-
quillantienverordnet.

Detailliertere Aufstellungenzur Verordnung von Psychopharmaka,
auchbezogenauf Patienten,sind ausden Daten desBundesgesund-
heits-SurveydesRobert Koch-Instituts zu entnehmen. Mit einerVer-
öffentlichung der Erstauswertung ist noch in diesemJahr zu rech-
nen.

104. Abgeordnete
Gerlinde
Kaupa
(CDU/CSU)

Wie teilt sich die Medikamentierung mit die-
sen pharmakologischen Wirkstoffen auf die
Altersgruppen von 0 bis 20 Jahren und von
21bis 60 auf, und wie hat sich diesbezüglich
die Anzahl der pharmakologischen Verabrei-
chungenin den vergangenenfünf Jahrenent-
wickelt?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 12.September2003

Zur Verordnungshäufigkeit bezogenauf Altersgruppenim Jahr2001
gibt der ¹Arzneiverordnungs-Report2002ª für 0 bis 19 Jahre 6,4
Millionen DDD an, für 20 bis 59 Jahre109,8Millionen DDD. Hin-
sichtlich der Gesamtzahlenberichtet der ¹Arzneiverordnungs-Re-
port 2002ª über folgendeEntwicklung in denvergangenenfünf Jah-
ren:

Jahr Antidepressiva
(Mio. DDD)

Neuroleptika
(Mio. DDD)

Tranquillantien
(Mio. DDD)

1997 323 245 217

1998 343 234 214

1999 385 238 202

2000 419 231 182

2001 475 237 178

105. Abgeordnete
Gerlinde
Kaupa
(CDU/CSU)

Wie vielePatientendavonwerdenin geschlos-
senenAbteilungender Krankenhäuser behan-
delt, und wie langedauert nach Kenntnis der
Bundesregierung eine durchschnittliche The-
rapie mit psychopharmakologischenWirkstof-
fen?
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Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 12.September2003

Über die Zahl der Patienten,die in geschlossenenAbteilungender
Krankenhäuser mit Psychopharmaka behandeltwerden, liegen der
Bundesregierung keine Angaben vor. Die Behandlungsdauer mit
Psychopharmakakann stark variieren, in ersterLinie abhängigvon
der Art der psychischenErkrankung und von den eingesetztenArz-
neimitteln.Der Bundesregierung liegenauchzu einzelnenArzneimit-
teln oder Krankheiten keineAngabenzur durchschnittlichen Thera-
piedauervor.

106. Abgeordnete
Gerlinde
Kaupa
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung Maûnahmen zu er-
greifen, die ein Verbot von psychopharma-
kologischenWirkstoffen zur Folgehabenbzw.
derenVerabreichung einschränken?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 12.September2003

Die Bundesregierung plant keineweiterenMaûnahmen,die ein Ver-
bot psychopharmakologischerArzneimittel zur Folgehaben.Dessen
ungeachtetkann es notwendigwerden,Maûnahmenzur Verhinde-
rung vermeidbarerArzneimittelrisikenzu prüfen,z.B. ob eine¾nde-
rung im Bereichder Vertriebswegefür bestimmteArzneimittel ange-
zeigtist.

107. Abgeordnete
Hildegard
Müller
(CDU/CSU)

Teilt die Bundesregierung in diesemZusam-
menhangdie Bewertungdes Präsidentendes
Marburger Bundes, Frank Ulrich Mont-
gomery (gegenüber der Deutschen Presse-
agentur ± dpa-Meldung vom 9. September
2003, gesendet10.15Uhr), wonach für den
Fall der Bewertungder Bereitschaftszeitvon
Krankenhaus-¾rztenalsArbeitszeitein zusätz-
licher Personalaufwand von rund 15000
zusätzlichenMedizinern in deutschenHospi-
tälern bestehtund entsprechend das gesamte
Klinikbudget um rund 1 Mrd. Euro erhöht
werden muss,und wenn ja, wie könnte eine
mögliche Finanzierung dieses zusätzlichen
Personalaufwandesim Rahmender Kranken-
haus-Finanzierungaussehen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Marion Caspers-Merk
vom 16.September2003

Eine konkrete Abschätzungdeszusätzlichenpersonellenund finan-
ziellenBedarfsder Überführungvon Bereitschaftsdienstzeitenin Ar-
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beitszeitist derzeitnicht möglich.So habenbeispielsweise die Deut-
sche Krankenhausgesellschaft und die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaftunterschiedliche Berechnungenveröffentlicht.Valide Be-
rechnungenwerden u.a. dadurch erschwert,dassdie organisatori-
schen und strukturellen Voraussetzungen in den Krankenhäusern
sehrunterschiedlichsind.Auch zeigenBeispielebereitserfolgterAn-
passungen,dassdie derzeitfür BereitschaftsdiensteeingesetztenMit-
tel in Verbindungmit innerbetrieblichenNeuorganisationenzu einer
deutlichenBegrenzungdesfinanziellenMehrbedarfs führenkönnen.

Das Bundesministerium für Gesundheitund SozialeSicherunghat
die DeutscheKrankenhausgesellschaftmit der Durchführung einer
Studie beauftragt,bei der der strukturelle und finanzielleAufwand
EuGH-konformer Arbeitszeitmodellebei ihrer Einführung bewertet
wird. Diese Untersuchunghat auch der Marburger Bund im Rah-
men der von Bundesministerin Ulla Schmidt initiierten Arbeitszeit-
gipfel befürwortet.

Um die Krankenhäuserbei der Einführung modernerArbeitszeitmo-
delle zu unterstützen, wurden bereitsmit dem Fallpauschalengesetz
zusätzlicheFinanzmittel zur Verfügung gestellt:100 Mio. Euro in
2003,die um weitere100Mio. Euro in 2004aufgestocktwerden.Mit
dem Entwurf einesGesetzeszur Modernisierung der gesetzlichen
Krankenversicherung(GKV-Modernisierungsgesetz-GMG) wird die
jährliche Aufstockung um 100 Mio. Euro bis 2009 fortgesetzt.Ab
demJahr2009stehensomit jedesJahr700Mio. Euro zusätzlichund
zweckgebunden für die Verbesserung der Arbeitszeitbedingungen
zur Verfügung.Berücksichtigtmandie derzeitigenZahlungenfür Be-
reitschaftsdiensteund Überstunden,entstehtfür die Einstellungeines
Arztesodereiner¾rztin einezusätzlicheBelastungvon durchschnitt-
lich rund 20000 Euro. Dabei ist zu berücksichtigen,dassdurch den
zusätzlicheingestelltenArzt oder die ¾rztin die finanziellenAufwen-
dungenfür Überstundenund Bereitschaftsdienstedesgesamtenärzt-
lichenTeamsin einerAbteilung reduziertwerden.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen

108. Abgeordnete
Veronika
Bellmann
(CDU/CSU)

Ist esrichtig, dasseineFinanzierung der Orts-
umgehungFlöha (BundesstraûenB 173/B180)
über den Fluthilfefonds nicht möglich ist, und
wenn ja, wann kann die Bundesregierung eine
verbindliche Aussagebezüglichder Finanzie-
rung der bereits fertig geplantenund in den
Vordringlichen Bedarf desBundesverkehrswe-
geplansaufgenommenen Ortsumgehungtref-
fen?
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Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 11.September2003

Die Finanzierung der OrtsumgehungFlöha im Zugeder Bundesstra-
ûeB 173ausdemAufbauhilfefondsist derzeitnochoffen. Durch das
Gesetzzur ¾nderungdes Gemeindefinanzreformgesetzesund des
Aufbauhilfefondsgesetzesvom 17.Juni 2003,demauchder Freistaat
Sachsenzugestimmthat, verringertesichdasFondsvolumen von rd.
7,3Mrd. Euro auf rd. 6,5Mrd. Euro. DieseAbsenkungerfolgtebei
denProgrammender Infrastruktur desBundes,sodassfür denBun-
desfernstraûenbereichvon ursprünglich200 Mio. Euro derzeit nur
noch70Mio. Euro verbleiben,die inzwischenvollständigdenbetrof-
fenenLändern zugewiesenwurden. Inwieweit die Möglichkeit einer
Umschichtung innerhalbdesAufbauhilfefondsbesteht,kann zurzeit
noch nicht abgeschätzt werden. Unabhängig davon muss für die
MaûnahmedasBaurechtvorliegen(AbschlussdesPlanfeststellungs-
verfahrens unter günstigsten Voraussetzungen frühestens Ende
2004/Anfang2005).Bei VorliegendesBaurechteswird die Maûnah-
me in Abstimmung mit dem FreistaatSachsenin dasBau-und Fi-
nanzierungsprogramm eingeplant und muss dann bei fehlenden
Fondsmitteln im Rahmendesdem Land Sachsenausdem Bundes-
fernstraûenhaushaltzur VerfügunggestelltenLandesanteil finanziert
werden.

109. Abgeordneter
Peter H.
Carstensen
(Nordstrand)
(CDU/CSU)

Welche geplanten Vorhaben im Bundesfern-
straûenbauwerdendurch die geplanteAnmel-
dung von FFH-Gebieten (FFH: Flora-Fauna-
Habitat) erfasst?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Achim Groûmann
vom 11.September2003

Im Zuge der ErarbeitungdesBundesverkehrswegeplanes2003wur-
den alle Vorhaben desNeu- und Ausbausund der Erweiterung von
Bundesfernstraûen, bei denen nach einer Voruntersuchung durch
das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit naturschutzfachlicher
Konflikthäufung zu rechnen war, einer Umweltrisikoeinschätzung
einschlieûlich einer FFH-Verträglichkeitseinschätzungunterzogen.
Den Einschätzungenim Zuge der Überarbeitung des Bundes-
verkehrswegeplans 1992 wurden in der Regel die bis Mitte 2001
bekanntenFFH-Gebiete zugrundegelegt.

Rund 330der ¹auffälligª gewordenenProjekte wurdenmit denLän-
dern und demBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit sowiedemBfN gesonderterörtert, wobeinur ein Teil
dieserProjekteeineFFH-Betroffenheitaufwies.Da der FFH-Melde-
prozessan die EU-Kommission durch die Länder nicht abgeschlos-
senist, kann derzeitkeineabschlieûende Aussagegetroffenwerden,
welchegeplantenBundesfernstraûenmaûnahmenzukünftig von ent-
sprechendenGebietenbetroffenseinkönnten.
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110. Abgeordneter
Thomas
Dörflinger
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierungder Beschlussdes
Kantonsparlaments des Kantons Zürich
(Schweiz)bekannt,der das Einrichten des so
genannten gekröpften Nordanflugs auf den
FlughafenZürich-Kloten fordert?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 11.September2003

Ja.

111. Abgeordneter
Thomas
Dörflinger
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die Einrich-
tung dessogenanntengekröpftenNordanflugs
auf denFlughafenZürich-Kloten insbesondere
hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die an-
grenzendedeutscheTourismusregion?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 11.September2003

Der so genanntegekröpfte Nordanflug entspricht nicht den Stan-
dardsund Planungskriterien der Internationalen Zivilluftfahr torgani-
sationICAO. Mit der EinrichtungeinessolchenAnflugverfahrensist
dahernicht zu rechnen.

112. Abgeordneter
Thomas
Dörflinger
(CDU/CSU)

Hat die Bundesregierung ihre Position zum
¹gekröpften Nordanflugª der schweizerBun-
desregierung mitgeteilt, und wenn ja, in wel-
cherForm?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 11.September2003

Die Frage ist zwischendem Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen und dem SchweizerBundesamtfür Zivilluft-
fahrt erörtert worden.Auch dasBundesamtfür Zivilluftfahr t hält ein
solchesAnflugverfahrenfür nicht genehmigungsfähig.

113. Abgeordneter
Albrecht
Feibel
(CDU/CSU)

Hat die DeutscheBahnAG nachKenntnis der
Bundesregierung an den in diesemJahr entlas-
senenehemaligenPersonenverkehrs-Chef,den
ehemaligenMarketing-Chef und die ebenfalls
entlasseneInitiatorin des PreissystemsAbfin-
dungszahlungengeleistet,und, wenn ja, wie
hochwarendieseZahlungen(vgl. DIE WELT
vom 3. Juli 2003, Artikel ¹Die Geschassten
hadernmit ihrem Schicksalª)?
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Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Angelika Mertens
vom 4. September2003

Die Bundesregierungsieht sich nicht in der Lage, Auskünfte über
Sachverhalte zu geben,die der Vertraulichkeit im Sinne von §116
i. V. m. §93Abs.1 Satz2 Aktiengesetz unterliegen.

114. Abgeordneter
Rainer
Funke
(FDP)

WelcheMittel wurdenseit 1999für die Lärm-
sanierungan Bahngleisstreckenim Allgemei-
nen und der Güterumgehungsbahnsowieden
übrigenBahngleisstreckenin Hamburg im Be-
sonderen zur Vermeidung von gesundheit-
lichen Beeinträchtigungender Streckenanwoh-
ner bereitgestellt,und wie viele dieser Mittel
wurdenwirklich in deneinzelnenJahrenabge-
rufen?

115. Abgeordneter
Rainer
Funke
(FDP)

Wo wurden im vergangenenJahr die nach
Streckenlängen gröûtenLärmsanierungenvor-
genommen,und welcheLärmsanierungenste-
henmomentaninsbesondere für Hamburg mit
welcherPrioritätsstufe auf der entsprechenden
Dringlichkeitsliste?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Angelika Mertens
vom 9. September2003

Seit 1999stellt die Bundesregierung jährlich rund 51Mio. Euro für
die Lärmsanierung an Schienenwegen zur Verfügung. Hinsichtlich
desAbrufs der Mittel bis zum Jahr 2001 aus dem Bundeshaushalt
durchdie DeutscheBahnAG (DB AG) verweiseich auf die Antwort
der Bundesregierung vom 10.Juli 2002auf die Groûe Anfrage der
Fraktion der CDU/CSU auf Bundestagsdrucksache 14/9767. Im
Jahr2002hat die DB AG rund 41Mio. Euro abgerufen.

Im Jahr 2002hat die DB AG die Lärmsanierungsmaûnahmen vor-
dringlich an Streckenabschnitten durchgeführt,an denendie Lärm-
sanierungsgrenzwerte nachtsum 10dB(A) und mehr überschritten
werden.Umfangreicheaktive und passiveSchallschutzmaûnahmen
wurden z.B. im hoch belastetenMittelrheintal und im Bereichder
durchgehendzweigleisigenGüterumgehungsbahnin Hannover um-
gesetzt.

In Hamburg sind beginnendmit diesemJahr passiveSchallschutz-
maûnahmenim Lärmsanierungsabschnittin Hamburg-Dammtor so-
wie Schienenschmiereinrichtungenzur Verringerung von Quietsch-
geräuschenin Kurven im Bau.Für diesesJahr ist mit einemBaumit-
teleinsatzvon rund 500000Euro zu rechnen.Für die Folgejahrebe-
reitet die DB Projekt Bau GmbH weitereMaûnahmenin Hamburg
vor.
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Zusätzlichzu denStreckenabschnitten der im Jahr2002fortgeschrie-
benenDringlichkeitsliste,die bereitsmit Schreibenvom 16.August
2002allenAbgeordnetendesDeutschenBundestagesübersandtwur-
de, konnte Anfang 2003die Güterumgehungsbahnin Hamburg von
Eidelstedtbis Eilbeck Ost (StreckenNr. 1234, km 1,8 bis 15,3) als
zusätzlicherAbschnitt in die Dringlichkeitsliste aufgenommenwer-
den. Dies ist in der 30.Sitzung des Deutschen Bundestages am
12.März 2003 bereits erörtert worden (Plenarprotokoll 15/30,
S.2279ff.). Damit kann die DB AG dort Lärmsanierungsmaûnah-
menplanenund durchführen.Es liegt in ihrem Ermessen, die Lärm-
sanierungs-und Lärmvorsorgemaûnahmenan der Güterumgehungs-
bahnzeitlichund inhaltlich zu koordinieren.

116. Abgeordneter
Rainer
Funke
(FDP)

Gibt es Überlegungen der Deutschen Bahn
AG und der Bundesregierung, dort, wo derzeit
in Hamburg keine Lärmsanierungsmaûnah-
menvorgesehensind,die Bürgeraberdennoch
von Lärm durch Bahnstrecken betroffen sind,
entsprechende Maûnahmen zu ergreifen, um
die Belastungder Bürger zu minimieren, und
welcheMaûnahmenkommenim Rahmender
Lärmsanierung in Betracht?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Angelika Mertens
vom 9. September2003

Die DB Netz AG wird dem Bundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesenbis EndediesesJahreseineGesamtkonzeption
für den Lärmsanierungsbedarfan Schienenwegen der Eisenbahnen
desBundesvorlegen,die Grundlage für eine BestimmungdesGe-
samtumfangsnotwendiger Maûnahmen und der Prioritäten sein
wird.

117. Abgeordneter
Helmut
Heiderich
(CDU/CSU)

Zu welchemZeitpunkt beabsichtigtdie Bun-
desregierung, eine Sammelfinanzierungsver-
einbarungmit der DeutschenBahn AG über
die Modernisierung der Zugbildungsanlagen
im Frachtverkehr in Deutschlandabzuschlie-
ûen, und über welchen Zeitraum wird sich
dieseVereinbarungerstrecken?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Angelika Mertens
vom 16.September2003

Derzeit erfolgen zwischen dem Bundesministerium für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen und der DeutschenBahn AG Abstim-
mungen zur Prioritätenreihung der Schienenwegeinvestitionen für
die nächstenJahre.Dabei habensich die Bundesregierung und die
DB Netz AG darauf verständigt,unter anderemdie Finanzierung
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des Vorhabens ¹Modernisierung Zugbildungsanlagen, 2. Realisie-
rungsstufeªvorrangigzu sichern.

Ein konkreterZeitpunkt für denAbschlussder entsprechendenSam-
melfinanzierungsvereinbarungsowie Einzelheitender Laufzeit der
Vereinbarungkönnen derzeit noch nicht genanntwerden.Auf die
Antwort zu Frage118wird verwiesen.

118. Abgeordneter
Helmut
Heiderich
(CDU/CSU)

Mit welchemfinanziellenUmfang pro Jahrbe-
absichtigtdie Bundesregierung dieseFinanzie-
rungsvereinbarung abzuschlieûen,und in wel-
cher Weisewird sieeineRangfolgeder in die-
serZeit anstehendenProjektevornehmen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Angelika Mertens
vom 16.September2003

Als Vorhabenträger obliegt esder DB Netz AG, den Zeitraum für
die Realisierungder jeweiligenFinanzierungsvereinbarungzu defi-
nieren;der Finanzbedarf in den einzelnenJahrenresultiert ausdem
von der DB Netz AG geplantenBauablauf.Insofern könnendiesbe-
züglicheAussagenseitensder BundesregierungerstnachVorlageei-
nes Antrages auf Abschlussder entsprechendenFinanzierungsver-
einbarunggetroffenwerden.

Die Entscheidungüberdie Rangfolgeder zur Realisierunganstehen-
den Projekte trifft die DB Netz AG unter betriebswirtschaftlichen
Aspekten in eigenunternehmerischer Verantwortung. Die Bundes-
regierungnimmt hieraufkeinenEinfluss.

119. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Wie bewertetdie Bundesregierungdie von der
EU-Kommission geforderte Unterschutzstel-
lung von Flächenim bzw.am Rhein unter das
FFH-Regime im Hinblick auf Unterhaltungs-
und Ausbauziele?

120. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Wie bewertetdie Bundesregierungdie von der
EU-Kommission geforderte Unterschutzstel-
lung von Flächenim bzw.am Rhein unter das
FFH-Regime unter Berücksichtigung des
Weiûbuchs zur europäischenVerkehrspolitik
bis 2010,sowieden Bestimmungender Mann-
heimerAkte?
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Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 11.September2003

Die Nutzung der BundeswasserstraûeRhein wird durch eineUnter-
schutzstellung von Flächen im bzw. am Rhein unter das FFH-Re-
gime(FFH: Flora-Fauna-Habitat) nicht eingeschränkt.

Nutzungen,die vor demAblauf der rechtlichenUmsetzungsfrist der
FFH-Richtlinie rechtmäûig ausgeübtwurden, genieûenBestands-
schutz.Hierzu gehörendie Maûnahmenzur Sicherstellungder Funk-
tion alsBundeswasserstraûe.Die Bundesregierung wertetdahereine
solcheUnterschutzstellungvon Flächenim bzw.am Rhein unter das
FFH-Regime als nicht problematisch, wenn dieser Bestandsschutz
auch in der praktischenUmsetzunggewährleistet ist. Ausbauvorha-
ben können die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung
erfordern.

Die Mannheimer Akte von 1868 und die 1963 in Straûburgunter-
zeichneterevidierteRheinschifffahrtsaktegarantiertdie Freiheit der
Schifffahrt auf dem Rhein und verpflichtet die Unterzeichner zur
dauerhaften Gewährleistung der verkehrlichen Nutzungen am
Rhein, u.a. zur InstandhaltungdesStroms.Unterstützendin diesem
Sinneist dasWeiûbuchzur europäischenVerkehrspolitik mit zentra-
len Aussagenzur Erhöhungder Verkehrssicherheitund Verlagerung
desModal Splits zu GunstenumweltfreundlicherVerkehrsträger zu
sehen.

121. Abgeordneter
Eckart
von Klaeden
(CDU/CSU)

Stehtdie Bundesregierung weiterzu ihrer Aus-
sage, die Infrastrukturmaûnahme Ortsumge-
hung Himmelsthür habe¹erste Prioritätª (vgl.
HildesheimerAllgemeineZeitung vom 11.Ju-
ni 2003),und wenn ja, wann ist mit dem Bau-
beginnzu rechnen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Angelika Mertens
vom 11.September2003

Die Bundesregierung hat mit dem am 2. Juli 2003 beschlossenen
Bundesverkehrswegeplan2003,in dem der West-und Mittelteil der
OrtsumgehungHimmelsthür in der Stufe ¹Vordringlicher Bedarfª
und der Ostteil der Ortsumgehungin der Stufe ¹Weiterer Bedarfª
ausgewiesensind,die Priorität desWest-und Mittelteils der Ortsum-
gehungHimmelsthürim Zugeder BundesstraûeB 1 bestätigt.

Die abschlieûendeEntscheidungüber die Aufnahme von Bundes-
fernstraûenprojekten und die jeweilige Dringlichkeitseinstufung im
neuenBedarfsplantrifft der DeutscheBundestagim Gesetzgebungs-
verfahrenfür die Novelle zum Fernstraûenausbaugesetz.DieseEnt-
scheidungbleibt abzuwarten.

Nach Abschlussder laufendenKlagen gegenden Planfeststellungs-
beschlussund nachVorliegendesBaurechtswird mit demLand Nie-
dersachsenals Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraûen im
Rahmender Finanzierungs-und Bauprogrammbesprechungenzu er-
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örtern sein,wann der BaubeginndesWest-und Mittelteils der Orts-
umgehungHimmelsthüreingeplantwerdenkann.

122. Abgeordneter
Eckart
von Klaeden
(CDU/CSU)

Welche Umstände haben dazu geführt, dass
entgegenanderslautenderDarstellungen von
Zusagen des Bundesministers für Verkehr,
Bau-und Wohnungswesen,Dr. Manfred Stol-
pe, (vgl. Hildesheimer Allgemeine Zeitung
vom 27.August 2003) noch nicht mit dem
zweispurigenAusbauder ICE-StreckeHildes-
heim±Groû Gleidingen begonnen wurde, und
wannist mit demBaubeginnzu rechnen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Angelika Mertens
vom 11.September2003

Grundsätzlich ist festzustellen, dassentgegender Darstellung in dem
zitiertenPresseartikelMittel für Investitionenin die Bundesschienen-
wegeim Bundeshaushaltnur pauschal,jedochnicht maûnahmenbe-
zogen veranschlagtwerden. Das bedeutet,dassnach der Verkün-
dung des jeweiligenHaushaltsgesetzesFestlegungenzwischendem
Bundesministerium für Verkehr,Bau-und Wohnungswesenund den
EisenbahninfrastrukturunternehmendesBundesüber die im jeweili-
gen Haushaltsjahrneu zu beginnenden Neu- und Ausbauvorhaben
erfolgenmüssen.Dabei sind die finanziellenVorbelastungenausbe-
reits früher begonnenen Maûnahmengenauso zu berücksichtigen
wie die jährlich erforderlichen Mittel zur Erhaltung der Verfügbar-
keit desBestandsnetzes.Im ErgebnisdieserAbstimmungen konnte
die zweiteBaustufeder AusbaustreckeLöhne±Braunschweig±Wolfs-
burg,alsoder AbschnittHildesheim±Groû Gleidingenbeidenmögli-
chenBaubeginnendesJahres2003bislangnicht berücksichtigtwer-
den.Eine abschlieûendeEntscheidungstehtnochaus.

123. Abgeordnete
Gudrun
Kopp
(FDP)

Hat dasBundesministerium für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen die seit dem 1. August
2003geltenden¹Bedingungenfür den Erwerb
und die Nutzung der BahnCardª der Deut-
schenBahn AG (DB AG), die andersals frü-
her bei nicht rechtzeitiger Kündigung eine
automatische Verlängerung der BahnCard-
Verträge vorsehen,gemäû§12 des Allgemei-
nenEisenbahngesetzes(AEG) alstarifliche Be-
förderungsbedingung genehmigt, und falls ja,
mit welcherBegründung ist diesgeschehen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Angelika Mertens
vom 12.September2003

Die vom Bundesministerium für Verkehr,Bau-und Wohnungswesen
genehmigtenBeförderungsbedingungender DeutscheBahn AG für
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die BahnCardsehenbereitsseitdem15.Dezember2002mit Einfüh-
rung des neuen Preissystemseine automatischeVerlängerungdes
Vertragesbei nicht rechtzeitigerKündigung vor. Da die Bedingun-
genmit demgeltendenRechtin Einklangstehen,hat keineVeranlas-
sungbestanden,die Genehmigungzu versagen.

124. Abgeordnete
Gudrun
Kopp
(FDP)

Ist die Bundesregierung der Auffassung,dass
die fragliche BahnCard-Bestimmung mit den
gesetzlichenBestimmungen über die Ausle-
gungund Zulässigkeitvon vertraglichenKlau-
selngemäû§§305ff. desBürgerlichenGesetz-
buchsvereinbarist unter Berücksichtigung der
Tatsache,dassdie BahnCardein Tarifangebot
des Personenfernverkehrsist, in dem die DB
AG bzw. ihre TochtergesellschaftDB Fernver-
kehr AG ein 99,9%igesMonopol unterhält
und für den deswegende facto ein Kontrahie-
rungszwangbesteht?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin
Angelika Mertens
vom 12.September2003

Nach §309 Nr. 9b desBürgerlichen Gesetzbuchs ist eine Verlänge-
rungsklauselbei Dauerschuldverhältnissennur dann verboten,wenn
sieeinestillschweigende VerlängerungdesVertragsverhältnissesum
jeweilsmehr als1 Jahr vorsieht.Dies ist hier nicht der Fall. Das Ge-
setzdifferenziert in §309BGB auchnicht nachUnternehmensarten.
Eine Benachteiligung im Übrigen liegt ebenfallsnicht vor, da eine
Kündigungbis6 Wochenvor Kartenablaufmöglichist.

125. Abgeordneter
Hartmut
Koschyk
(CDU/CSU)

In welchenStreckenabschnitten der bestehen-
denBundesstraûeB 303siehtdie Bundesregie-
rung im Rahmen des Alternativenvergleichs,
bei dem nach Angaben der Bundesregierung
nebenNordumgehungenauchder Ausbauder
vorhandenenB 303mit einerDirektanbindung
an das Dreieck Bayreuth/Kulmbach berück-
sichtigt werdensoll, konkrete Ausbaumöglich-
keiten,um zu einer leistungsfähigen Ost-West-
Verbindungdurch dasFichtelgebirgealsAlter-
native zu möglichen Nordumgehungen des
Fichtelgebirgeszu gelangen,und hält die Bun-
desregierung diesenAusbau der bestehenden
B 303 vor dem Hintergrund der erheblichen
Steigungen, die bereits jetzt bei winterlichen
Witterungsverhältnissen für den Schwerlast-
verkehrerhebliche Problemeaufwerfen,sowie
im Hinblick auf die Folgewirkungen für die
bestehendenOrtsdurchfahrungen (z.B. Bad
Berneck)und die Fremdenverkehrsgebietetat-
sächlichfür realisierbar?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Achim Groûmann
vom 11.September2003

GemäûBundesverkehrswegeplan2003(BVWP) gehört die Bundes-
straûeB 303nim BereichzwischendenAutobahnenA 93 und A 9 zu
denProjektendesWeiterenBedarfsmit Planungsrecht und besonde-
rem naturschutzfachlichenPlanungsauftrag.

Nach den FestlegungendesBVWP 2003 (sieheZiffer 3.4.6.2)sind
für dieseProjekte¹die bisherigenPlanungenoderaberAlternatifpla-
nungen,vor allem der AusbaudesvorhandenenStraûennetzesª zu
untersuchen.Eine Projektplanungfür die BundesstraûeB 303n liegt
bishernicht vor. Die genanntenbaulichenund betrieblichen Schwie-
rigkeitender bestehendenBundesstraûeB 303sind der Bundesregie-
rung bekannt.Die Alternativenuntersuchungsoll zeigen,ob ein sol-
cherAusbauder vorhandenenB 303realisierbarist.

Mit demangesprochenenDirektanschlussan dasDreieck Bayreuth/
Kulmbach im Zuge der im BVWP 2003 genanntenAlternativpla-
nungkannBadBerneckumgangenwerden.

126. Abgeordneter
Dr. Hermann
Kues
(CDU/CSU)

WelcheErkenntnissehat die Bundesregierung
über den ¹Führerschein-Tourismusª von Per-
sonen,denenin Deutschlandder Führerschein
entzogenwurde, in benachbarte EU-Staaten,
insbesonderein die Niederlande?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. September2003

Der Bundesregierung ist bekannt, dasses unseriöseAnbieter gibt,
die denErwerb einerauchin DeutschlandgültigenFahrerlaubnisim
EU-Ausland versprechen, auch nachdem die Fahrerlaubnis in
Deutschlandentzogenwurde.

Eine im EU-AuslanderworbeneFahrerlaubnisberechtigtabernicht
zum Führenvon Kraftfahrzeugen in Deutschland,wennder Inhaber
zum Zeitpunkt der Erteilung seinen ordentlichen Wohnsitz in
Deutschlandhatteoder ihm die Fahrerlaubnisin Deutschlandentzo-
genwurde(§28Abs.4 Nr. 2 und 3 der Fahrerlaubnis-Verordnung).

Wer trotzdem mit einer unter diesenUmständen erworbenenFahr-
erlaubnis in Deutschlandfährt, begehteine Straftat (Fahren ohne
Fahrerlaubnis± §21Straûenverkehrsgesetz).

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau-und Wohnungswesenhat
in einemFall, in dem ihm der Anbieter einessolchen¹Angebotesª
namentlichbekanntwurde, die Staatsanwaltschaft Aachengebeten,
Ermittlungen wegen Betruges/Anstiftung zum Fahren ohne Fahr-
erlaubniseinzuleiten.
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127. Abgeordneter
Dr. Hermann
Kues
(CDU/CSU)

WelchedatenschutzrechtlichenHemmnissebe-
stehen, Verkehrsbehörden aus EU-Staaten
Auskünfte über einen Fahrerlaubnisentzug
deutscherStaatsbürger zu erteilen?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. September2003

DatenschutzrechtlicheHemmnissebestehennicht.

128. Abgeordneter
Dr. Hermann
Kues
(CDU/CSU)

Strebt die Bundesregierung eine Lösung der
Frage auf europäischerEbene an, und wenn
ja, wie ist der gegenwärtigeSachstand?

129. Abgeordneter
Dr. Hermann
Kues
(CDU/CSU)

Hält es die Bundesregierung darüber hinaus
für sinnvoll,auf bilateralerEbenemit denNie-
derlanden eine kurzfristige Lösung anzustre-
ben?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Iris Gleicke
vom 4. September2003

Nach dem europäischenRecht ist der StaatdesWohnsitzesdesBe-
werbers für die Prüfung der Voraussetzungen der Erteilung einer
Fahrerlaubnisverantwortlich. Zu diesemZweck werden ihm von
den übrigen Mitgliedstaatendie erforderlichen Informationen zur
Verfügunggestellt(Artikel 12Abs.3 der Richtlinie 91/439/EWG).

Darüber hinausstrebt die EuropäischeKommission an, den Infor-
mationsaustausch der Führerscheinbehördendurch ein neuesIDA-
Netzwerk (Interchange of Data betweenAdministrations) zu verbes-
sern.Initiativen von Seitender Bundesregierungsind daherzum ge-
genwärtigenZeitpunkt nicht erforderlich.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit

130. Abgeordneter
Peter
Bleser
(CDU/CSU)

Wasunternimmt die Bundesregierung, um die
Anrainerkommunenan der Mosel am Geneh-
migungsverfahren, welchesvon der Betreiber-
gesellschaftdes französischen Atomkraftwer-
kesCattenomangestrebtwird, zu beteiligen?
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Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Margareta Wolf
vom 17.September2003

Frankreich hat die Bundesrepublik Deutschland nach der EU-
¹Richtlinie desRatesüberdie Umweltverträglichkeitsprüfungbeibe-
stimmtenöffentlichenund privatenProjektenª unterrichtet. Die ent-
sprechendenUnterlagen gingen dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Anfang September 2003
zu. Die Länder Rheinland-Pfalzund Saarlandhattendie Unterlagen
auf informellemWegebereitsfrüher erhalten.Das öffentlicheAnhö-
rungsverfahren in Frankreich in der Umgebungvon Cattenomhat
bereitsbegonnen.

Unmittelbar nachEingangder Unterlagenim BMU wurdeder fran-
zösischenSeitemitgeteilt,dassin DeutschlandInteressean einerBe-
teiligung an dem Verfahren bestehtund eine Fristverlängerung bis
15.Oktober 2003 hierfür erwirkt. Die Länder Rheinland-Pfalz und
Saarland werden nunmehr schnellstenseine Öffentlichkeitsbeteili-
gungdurchführenund die Unterlagenauslegen.

131. Abgeordneter
Peter
Bleser
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierungdie Auswir-
kungen einer erhöhten Strahlen-bzw. Schad-
stoffbelastung aufgrund höherer Einleitungen
von Tritium, Borsäure,Kupfer, Zink und Nat-
rium auf Menschund Natur, und welcheFol-
gensindvon einerErhöhungder Maximalwer-
te für das Einleitungswasserbei Temperatur
und pH-Wert auf 30�C bzw.9 zu erwarten?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Margareta Wolf
vom 17.September2003

Mit dem Neuantragder EdF auf Erteilung einer Genehmigungu.a.
zur Ableitung radioaktiverStoffe in die Mosel ist zunächsteinedeut-
liche Reduzierung der Genehmigungswerte für die Einleitung radio-
aktiver Stoffe mit Luft und dem Abwasserin die Mosel gegenüber
den bestehendenGenehmigungswertenverbunden.Damit folgt der
Antragsteller den langjährigenBetriebserfahrungen. Zugleich wird
jedoch zur Berücksichtigung einer geplanten Verfahrensänderung
durch höherenAbbrand der Brennelemente (HTC-Verfahren)bean-
tragt, den Genehmigungswert für Tritium um 25% auf insgesamt
200000 GBq/Jahr zu erhöhen. Die tatsächlichen Ableitungswerte
für Tritium liegenin Deutschlandin vergleichbarer Gröûenordnung
wie in Cattenom.

In Bezugauf die Auswirkungenauf Menschund Natur ist festzustel-
len,dassTritium radiologischwenigerrelevantist und nur einenver-
gleichsweisegeringen Beitrag zur Strahlenexposition liefert. Eine
Ausschöpfungdesfür 2006angekündigten höherenGrenzwertesfür
die jährlichen Tritiumableitungenwürde zu einer rechnerischenEr-
höhung der Strahlenbelastung der Bevölkerung im grenznahen Be-
reich von lediglich 0,8mSv/a für die am stärkstenbetroffene Alters-
gruppeder Kleinkinder (1 bis 2 Jahre)führen.DieseZahl ist zu ver-
gleichenmit der berechnetenGesamtdosisfür die gleicheAltersgrup-
pe in Höhe von 34mSv/a (für die ab 2003beantragtenGrenzwerte

DeutscherBundestag± 15.Wahlperiode Drucksache 15/1556± 89±



für alle flüssigenAbleitungen)und dem Grenzwert von 300mSv im
Kalenderjahr, der in Deutschlandfür die Strahlenexposition durch
Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Wasseraus einer Anlage oder
Einrichtunggilt.

ErhöhteEinleitungenvon Borsäure,Kupfer, Zink und Natrium füh-
ren zu einer stärkerenund damit unerwünschtenBelastungvon Ge-
wässern.Eine differenzierte Beurteilungder zu erwartendenAuswir-
kungenist nur im konkretenEinzelfall möglichund erfordert nähere
Angabenu.a. zur derzeitigenGewässerqualität sowiezur Quantität
bisherigerwie auchzukünftigerEinleitungenund derenVermeidbar-
keit.

Nach deutscherRechtslagedarf Abwassernur dann eingeleitetwer-
den, wenn bestimmte, festgelegteMindestanforderungen, die sich
am Stand der Technik orientieren, eingehaltenwerden.Zudem ist
für jede Einleitungserlaubnis zu prüfen, ob im Hinblick auf die
Gewässergüte zusätzlicheMaûnahmen erforderlich sind. Zur Beur-
teilung der Gewässerqualität haben die Länder für bestimmte
SchadstoffeQualitätsstandards festgelegt,die regelmäûigüberprüft
werden.

In Bezugauf eineErhöhungder Maximalwertefür dasEinleitungs-
wasserbei Temperatur und pH-Wert auf 30 Grad Celsiusbzw.9 gibt
esin Deutschlandkeine,für alle Einleitungenfestgelegtegesetzliche
Vorgabe.Hier habendie Länderbehörden, als für die Wasserwirt-
schaft zuständigeStellen,nach ihrer Gesetzeslageim Einzelfall zu
entscheiden. Allein schon aufgrund natürlicher jahreszeitlicher
Schwankungentretenbei groûenFlachlandgewässernTemperaturen
von 25Grad Celsiusund mehrauf. DasaufnehmendeGewässerdarf
durchEinleitungswassernicht übermäûigerwärmtwerden.Ein stren-
gesRegimefür die Steuerungder Einleitungenund einekontinuierli-
che Kontrolle der Gewässerim Hinblick auf Temperaturund pH-
Wert sinddaherunerlässlich.

132. Abgeordneter
Kurt-Dieter
Grill
(CDU/CSU)

Wann genau wird die Bundesregierung ihre
Prüfung desbereitsim Dezember2002vorge-
legten Abschlussberichtes des von ihr selbst
eingesetzten¹AK Endª abgeschlossenhaben
(vgl. Antwort der Bundesregierung auf die
Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU
¹Konsequenzen des ,AK End` für die natio-
nale Entsorgung radioaktiver Abfälleª auf
Bundestagsdrucksache15/1457 und Antwort
der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Fraktion der FDP ¹Kosten des vom
ArbeitskreisAuswahlverfahren Endlagerstand-
orte vorgeschlagenen Verfahrenszur Endlage-
rung radioaktiver Stoffeª auf Bundestags-
drucksache15/1512),und wanngenauwird sie
mit der Umsetzungder im Abschlussbericht
formulierten Vorschlägedes AK End begin-
nen?
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Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Margareta Wolf
vom 17.September2003

Eine angemesseneWürdigung der weit reichendenVorschlägedes
AK End einschlieûlich der zugrundeliegendenfachlichenRahmen-
bedingungenbedarf einer intensivenBewertunginnerhalb der Bun-
desregierung. Der Zeitpunkt, zu demdieseBewertungabgeschlossen
seinwird, ist von der Bundesregierung nicht festgelegtworden.

133. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Wie wird nach Auffassung der Bundesregie-
rung das bundesweiteund flächendeckende
Rücknahmesystemfür pfandpflichtigeEinweg-
getränkeverpackungen ab 1. Oktober 2003 in
Deutschland konkret aussehen,insbesondere
wie hoch wird der Marktanteil der an diesem
SystembeteiligtenUnternehmen (inklusive so
genannterInsellösungen)sein?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Margareta Wolf
vom 15.September2003

Zum 1. Oktober 2003läuft die ¹Übergangsphaseªaus,währendder
die Vollzugsbehördender Länder eine eingeschränkte Umsetzung
der Vorgabender Verpackungsverordnunghinnehmen.Danachkön-
nen Einweg-Getränkeverpackungenvom Endverbraucher an jeder
Verkaufsstellegegen Pfanderstattung zurückgegebenwerden, die
VerpackungengleicherArt, Form und Gröûe der jeweiligenWare
im Sortiment führt. Zur Umsetzungdieser Verpflichtung und zur
Kennzeichnung pfandhaltigerVerpackungenwerdendie verpflichte-
ten Händler und Vertreiber vertraglicheVereinbarungen mit Rück-
nahmesystembetreibern abschlieûenoder über ¹Insellösungenª die
Rückführung und Verwertung der pfandpflichtigen Einweg-Verpa-
ckungenin Eigenregiedurchführen. Andere Unternehmen werden
ihr Sortimentweiter auf ökologischvorteilhafteMehrweg-Getränke-
verpackungen umstellen. Alle diese Möglichkeiten stellen verpa-
ckungsverordnungskonforme Umsetzungsmöglichkeiten der Pfand-
pflicht dar.

134. Abgeordnete
Birgit
Homburger
(FDP)

Kann die Bundesregierung vor diesemHinter-
grund ausschlieûen, dass die EU gegen
Deutschlandein Vertragsverletzungsverfahren
wegen Verstoûes gegen Gemeinschaftsrecht
einleiten wird, und wenn ja, mit welcher Be-
gründung?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Margareta Wolf
vom 15.September2003

Die Bundesregierung ist der Überzeugung, dassdie deutscheVerpa-
ckungsordnungmit europäischemRecht in Einklang steht. Sie hat
diesauchgegenüberder Kommissionmehrfachdargelegt.Zu mögli-
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chenEntscheidungen der Dienststellender EuropäischenKommissi-
on kanndie BundesregierungkeineVorhersagentreffen.

135. Abgeordnete
Vera
Lengsfeld
(CDU/CSU)

Ist der Bundesregierung bekannt,wie vieleUn-
fälle in Deutschlanddurch Windräder ausge-
löst werdenund welcherSchadendadurchggf.
entstandenist?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Margareta Wolf
vom 15.September2003

Bei Unfällen durch den Betrieb von Windenergieanlagenhandeltes
sich um selteneEinzelfälle.Über Art und Höhe von Unfallschäden
liegender Bundesregierung keinespezifischenErkenntnissevor. Im
Vergleich zu anderen technischenAnlagen besteht kein erhöhtes
Unfallrisiko. Nach AussagedesVDMA weisenWindenergieanlagen
ein vergleichbar hohestechnischesNiveau auf wie andereAnlagen
der Maschinenbranche. Es wird auf die Antworten der Bundesregie-
rung zur Groûen Anfrage 15/818 und zur Kleinen Anfrage 15/860
verwiesen.

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung

136. Abgeordneter
Stephan
Hilsberg
(SPD)

Wie hochschätztdie Bundesregierung die Fall-
zahlein;die aufgrundder Entwicklungder An-
tragszahlenin den zurückliegendenJahrenan-
zunehmenist, die bei einemEndeder Antrags-
frist nach §60 Bundesausbildungsförderungs-
gesetzvon Leistungenausgeschlossenwürde?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 15.September2003

Gemäû§60 Bundesausbildungsförderungsgesetz(BAföG) wird Ver-
folgten nach §1 desBeruflichen Rehabilitierungsgesetzesoder ver-
folgtenSchülerinnenund Schülernnach§3 desBeruflichenRehabili-
tierungsgesetzes für Ausbildungsabschnitte,die vor dem 1. Januar
2003 begonnenhaben,unter anderemAusbildungsförderung ohne
Anwendungder Altersgrenzedes§10Abs.3 Satz1 BAföG geleistet,
sofern sie eine Bescheinigungnach §17 oder §18 des Beruflichen
Rehabilitierungsgesetzeserhaltenhaben.

Die Frist, bis zu der die Ausbildungbegonnenseinmuss,ist in der
Vergangenheitmehrfach verlängert worden. Für eine erneuteAn-
tragsfristverlängerung sieht die Bundesregierung keine sachliche
Rechtfertigung. Die Regelungder Ausschlussfrist in §60 BAföG ba-
siert darauf, dassfür die Vergünstigungbei der Förderung ein ur-
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sächlicherZusammenhang zwischender politischen Verfolgung in
der DDR und demspätenBeginnder zu förderndenAusbildung be-
stehenmuss.Mit zunehmendem zeitlichenAbstand zum Ende der
DDR wird dieserUrsachenzusammenhangzwischenpolitischerVer-
folgung und der fehlendenMöglichkeit, die gewünschte Ausbildung
zu ergreifen,immer unwahrscheinlicher.

In denLändern werdenFälle des§60 BAföG nicht gesondertstatis-
tisch erfasst.Der Bundesregierung sind jedoch seit der letztenVer-
längerungausder VollzugspraxiskeineProblemfällebekanntgewor-
den,ausdenensichein Bedürfnisfür eineerneuteVerlängerungab-
leiten lieûe. Insbesonderehat es auch seit Ablaufen der bisherigen
Frist seit JahresbeginnkeineAnfragen hierzu gegeben.Es ist daher
davonauszugehen, dasskeinepraktischeRelevanzmehr besteht,die
eineweitereVerlängerungsachlichrechtfertigenkönnte.

Eine nochmalige VerlängerungdieserAusschlussfrist würde zudem
zu Wertungswidersprüchenzu anderenim BAföG geregeltenFällen
führen, (z.B. familiäre Hinderungsgründewie Erziehung von Kin-
dern bis zu 10 Jahren),in denenaussonstigenGründen ausnahms-
weisedasüberschreiten der Altersgrenzezugelassenwird. In diesen
Fällen wird regelmäûigverlangt, dassdie Ausbildung unverzüglich
nach Fortfall des Grundes aufgenommenwerden muss,der einen
früherenAusbildungsbeginn verhinderthat.

137. Abgeordneter
Michael
Kretschmer
(CDU/CSU)

In welcher finanziellen Gröûenordnung hat
die Bundesregierung in den Jahren 1998 bis
2002 über die Einzelhaushalte der Bundes-
ministeriendie Osteuropaforschunggefördert,
und in welcheauûeruniversitärenForschungs-
einrichtungen flieûen diese Mittel schwer-
punktmäûig?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 10.September2003

Die Bundesregierung hat die Osteuropaforschung in den Jahren
1998bis 2002mit insgesamtrund 47 Mio. Euro gefördert.Der Be-
trag verteilt sich auf die Jahrewie folgt: 1998und 1999mit jeweils
11 Mio. Euro, 2000mit 10 Mio. Euro, 2001mit 8 Mio. Euro und im
Jahr2002mit 7 Mio. Euro.

Infolge der Zusammenführung des Bundesinstitutsfür ostwissen-
schaftlicheund internationale Studienmit der Stiftung Wissenschaft
und Politik im Jahr 2001 lässtsich der für das Jahr 2000 mit 3,3
Mio. Euro eingegangeneBetragin den Folgejahrennicht mehr fest-
stellen,da der Anteil der Osteuropaforschung der Stiftung nicht ge-
sondertausgewiesen wird.

Die Mittel sind schwerpunktmäûig an folgende auûeruniversitäre
Einrichtungengegangen:

· Osteuropa-Institut (OEI)
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· Institut für WirtschaftsforschungHalle (IWH)

· ifo Institut

· HamburgischesWeltwirtschaftsarchiv(HWWA)

· DeutschesInstitut für Wirtschaftsforschung(DIW)

· Institut für Ostrechte.V.

· Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa(IAMO)

· DeutscheGesellschaft für Osteuropakunde(DGO)

· Südosteuropa-Gesellschaft(SOG)

· Bundesinstitutfür ostwissenschaftlicheund internationaleStudien
(seit2001in Abwicklung)

· StiftungWissenschaft und Politik

· Urbanproject Institute Bukarest

· National Centre for Regional Developmentand Housing Policy
Sofia

· OST-EURO-Beratungs-und BetreuungsGmbH Guteneck

· Institut für ÖkologischeRaumentwicklung (IÖR)

· BerghofStiftung für Konfliktfor schungGmbH

· Fraunhofer-Gesellschaftzur Förderung der angewandten For-
schunge.V. (FhG)

· GeisteswissenschaftlichesZentrumGeschichteund Kultur Ostmit-
teleuropase.V.

· InternationalesKonversionszentrumBonnGmbH

· VDI/VDE-TechnologiezentrumInformationstechnik GmbH
(VDI/VDE-I T)

· WissenschaftszentrumBerlin für Sozialforschung GmbH (WZB)
Berlin

· Helmholtz-GemeinschaftdeutscherForschungseinrichtungen
(HGF)

· Max-Planck-Gesellschaft(MPG)

· CollegiumBudapest

· New EuropeCollegeBukarest

· verschiedeneInstitute der Akademiender Wissenschaften der ost-
europäischenLänder
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138. Abgeordnete
Marion
Seib
(CDU/CSU)

Bestehenvon Seitender Bundesregierung im
Hinblick auf die am 18. und 19.September
2003 in Berlin stattfindendeBologna-Nachfol-
gekonferenzÜberlegungen, den übrigen Un-
terzeichnerstaaten des Bologna-Prozesseszur
Schaffung eines europäischen Hochschul-
raumsbis zum Jahre2010eineÜberarbeitung
der derzeitigen Organisationsstruktur vorzu-
schlagen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 15.September2003

Nein, die jetzige± relativ offene± Struktur hat sichfür densehrkom-
plexenBologna-Prozess bewährt. Insbesondere auch auf Anregung
von deutscherSeitestehtaberauf der Berliner Konferenzeinewich-
tige Verbesserung für die weitereArbeit zur Diskussion.Das ist die
straffere Organisation der Vorbereitungsarbeiten für die nächste
KonferenzdurchKonzentrationauf eine¹Follow-up Groupª (bisher
geteilt auf zwei Gruppen unterschiedlicher Besetzung,Leitung und
Funktion), in der der Gastgeberder nächstenKonferenzdurcheinen
ständigenstellvertretendenVorsitz einedurchgehend gewichtigeRol-
le spielt.Den Vorsitz soll die jeweiligeEU-Ratspräsidentschaftüber-
nehmen.

139. Abgeordnete
Marion
Seib
(CDU/CSU)

In welcher Form sollen nach Meinung der
Bundesregierung die zukünftigen Bologna-
Nachfolgekonferenzenstattfinden?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 15.September2003

Grundsätzlicher ¾nderungsbedarf hat sich nicht ergeben.Es wird
dem nächstenGastgeberder Nachfolgekonferenz obliegen,etwaige
Optimierungenin seinerVerantwortung in die Arbeiten der ¹Follow-
up Groupª (sieheAntwort zu Frage138)einzubringen.

140. Abgeordnete
Marion
Seib
(CDU/CSU)

Wie soll nach Meinung der Bundesregierung
die angestrebteQualitätssicherungim Rahmen
desBologna-Prozessesin dasbereitsbestehen-
de Systemder Akkreditierungsagenturen ein-
gebundenwerden?
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Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 15.September2003

Die Qualitätssicherung im RahmendesBologna-Prozessesbaut auf
denjeweiligennationalenSystemenauf. MittelfristigesZiel desBolo-
gna-Prozessesund auchGegenstandder BerlinerKonferenzist es,in
den Teilnehmerstaatenwechselseitig anerkannteKriterien und Me-
thodender Qulitätssicherung zu entwickeln.Über den europäischen
VerbandENQA (EuropeanNetwork for Quality Assurance)werden
auchdie nationalenAgenturenan der DiskussionsolcherStandards
beteiligt.

141. Abgeordnete
Marion
Seib
(CDU/CSU)

Wie beurteilt die Bundesregierung die kurz-
und langfristigen finanziellen Auswirkungen
des Bologna-Prozessesauf die Bundesländer,
und inwieweit hat die Bundesregierung mit
den Bundesländern Absprachenüber die Um-
setzungdesBologna-Prozessesgetroffen?

Antwort desParlamentarischenStaatssekretärs
Christoph Matschie
vom 15.September2003

Die deutscheMitwirkung am Bologna-Prozessgenerell,wie auchdie
Vorbereitungder Berliner Konferenz wird von Bund und Ländern
gemeinsamverantwortet. Die Abstimmung ist dadurch erleichtert,
dassdie Themendes Blogna-ProzessesThemender laufendenRe-
forminitiativen der Hochschulenin jeweiliger Verantwortung der
Bundesländer sind. Insofern lässtsich von gesondertdem Bologna-
ProzesszuzurechnendenKostennicht sprechen.

Die Umsetzungder angegangenenReformenbedarfz.T. einerfinan-
ziellen Unterstützung durch die jeweilszuständigenGebietskörper-
schaften.Der Finanzbedarf im Einzelnen ist davon abhängig,wie
weit der Reformprozessschongediehenist und welcherZeittakt vor-
gesehenist. Erkenntnisseliegenz.B. für denBereichder Akkreditie-
rung vor. Danach sind für die Akkreditierung einesStudienganges
im Schnitt ca. 12000 Euro zu veranschlagen. Auch diesdürfte aber
abhängigsein vom Vorgehenim Einzelfall, z.B. könnten sich auch
unter Kostengesichtspunktenanbieten¹Gruppenakkreditierungenª
von Fakultäteno.¾.Wasdie ebenfallsim Zentrum desBologna-Pro-
zessesstehendeUmstellung auf Bachelorund Master angeht,sind
hier generelleKostenaussagennicht möglich, zumal auchEffizienz-
steigerungen,z.B. durch Verkürzungvon Studienzeiten, einzubezie-
henwären.
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Geschäftsbereich des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

142. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Plant die Bundesregierung bei der Entwick-
lungszusammenarbeit, die Verwaltungen des
DeutschenEntwicklungsdienstes(DED), der
DeutschenGesellschaftfür TechnischeZusam-
menarbeit (GTZ) und der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) zusammenzulegen, und
ab welchemZeitpunkt gedenktsie dies gege-
benenfallszu tun?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Dr. UschiEid
vom 9. September2003

Nein, die Bundesregierung plant nicht, die Verwaltungenvon DED,
GTZ und KfW zusammenzulegen.

143. Abgeordnete
Julia
Klöckner
(CDU/CSU)

Welche Kosteneinsparungen werden von die-
serMaûnahmeerwartet?

Antwort der ParlamentarischenStaatssekretärin Dr. UschiEid
vom 9. September2003

Die Frageist gegenstandslos.SieheAntwort auf Frage142.

Berlin, den19.September2003
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